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Die Bundesstrafanstalt für Frauen 
in Alderson, West Virginia, USA 

IFederal Re/orma/ory For Warnen/ 

Von Dr. farnes V. Bennett, Director des Bureau of Prisons, Washington 

Ubusetzf VOll Hermitre Rasch-Bauer, Wiesbaden 

Die Bundesstrafanstalt fü r FTlluen in Alderson, West Virginia, liegt im 
Vorgelände der Allegherry Berge, affi Ufer des Greenbrier Flusses, in 
einer rauhen aber schönen Berglandschaft. Die PaviUons, in denen die 
Frauen wohnen, liegen am Abhang eines Hügels ; df'n Hintergrund bilden 
Baumbestände und Berge. Die Natur hat in einer guten Stunde der gan
zen Gegend einen Hauch von Unberührtheit verliehen. 

Die Strafanstalt von Alderson is t die einzige dieser Art im Gefängnis
system der Vereinigten Slaaten, soweit dieses auf Bundesebene organisiert 
ist. Sie war die erste Strafanstalt für weibliche Gefangene des Bundes, 
und sie ist mit ihren Einrichtungen fü r 600 Gefangene auch heute noch 
die wichtigste Anstalt für diesen Zweck. Die Belegschaft ist sehr unter
schiedlidl. Oie Strafen reidlen von sedls Mon.lten bis lebenslänglich; das 
Aller (Ier Insassen liegt zwischen 16 und 70 lahren; es gibt Erstbestrafte 
und Rückfäll ige, Sdlwadlsinnige und Hombegabtc, körperlich und seelisch 
Verkrüppelte und Heruntergekommene und solche von ausgezeidlOeter 
Gesundheit. Die Frauen kommen aus allen Lebenskreisen und aus allen 
Teilen der Vereinigten Staaten und der ihnen angeschlossenen Gebiete. 

Die Geschichte und die Entwicklung der Ansta lt 

Die Anfänge der Anstalt in Aldelson gehen auf das Jahr 1923 zurück, 
als die ersten gesetzgeberischen Schritte zur Einrichtung einer Strafanstalt 
für Frauen auf Bundesebene eingeleitet wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden die wegen Verstößen gegen die Bundesgesetze verurteilten 
Frauen in Anstalten untergebracht, die dem Bund nicht gehörten und in 
denen es oft an Voraussetzungen feh lte, die der Erziehung der fnsassen zur 
Selbständigkeit dienen und sie befähigen sollten, nadl ihrer Entlassung 
ihren Platz in der menschlichen Gesellschaft wieder einzunehmen. 

Am 7. luni 1924 wurde das Gesetz über die Einrichtung der Anstl.llt unter
zeichnet und trat in Kraft. Im April 1926 wurde mit der Erridllung der 
Gebäude bl'gonnen. Im April 1927 kamen die ersten Insassen und 8.11-
mählidl wurden die fraucn, an denen ihre Strafe an anderen Orten voll
zogen wurden, aum nach Alderson überführt. Im Juni 1928 war die 
Belegung Buf 200 angestiegen, und diese Zahl verdoppelte sidl im fol
genden Jahr. 

Die derzeitige Leiterin, Frau Nina KinseIla, ist seit Oktober 1949 an 
dieser Stelle tätig. Ehe sie diesen Posten übernahm, arbeitete Frau Kinsella 
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mehrere Jahre als Assistentin des Direktors Tames V. Bennet! und als Lei
terin des CefängnisaufsidJtsdienstes im Büro der zentralen Cefiingn isver
waltung (Federal Bureau of Prisons). 

Das Kuratorium. Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, der 
Direktor des Büros der Zentralen Cefängnisverwahung und die Leiterin 
der Bundesstrafanstalt für Frauen bilden zusammen mit vier prominenten 
Bürgern der USA ein Kuratorium für die Anstalt. Die vier Staatshürger, 
die dem Kuratorium angehören, werden vom Präsidenten der Vereinigten 
Staaten ausgewählt, sie erhalten kein Honorar. 

Die Aufgaben und Ziele 

Wie für alle anderen EinridJtungen des Bundes-Gefängniss)'siems, so 
ist es lIudJ für die Strafanstalt in Alderson die erste pflicht, die Urteile 
des Ccridlles genau zu vollziehen. Aber die Aufgaben der Anstalt be
sdlränken sich nidlt auf die bloße Bewachung. Das Büro der Zentralen 
Gefängnisverwaltung bemüht sich vielmehr in Obercinslimmung mit sei
nen grundlegenden Ansmauungcn um die Venvirklidmng menschlicher 
Werle. Die Bemühungen zielen auf eine Veränderung der Einstellung der 
Gefangenen, {He in den Tiefen ihres Ch(lrakters verankert sein soll. in 
dem Bcslfeben und dem Wunsdl, ein Leuen der SeIhstachtung und des 
Gehorsams gegenüber (lern Gesetz zu füllren . Zu diesem ZweI:! hat die 
Anstalt ein vielseitiges Hehandlungs- und Schulungsprogramm entwickelt. 
Dieses Programm besteht in der HlluplsadH'~ aus Gelegenheit zur Arbeit, 
Ouu ng von guten Arbeitsmeth(){len und -gewohnheiten, Freizeit, Gelegen
heit 'Zu religiöser Betiitigung, ärztlicher Behandlung lind allgemeiner Bil
dung. Die Entwicklung pcrsönlidlcr Initiative und die Förderung gl.-'Sunder 
Interessen lind Besdliiftigungen sind gleidlwichtige Faktoren. Gerade die 
Unwägbarkciten sind für den Erfolg des Resozialisierungsprogramms aus
schlaggebend . 

Organisation lind Verwaltung 

Sämtliche Mitarbeiter von Aldersoll unterstehen dem Direktor, der 
seinerseits unmittelbar dem Leiter der Zentralen Gefängnisverwaltung 
verantworllidl ist. ein Personalbeatnler leitet den Einführungsunterridlt 
für alle Beuen Angestellten, auBNdem flüHt er Fortbildungskurse und 
besondere Kurse für Supervisor I) dllrdl. Der Mitarbeiterstab gliedert sich 
in Angehörige der folgenden Abteilungen: Verwaltung. Sllpervision I), 

Aufsichts{]iensl, Hauswirtschaft. LandWirtschaft, Technik und die Industrie
betriebe der Zentralen Gefängnisyerwaltung. 

]I SUl"'rvifor. "ls"ndl('h P,oxl.hp, ft le, ( .... m V"'ge'<>lzler mll d er Auf88 l>~, dl .. Ihm U"lt .. I .. llten 
beruflich "" h.-'ftl~n und nn~lIlel!CnJ. S"I",rvl&l"n, P,. " i.he,aluns. Unter . dem lIet';// de, 
SUJK'rvi.,lon 101 hi rt ollcnba, "He. ·""'Gmmcnl/clalll. w", towohl da p"ydIO]oMl.m~n B'>lrcu"ng 
d~. Cd 8ngc"clI GI. /I"eh dN r"d,lIeh ~n Anlcj'uns und Aufsiehl der Mi,a, bei,er die ni. Sp"~icJJ 
fü , die zlI lc,z' g<'II . nnl~n AulRaben lJlb, e' In den IImerlkonl fehcn S<»:1"ltlnrlehtunSen hllupl' 
""'I IId,e Krälle mit " Int' be.ondN~n A .. obl]dun, In .S"I"'"·!!I,,,,·. Die Ob.:,ocl._erln. 
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Die Verwa.ltung wird von einem Verwaltungsdirekror und einem stell
vertretenden Verwaltungsdirektor geleitet. Die Abteilung ist venlllt
wortlim für das Vorratslager, die Budlhaltung, den Einkauf der 
Gefangenen und die Per~onal(lbteilung. Die Gefangenen-Einkaufsabteilung 
versorgt die. Insassen mit kleinen Dingen, wie z. B. Toilettenartikel, 
Süßwaren und Bastelmaterial. Der _Frauen-Laden", eine Unterabteilung 
des Gefangeneneinkoufs, gibt den Gefangenen die Möglirnkcit, einen Teil 
der selbst gefertigten Gegenstände zu verkaufen. 

Die von SadlVerständigen geleitete Abteilung, der der stellvertre
tende Anstalts[eiter vorsteht, umfaßt die Abteilungen zur vorzeitigen Entlas
sung auf Bewährung, die mit der Einstufung der Gefangenen und der 
Auswertung der Beridlfe besmäftigten Abteilungen, außerdem die Aus
bildungs-Abteilung und die Abteilung fü r religiöse Angelegenheiten. 

Der Aufsidltsdienst untersteht einem Aufsidltsleiter, dem mehrere 
Oberverwalter und Verwalter sowie Hauptwadllmeister und Oberwadll
meister beigegeben sind . Sie haben die Aufgabe, die Sidlerheit der An
stalt aufrecht zu erhalten, für die Gefangenen und ihre Ausbildung zu 
sorgen, sowie ihre Betätigung zu beaufsichtigen. 

Die Abteilung lIauswirtsdlaft, die die Zubereitung und Ausgabe des 
Essens überwamt, wird von einem Verpflegungsverwatter und einer 
Wirtschafterin geleitet, sie umfaßt mehrere WirtsdlaflshclferinlH:n und 
eine VerpflegungsaSSistentin. der die Bäckerei untersteht. 

Der Leiter der Llllldwirtsdlllftliml'll Ahteilung leitet aUe landwirtschaft
lichen Arbeiten mit der Hilfe eines Verwalters in der Molkerei und 
mehreren land wirlsrnaftlimen Angestellten. Ocr Gur~hof erzeugt einen großen 
Teil der Nahrung für die Insassen, und die Molkerei sorgt fiir alle be
nöliglen Mildll;:rzeugnisse. Vor kurzem wurde außerdem eine Gcflügel
zudlt cingeridltet. 

Der Leiter der Tedmisrnen Abteilung, der unmittelbar dem Direktor 
untersteht, überwadlt alle tedlnismen Vorgänge, die Instandhaltung 
und den Neubau von Gebäuden sowie die Ausstattung. Hierzu gehören 
das Kraftwerk, das Wasserwerk und die Kanalisation, die einem Oher
ingenieur unterstehen, außerdem eine Garage und mehrere Werkstätten 
unter Leitung eines Obermeisters. ZII dieser Abteilung gehörl auch ein 
lJeamter fiir Hygiene und Sicherullgsmaßnahmen. 

Der ärzllirne Dienst umfaßt einen Oberarzt, einen Assisten7.arzt, einen 
Zahnarzt, eine Sdul'ibkraft. einen Leiter der Pfiegeabteilullg und sieben 
anerkannte Knmkensdlwestcrn, die siimtlich Angestellte des Offentlichen 
Gesundheitsdienstes der Vereinigten Staaten sind. Der ärztlidIe Dienst 
ist für die Vorbeugung und die Behandlung von körperlimcn und 
seelisdten Erkrankungen der Insassen zustiindig. 

Die Industriebetriebe. Dic Arbeitsbetriebe der Zentmlen Gefängnisver
wallung in Alderson sind Teil einer regierungseigenen Gesellsdlaft, deren 
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Hauptvl'twahung sich im Büro der GeHingnisverwaltung in Washington 
hdindel. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, für die Arbeit und Ausbildung 
cler Gdllllgcncn in den Straf- und Besserungsanstalten der ßundesregierung 
zu sorgen. Die Gesellschaft untersteht der Au/sidl! eines sedlsköpfigen 
Kuratoriums, dessen Mitglieder d ie Landwirtschaft, die Arbeiterschaft, den 
Einzelililndel, die Verbraucher, die Industrie, das Verteidigungsministerium 
und d ie Staatsanwaltschaft ve rt re ten. AUe Erzeugnisse und DienstleislllO
gen, die durdl d ie Einrichtungen der CcsellsdHlft hergestellt oder ausge
führt werden, gehen aussdllicßlich an die Abteilungen und Einrichtungen 
der USA-Hegicrung. 

In der Strafanstalt von Alclerson gibt es zwei industrielle Betriebe: die 
Kleicle rfahrik und die Wäsdlerei. Die in diesen Betrieben arbeitenden 
FTIllien erlllllten niedrige Löhne, die sie entweder als Hüddage für ihre 
Entlassung sparen, als Untefstützung für ihre Angehörigen verwenden 
oder - in gewissen Grenzen - in der Einkaufsllbtcilung ausgeben dürfen, 
mit besonderer Genehtlligung audl für Bastellllüteri,ll oder andere 
Dinge, die ihrer Resozialisierung dienen. Außer Hir direkte Hilfe für die 
Insassen wl'Tclcn die Gewinne dieser Betriebe audl anderweitig :WIß 

Wohle der Gc(angcncn verwandt, z. B. zur Finl1llZierung der Abteilung 
Hir Berufsausbildung, der hauswirtsdlaftlichen Abteilung und der Werk
llnn lI11steJllbreiJuJlg. Die CcselJsdhlft stellt auch den Fond für Belohnun
gen a n Ccfilngene, (He sich durdl ihr Verhalten im GefängniS besonders 
nusge:lddmct habe n, zur Verfiigllng. 

Die Mitarbeiter. DiC' Mitarbeiter der Anstalt in A[d('TSon werden, ge
nau wie die ollef anderen l: inrid ltungcn des Bundes-Gefängniswcsens, 
aus einem Personenkreis ausgewählt, der von einer KOlllmision der US
Zivilverwallung auf Grund von vergleichenden Examen vorgemerkt wirll. 
leder Mitarbeiter muß be;limmte VOfUusselZungen erfüllen und eine 
cntsprcdu'n<le Probezeit IIbleisten, ehe er fest II.ngt..'SteHt wird. 

Der Behandlungsplan 

Die Uuntlcsstrafanst'llt für Frauen in Aldersoll untersdleidet sidl durdl 
bestimllIte weiblidH! Züge von den A nstallen für Miinn<:,r. Unabhängig davon 
gelten die Grundsätze lind Ordnungen, die für das gesamte GefäJlgllis
systetJ\ des Bundes maßgebend sind, auch hier. Aldcrson ist cin Teil des 

. _Einlleitlichcll Cefiingniswesens des Bundes' . 
Die Au.fnahme der Gefllllgenen. Frauen die gegen Bundesgesetze ver~ 

stoßen hallen, \\'t'rden vun den US-Polizcibeamten in die Anstalt ge
bradlt. 'e<Je neue Jnsassin wird direkt zur Aufnilhlll(,- und Zugangsabtei
Jling gebracht. W II sit' von der fiir die Hegist rierllng zustän<Jigen Sekretärin 
befragt und photographiert wird und wo ihre Fingerabdrücke genommen 
werden. GIt'idlzcitig wird sie von einem der Mitarbeiter des ärJ:llidlen 
Die nsk>s eiller vorliiufigen Untersuchung unterzogen. Anschließend wird 
sie über die l-Iau~ordnung aufgeklärt und bekolllnlt ihre ZeHe zugcwi<:'sen 
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Während ihres dreißigtiigigcn Aufenthalts in der Zuga ngsahtcilung 
bekommt die Gefan gene Anslahskleidung und erhält eine Anleitung zur 
KörperpfleF;e, zur Pfll'ge ihrer Kleidung und ihrer Zelle. Sie wird grlind
lim untersudll und geimpft und hilt Gelegenheit, sich auf das Leben in 
der Anstaltsgemeinsdlaft einzustellen. Intelligenz, Pertigkeit und I;äh ig
keilen werden gelestel. Sie wird eingehend befragt, zu Beratungen heran
gezogen und bcohlldltet, damit ller Klassifizierungsaussmuß sich mil ihr 
vertraut madlen und einen für die bestmöglidIe Lösung der individuellen 
Schwierigkeitt'n geeigneten Behanclhmgsplan aufs!ellen ka nn. 

Jede Gefangene wird einer Fürsorgerin zugeteilt, an die sie sidl um 
Anleitung und Hilfe bei ihn>n Problerllen und um Rat in allen für sie 
bedeutungsvol!en hage n wenden kann. Die Fürsorgerin be miiht sich, 
soviel wie möglidl, über die Vergangenheit und die I..ebenssit uation jeder 
einzelnen Gefan genen ZII erfahren, und sie versudlt, sie durch Befragen, 
aus Beridlten und Bt'obadlfungen so gut kennenzulernen, daß sie ihr 
die bestmöglidle ßerulung und Unterstützung zu gehen vermag. 

Der KI(lssifizier/mgsall~·schuß. Der Ktassifizierungsaussdmß besteht aus 
dem Direktor der Anstalt, seinem Stdlvertreter, dem Allfsilfrtsleiter, den 
GCi8tlid,cn , dem Obcrurzl, dem leiter der Arbcilsbetriebe lind dem der 
HauswiTtschnftsnbtl!ilung, den Fiirsorgerinnen und dem Ausbildungsleiler. 

Wenn eine Frau ih ren Aufenthalt in der Zugangsabteilung ttbgeschlossen 
hat, wird sie dt'1l1 KlassifizierungsaussdlUß vorgestellt , um bei der Auf
stellung des für sie geeigneten Behandlungspla!ls mitzuhelfen. Sie be
kommt ihre n Rllum und ihre Arbeit ,,-ugewiesen, sie wird veTschie(Jenen 
Ausbildllngskll l"Sen und Fr('izeitbesdliiftigungen zugetei lt. Die Fürsorgerin 
bereitet vor der 'sit:.o:ung des Klassi{izierungsausschussl's einen Beridlt 
über (He bctref{('rHle Gefangene vor und gibt jedem AussdlUßmitglied 
eine Kopie davon. In der Sitzung erstallet sie dann nur einen kur.l.en 
Beridlt. 

Der Klassifizierungsausscl!uß ('ntsdleidet am Ende des Aufenthalts in 
der Zugangsahteilung übe r je<lc neue Gefangene, er prüft lind hesdJließt 
weiterhin aum über Fragen einer etwlligen Änderung in Bezug auf 
den Arbeitseinsatz, die Unterbringung, den Unterridltsplan, bestimmte 
l:r1eidlterungcll {privilcgiesl und über andere Wünsd le der Gefangenen. 

Die Un terbringung und das Gemrinsdlaftsleben in den einzelnen Pavillons. 
Die Woh ngehäude sind wie lilie anderen Gebäude in der Anstalt von 
Aldersoll aus rotem Backstein mit einer weißen Kante in einem etwas 
abgewandelten Georgi1rn Kolonialstil gebilut. Die Wohnräume verteilen 
sidl iJ.uf zwei Stot:kwerkc. Die Verwaltungsgebäude, Betriebsgebäude, 
Krankenhaus, Aufn1lhmeball, S<.'hulh(luS mit Aula und Kapelle um] die 
Pavillons umschließen zwei qUlldratisd le Pliitze, zwischen denen ein ge
wisser Höhenuntersdli €"( l besteht llml die jeweits aß d rei Seiten von Ge· 
bäuden umgebC'n sind. Ga nz in der Nähe der heiden gesdlildertcn Ge-
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biiudekomplexe befinden sich das Lagerhaus, die Wäsmerei, die Werk
stätten, die Konservierungsanlage, das Treibhaus und die Wohnungen der 
Mitarbeiter. Die Molkerei und ein Wohnhaus für die dort beschäftigten 
Gefangenen stdlCn etwa eine Meile entfernt. 

Das Pavillonsystem, das eine entspredlende Unterteilung und einen 
auf den einzelnen abgestimmten Behandlungsplan ermöglidlt, bildet eine 
notwendige Voraussetzung für die Beobadltung einer Gruppe von so 
starker Untersdliedlidlkeit wie die BelegsmaIt der Gefangenen. 

In jedem Pavillon wohnen etwa vierzig Frauen in Einzelschlafräumen ," 
außerdem gibt es drei kleine Sdila{säle für je drei bis fünf Insassen. Sieben 
Pavillons haben außerdem je zwei Schlafsäle fÜr acht bis zehn Personen. 
Die I:rauen halten ihre Räume selbst in Ordnung und tragen durdl kleine 
persönlidle Vorkehrungen zu ihrer Wohnlichkeit bei. Außer den Schlaf
riiumen enthält jeder Pavillon ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, 
Wi'isdle- und Lagerri'iume und ein kleines Büro. Eine Aufsichtsbeamtin 
üherwacht das Leben in den Pavillons. Ein Pavillon, in dem die Insassen 
ihre Angelegenheiten selbst verwalten, beherbergt die verantwortungsbe
wußten Frauen, die weniger Aufsicht brauchen als die normalen Gruppen. 
Diese Prll.uell werden u. a. Ruf Grund von Charaktereigenscha!ten, Ce
sdlickli<.;hkcit und dem Wunsdl nadl Entfaltung größerer Verantwortung 
riir das eigene Leben ausgewählt. 

Es gibt sedls PlIvilionkiidlen, von denen je eine ein, 7.wei, drei oder 
vier ansdlließende Pavillons versorgt. Außerdem gibt es eine KücllC für 
die Mitarbeiter der Anstalt: 

Die Ar/Jeits- Verpjlidltu"g. Jede Gefangene, die körpcrlidl dazu in der 
Lllge ist, ilrbeitet tiiglich adlt Stunden. Die zugewiesenen Arbeiten sind 
Il)ehr als nur ein Millel. die Frauen zu beschäftigen . Sie heJ(eo der An
stalt, dem Ziel einer sich finanziell selbst tragenden Einrichtung nähel'".m
kommen lind gleichzeitig dienen sie da'Zu, die Frauen aus'LUbilden und 
in ihnen eine Einstellung Z\lr Arbeit 7.U entwickeln, die ihnen ihr Leben 
lang zugute kUll\men kann. Jede Gefangene kann so einen wertvollen 
ßcitTllg zum LeIK'o der Anstaltsgemeinsdlaft leisten, wodurm wiederum 
in ihr selbst das Gefühl der persönlichen Veranwol1ung gestärkt und das 
Bewußtsein geweckt wird, daß sie ihren Platz auszufüllen vermag. 

Die Gesellschaft für bundeseigene Gefli ngnisbetriebe sorgt für die Ge
legenheit zu {al.."hlidler Ausbildung in der Wäsdlerei und in der Fabrik 
für Rekleidungsgegenstände. Die Wäsdlerei übernimmt zusätzlidl zu den 
Arbeiten für die Anstall in Alderson Aufträge für ein Militärkrankenhaus 
und für lindere regierungseigenc Einridltllllgen. Die Wäscherei ist neu
zeilUdl eingeridllel und wird n<lch modernen Grundsätzen geleitet. Die 
I;abrik für Bekleidungsgegenstände stellt Hemden, Sdllafanzüge, Shorts, 
Sdliirlcn, ArztkitteJ und viele andere Gegenstände her, die an staatliche 
Ei nridltungen verkauft w{'rden. Die Herstellung von Bekleidungsstücken 
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nimmt unter den Anstaltsbelriehen eine hervorragende Stelle ein. Beson
ders widltig ist diC'S für alle einigermaßen geschid;ten frauen , denn sie wer
den dadurdl so ilusgehildcl, da ß sie nach ihrer Entlassung bessere Möglidl
keilen ho.ben, gutbezo.hlte Stellungen in der Privatindustrie zu bekommen 
und auszu!üllcn. Die heiden Industriebetriebe beZllhlen geringe Löhne, 
die von mandll'1l Frlluen, die für Angehörige zu sorgen oder andere 
finanzielle Verp(lil,;htungcII 'l. tl e rfülle n haben, dringend gebrllmllt werden. 
Die Frauen, die in diesen Betrieben arheilen, erhalten außerdem als Be
lohnung eine zusälzlkhc Verkür/.ung der Haftzeit. Beide Betriebe bieten 
den Frauen die Möglidlkeit ei ner fadl lidlen Ausbildung. 

Die Abteilung fü r Schneiderei und Kunstgewerbe, die zu den Ausbil
duogsstiilfen gehiirt, vermittelt den Frauen Fertigkeiten im Nähen, die sie 
später entweder zu Hause oder zum Broterwerb ausnutzen können. Diese 
Abteilun g stellt ulle Kleider für die Gefa ngenen her, außerdem Uniformen 
für versdlie<lene Ei nrk'htungen, Krankenbekleidung, Bettded:en, und Bett
tüdler, Sc('ppdedten, Vorhänge und lindere Hauhaltsgegenstänue. 

In dieser Abtl'ilung werd('n aum die Kleider und das nötige Zubehör 
für die Gefangenen, ,lie entlassen werden, 11ergestC'llt. Einige Wochen vor 
ihrer Entlassullg gdu die Gefüllgene in die Abteilu ng fü r Schneiderei 
und Kunstgewl·rbc, wo sie von den fert igen Klei<lern auswählen oder 
sich SdllliH, Materinl und Farbe für ihre Entlassung~k leid uog llussudlen 
kann. Sie wählt auch Form und Maleriul für Hut und Handtasche aus. 
Wenn sie ihre Kleidung ünferllgen lo.ssen will, wi rd ihr Maß genommen, 
und die Sadicil werden ((jr sie gl·arbcitet. Unter der füdlkundigen An
leitung einer Meisterin werden die mit diesen Arbeiten besdlliftiglen 
I~rauen oft sehr gesdlidtt im SchneiJem von Kleidern, Mänteln lind 
Kostümen . 

In der Abtcilung IlauswirlsdUlft können die Frauen als Serviererinnen 
oder in der Bäd;erei, J er KüdlC oder Konservieruogs'lbteilung besdläf
tigt werden. Die Ködlinnen lind die Serviereri nnen bereiten und servieren 
das Essen für die Gefangenen und die Miturbeifer der Anstalt. Beide 
Gruppen erhalten das gleidlC essen. Die Bäderei versorgt särntJidle 
Küdlen der Pnvlllons mit Brot, außerdem stelIr sie Biskuits oder Kräppel 
her und briil (1Il1i Erntedankfest) die Trllthiihne für die gesamte Beleg
sdlaft der AlIstnlr. Oll' Konservierungsableilung sterilisiert die Obcrsdlüsse 
Jer IlIn<lwirtsdJaftlidlen Betriebe und einen großen Teil der Vorräte für 
den Winter. In allen vier Untembteilungcn der Verpfl egtingsabteilung 
können die Prauen e in e Berufsausbildung bekoJlJmen. 

Die hauswirtsdloftl it.he Abteilung schult die Frauen in Fertigkeiten, die 
sie sofort nadl ihrer Entlassung daheim oder zum Broterwerb verwenden 
kÖnnen. Die hauswirtschüftlknen Einheiten reinigen täglidl die Pavillons mit 
Ausnahme der S<.hlafräumc, für die jede Gefangene selbst verontwortIid l ist. 
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Das Krankenhaus bietet Gelegenheit zur fach lichen Ausbildung als 
Krankengehilfin, damit die Gefangene spiiter die Slellung einer Gehilfin 
oder Pflegerin in einem privaten oder öffentlidlen Krankenhaus einnehmen 
kann. Gleidl1,eitig hat die einzelne Gefangene die Möglichkeit, sich im 
Anstaltskrnnkenhaus nützlich z.u !uamen. Die von den Mitarbeitern des 
Krankenhauses unter der verantwortlichen Leitung der Oberschwester 
durrngeführtc Ausbildung vermittelt den Insassinnen der Anstalt Grund
kenntnisse und -fertigkeiten, so daß sie später an Spezialkursen für be
sondere Krankenhäuser oder Organisationen teilnehmen können. Die 
praklisdle Ausbildung \vird durch Vorlesungen des Chefarztes und der 
Oberschwester ergänzt. 

Alle Abteilungen des Krankenhauses sind gut ausgestattet. Angesrnlossen 
sind , ein Ambulatorium, eine Zahnklinik, ein Labor, Büros, Röntgen-, 
Diathermie-, Ultraviolett- und Infrarot-Behandlungsräume, ein klinisdles 
Labor, eine Diiitküche, ein Unterrichtsraum, Elektrocardiograph und die 
Appa mlur für Crundumsatzbeslimmungen, eine Apotheke, eine En tbindungs
station, ein Operationssaal und Zimmer sowie Aufenthaltsräume für die 
PlIlientell. Das KTlInkenhllus nimmt bis Z"U fünfzig Patienten auf mit der 
Möglidlkeit der Erweiterung bis auf fünfundse<:hzig Bellen. Tätig werden 
Fo.chiir;.tc lürCh irurgic, Geburtshilfe, Urologie, allgemeine Medizin, Augen, 
Ohren, Nase, 1·(.lls und Zähne. Es besteht auch die Möglidlkcit, Patien
linnen zum Zwe<..-ke einer griindlid\Cn psydliatrisdlen Behandlung in das 
SI. Elisubcth-Hospilal in Washington zu überführen oder für besondere 
kl inisme und mirurgische MaBnuhmen in dns 'staatliche Krankenhaus in 
BlIltimore, Mllryland oder Lexington, Kentudty. Unter der Leitung des 
ChcfarLtes bedeutet dos Krankcnhous einen entsrneidemlcn Faktor im 
Rcsozialisi(~rungsprnzeß einer großen Zahl VOll Frauen, die während ihrer 
Gefllllgensdlllft die so dringend nötige ärztlidle Behandlung ("rhalten. 

Die Malergrupl>C besorgt den inneren und iiuBeren Anstrich sämtlicher 
Einridltungen auf dem Gelände des Gefängnisses. Unter dei Anleitung 
eines Meisters und eines Aufsehers können die hier eingesetzten Frauen 
bedeutende Fertigkeiten erwerben. Im Unterridlt beschiiftigen sie sich mit 
künstlerischen I:rngen und mit Dekorationsaufgaben. 

Das Lagerhaus verwaltet alle ein- und ausgehenden Sendungen. Die 
hier eingesetzten Frauen werden in allen Gebieten der Lagerhaltung unter
wiesen. Einige arbeiten im Kühlhaus, sdllleiden das F1eisdl und bereiten 
es liir die Ausgabe an die Küchen vor. Die fadLliche Ausbildung behandelt 
nidll nur die reine Lagerhaltung, sondern audl die Verwaltung und Or
ganisation von Lagern und die einschlägigen Aufgaben kaufmännischer 
und anderer Art. 

Gefangene, die im Freien arbeiten sollen und nach anstrengender körper
licher Arbeit vt'rlangen, werden, wenn sie sidl für die dort anfallenden 
Arbeiten eignen, dem Gutshof, dem Garten oder der Molkerei 7.ugeteilt. 
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Eine andere Beschäftigung is t das Weben; aus dieser Tätigkeit ergehen 
sich drei Vorteile, die therapeutische Wirkung, die Verwertung von Resten, 
die andernflllls unnütz wären, und schließlich die Herstellung künstlerismer 
Gegenstände zur Ausschmückung der Gebäude. Die meisten Frauen, die 
dieser Abteilung zugewiesen werden, sind entweder körperlich behindert · 
oder RekonvlIleszenten. Durch ihre Gescrlicklichkeit im Vorbereiten des 
Materials und im Bedienen der Webstühle entstehen schöne Tisch- und 
Haushaltstüdler, Vorhänge, Dekorationsstoffe, Teppicl\e und zahllose andere 
Dinge für den Gebrauch innerhalb der Anstalt selbst. 

Die IBM (Internationale Büro-Maschinen)-Locherinncn-Abteilung ge
hört zu der statistisdlen Abteilung des Büros für ForsdlUng und Veröffent
lidlungen in der Verwaltung der Bundesgefängnisse. Die dieser Abteilung 
zugeteilten Frlluen werden in der Aufstellung und Auswertung von stati~ 
slischen Angaben gesdlUlt, in Pertigkeiten also, die für ihre Betätigung 
nach ihrer Entlassung sehr wertvoll sein können. In dem Verwaltungs
gebäude lernen sie fluch den Verityper und andere Büromaschinen bedienen. 

In den verschiedenen Büros der Anstalt, die zum Teil neben den An
gestellten eine oder mehrere Gefangene !lls Hilfskräfte beschäftigen, lernen 
die Gdangellen die verschie<lencn Seiten der Düroarbeil kennen. Die 
Tätigkeit im Vervielfühigungsrllum im SdlUlhaus vermittelt den dort ein
gesetzten Gefangenen die Möglidlkeit, zusützliche Kenntnisse zu erwerben. 

Gefangene, el ie im Unterridlt helfen dürfen, unterstützen die Arbeit im 
Werkraum, in der hauswirtsdIaftlichen Abteilung lind in der Sdlule. Bine . 
Gefangene verwaltet die Schulbiidlerei. 

Zu den sonstigen Aufgaben der Gefangenen gehört die Mithilfe in der 
Zugangsabteilung, in einem der Wohngebäude oder in der Kleiderkammer, 
wo sie bei der l.agerung, lI.nderung und Ausgabe der Garderobe mit
arbeiten. 

Die Schulabteiluns 

Zu den Mitarbeitern der Schulabteilung gehören ein Schulleiter, der 
Hir das gesamte Programm verantwortlich ist und die Lehrer fü r allgemeine 
schulische Bildung, für Wirtsmaft, Hauswirtsdl.,ft, Werkarbeit, Schneidern 
und Musik. außerdem ein Leiter für die Berufsausbildung. Der größte Teil 
des Unterridlts ·findet in der Willebrandt-Halle im oberen und im Alls
bildungshHus im unteren Gebäudekomplex der Anstalt stall. 

Einführung. Das Schulprogramm beginnt für die einzelne Gefangene 
schon, wenn sie sich in der Zugangsabteilung befindet. Die Lehrer unter
richten täglich eine Stunde in dieser Abteilung. leder Lehrer kommt ein
mal in jeder Wodle in jede KI!lsse und erläutert in drei aufeinander
folgenden Stunden seine Aufgaben im gesamten Bildungsprogramm. Außer
dem gehen die Gefangenen zur Schule, um dort auf ihre Intelligenz, ihre 
Fertigkeiten und ihre Neigungen getestet zu werden. Vor der Klassifizierung 
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wird jede Gefangene über ihre Wünsrne in Bezug auf Fortbildung befragt; 
die Ergebnisse des Tests werden mit ihr bespromen, und sie erhält Vor_ 
schläge, wie sie sidl während ihres Aufenthaltes in Alderson weiter
bilde n kann. 

Die Berufsausbildung. Die staatliche Sdmlbehönlc von West-Virginia 
hat im Jahr 1952 das Berufsbildungsprogramm der Anstalt anerkannt. Die 
Organisation lind die Durchführung dieses Programms entsprechen den 
Anford{'rungen der Gefiingnisverwahung und der ßerufserziehungsabteilung 
der Schulbehörde. Diesem Plan zufolge erhalren alle Kursteilnehmer, die 
einen befri€'(ligendcn Absd1lu6 erreidlen, ein Zeugnis von dN standidlen 
Sdllllhchörde. Ocr Leile r der Berufsausbildungsübteilung koordiniert das 
Progmnun. Der staatlidIe Beauftragte für Handel und Industrie unter
ridllf't dic Lehrer der Fortbildungskurse. Tedmisdle und andere notwen
dige Informationen werden von fadllehrcrn vermittelt. 

Das Beru{sbildungsprogramm dient vor allem dem Zweck die Gefange
nen auf eine Arbeit vOioGubereiten, die sie nach ihrer Entlassung aus der 
Anstalt annehmen und mit der sie ein ausreichendes Einkommen erzielen 
können. Die Gefangenen sollen die für bestimmte Stellen nÖligen Ferlig
keit<'n als Fllchkriifte erwerben. Die gegenwärtige I.:ntwiddung hllt Maß
stiiDe gesdlllffen, die mehr ue</euten als Gewinn Imd Produktion. führende 
Persönlidlkeiten venrelen heute die Auffassung, daß lllall zufriedene Ar
beiter und gli.iddkhe Mensdwn heranbilden sollte. Um uns zu erreknen, 
muß man jeglidle Minderhewertung, Mühsal und Eintönigkeit, die bisher 
mit vielen Arbeiten verbunden war, beseitigen. Man muß davon lIusgehen, 
daß es Wr jede Arbeit einen _ridlligcn Weg· gibt, der ihrem Rllylhmus 
enl~pTich l und (1.1ß derjenigl" der eine Arbeit gern tut und die richtige 
Methode erlernI hat, amn in ihr Befriedigung finde t. Die rimtige Arbeits
Icdmik sdl1lltCl möglichst Ermüllung, Langeweile und Unzufriedenheit aus. 
Aus dem Wissen um die Zusammenhänge entstehen Interesse, Verständnis 
und Einsidu. Der Arbeiter oder die Arbeilerin bekommen das Gefühl, daß 
sie Teil von etwas Widlligem und Notwendigem sind . Aus 1:111 diesen 
Gründen muß das Programm der Berufsausbildung soTgfähig geplant und 
bedadltsllIll durdlgeführt werden. 

Die llerufsaushildung beginnt mit persönlkher Beratung zur Vorbereitung 
auf die Tests ull(1 ~rhehung('n. Die Gefangene wird auf ihren Gesund
heitszustand untersucht, ihr Intelligenzkoeffizient, ihre Ferligkeiten uml 
Neigungen werden getestet und in Fällen, in denen es zum besseren 
Verständnis einzelner wünsdlenswert ersmeint, können zusätzliche ln
leres.~ell- und Persönlichkeitstests durchgeführt werden. Zweck dieser Tests 
ist es, den Umfang der Fähigkeiten und Anlagen, die entwid<el t werden 
könne n, festzustellen; aber auch der Unlersudlllngsoblouf an sich ha t 
schon einen gewissen thc rapeutisdlen Wert. Die meisten Frauen madlen 
gern /lLit und sind dankbllr, zu erfllhrell, für wcldlC Arbeiten sie am bestlm 
geeignet sind. Die Ergebnisse der Tests bilden die Grundillge für Besr)T('-
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dmngen, in denen man sidl besonders Mühe gibt, der einzelnen Gefangenen 
zu zeigen, wie sie die Falle des sprichwörtlich gewordenen • viereddgen 
Bolzen" der in ein rundes Loch eingepaßt werden soll, vermeiden kann. 

All diese Beratungen haben ein doppeltes Ziel: sie sollen den Ge
fangenen helfen, sich selbst zu erkennen und zu ermitteln, was sie vom 
Leben erhoffen, außerdem sollen sie sachliche Informationen über Arbeits
möglidlkeiten und töhne erhalten. 

Die zur Berufsausbildung zugelassenen Gefangenen erkennen, daß man 
ihnen eine Chance für ihre eigene Bildung gibt, deshalb kommt aum 
kein Gefühl der Verbitterung auf über die _Verurteilung zu schwerer Ar
beit-, mit der man eine Schuld an die menschliche Gesellschaft bezahlen 
soll. Für jede Arbeit gibt es eine Arbeits-Analyse, und der Lehrer oder 
Meister gibt den Einzelnen eine sorgfältige Anweisung für alle Arbeits
methoden und -techniken. Die Beschreibung der Arbeiten geht bis ins 
Einzelne und stellt das Ergebnis von vielen Stunden der Oberlegung und 
Planung dar. Die Gefangene muß eine den Vorsduiften entspredlende 
Mindestzahl von Stunden arbeiten, bevor ihr Antrag auf ein Zeugnis bei 
der staatlichen Schulbehörde eingereicht werden kann. 

Die Gefangene wird weiler in eine Klasse eingewiesen, die mindeSlenS 
einmal wödlentlidl zUSllmIlH."nkommt und in der tedmische und andere 
zur Ausbildung gehörende EinzeUleiten behandelt werden. Sie erhält ,lori 
Unterridlt über die Entstehung des Berufes, für den sie bestimmt worden 
ist, über die Besonderheiten der Arbeit, über zweckent~predlende Be
werbungen, über Sidlerheitsvorsduiften und über alle einzelnen Arbeits
gänge, die zu dem I:!ntsprt..mendell l3eruf gehören. Experten werden als 
Gäste gebeten, Ulll über besondere Phasen der Arbeit zu den Klassen zu 
sprechen. Filme, in denen die Besonderheiten des jeweiligen Berufs dargestellt 
werden, bilclen ein weiteres besonders erfolgreidles Ausbildungsmittel. 

An die Ausbildung schließen sich Bemühungen an, der einzelnen Ge
fangenen in der Gemeinde, in die sie entlassen wird, einen Arbeitsplatz 
im erlernten Beruf zu verscha.ffen. Die Fürsorgerinnen in der Anstalt setzen 
sich mit den Bewährungshelfern in der Gemeinde und mit den Arbeits
ämtern in Verbindung. Häufig surnt sidt die Gefangene nach ihrer Ent
lassung mit Hilfe von Freunden und Verwandten lieber selbst eine Stellung. 

Alisernei"bildende Kurse. Für die Gefangenen mit entsprechender Grund-, 
Millel- oder höhere Schulbildung werden IIl1gemeinbildende Kurse ge
geben. Die Teilnahme IIn diesen Kursen wird empfohlen, sie ist aber nimt 
Ptlimt. Besonders hingewiesen wird auf Kurse im Lesen, Schreiben, Rech· 
nen und englisdler Grammotik. Gefangene, deren Noten ausreichend er
scheinen, können sich einem externen Test über die Allgemeinbildung 
an höheren Sdmlen unterziehen. Wenn sie Erfolg haben, erhalten sie von 
der slaatlidlen Schulbehörde in West-Virginia ein Zeugnis, das dem Ab
gllngszeu/.!.nis der High-SdlOol entspricht. 
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Kaufmännische Kurse. Oie kaufmännisrnen Lehrlinge bekommen Unter
richt in Stenographie, Schreibmasdline, Registmtur und Burnfühnmg. Unter 
der Anleitung des Chefs der kaufmännischen Abteilung werden sie in 
der Bedienung der lBM-Versdllüsselungs. und Lommasrninen und des 
Veritypers geschult. 

Musikerziehung. Oie Kursteilnehmer bereiten die Musik und Chöre für 
die Gottesdienste und andere Vemnstaltungen vor. Besondere musika
lisclle Darbietungen finden an Weihnachten und Ostern und audl sonst 
während des lahres Slall. Das Interesse wird durch einen Kurs gefördert, 
in dem das musikalische Verständnis durch Schallplatten geweckt und 
ausgebildet wird. 

Hauswirtschaft. Die Ausbildung in den hauswirtsdlaftlidlen Fächern 
findel in einer modern eingerich teten ha uswi rtsrnaftl idlen Abteilung sta 11. Auf 
dem Lehrplan stehen: Nähen für Anfänger und Fortgesdlfittene, Ernährungs. 
lehre, Säuglings- und Kinderpflege, persönlkhe Hygiene, Einkaufskunde, 
Aufstellen eines Haushaltsplanes und Auswahl der Kleidung. In dem Näh
kurs für Fortgesduittene haben die Teilnehmer die Möglidlkeit, ihre 
eigenen Kleider für ihre Entlassung zu nähen, oder sie können Material 
kalifen, aus dem sie Kleider zum Verschenken für ihre Kinder oder an_ 
dere l'uJllilicnangchörige nühen. 

Basteln ~nd Werken. In der Werkarbeitsabteilung werden die Gefan
genen unienidltet in Ledl'rarbeiten, Metallarbeiten, Töpferei, Slric:ken, 
Nudelarbeilcn, in der Herstellung von Bcsmäftigungsmaierial für kleine 
Kinder, im Weben, in Hob:arbciten, Kunstgewerbe und anderen Freizeii
betätigungen. Wl'nn sie den eigenllidlen Kursus beendet haben, gellen 
(He Gefangenen regelmäßig wiihrend ihrer Frei7.cit iJl die Werkstatt und 
setzen ihre Arbeiten fort. Neben dt!T persönlichen Befriedigung, die die 
sdlöpferisdlc Arbeit ihnen vermittelt, berü(.-k~ichtigen die Frauen den be
adltlimen finanziellen Ertrag. den sie aus dem Verkauf der von ihnen 
selbst gefertigten Dinge durch den .Frauen-Laden" erzielen. 

Interessen-Kurse. hlllller beliebt sind Kurse üher Tagesereignisse und 
Srnönhcilspflegl~. In den Kursen über Togesereignisse wird über Neuig
keiten und NodHkhteli hendltet und diskutiert. Der Sdlönheitspflege
kurs vennilteli Kenntnisse über Haar- und Körperpflege und bereitet die 
Gefangenen auf Berufsllliiglichkeiten im kosmetismen Bereim vor. 

Die Küdlen!eiterin hält einen Sonderkurs für die Diätköchinnen aus 
allen Ableihmgen ah. 

Der kHtholisdle Geist!idle unterridlte! mehrere Klassen in Rcligionslehre. 
Der evangelisdle Geistliche leitel einmal wödlentlich eine Diskussions
gruppe und hält an jedem Sonntagmorgen Sonntagssdmle ab. 

Freizeit Imd Erholung. Zu den unler Aufsicht und Anleitung dllrdlge
mhrten Freizcitbesdliifligungen gehören: Fußball, Tischtennis, Badminton. 
Volleyball, Gymnastik, Bridge, Spaziergänge und Freiluftveranstaltungen 
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an feiertagen. Für die gesamte Belegsmaft wird jede Woche ein Film ge
zeigt. Die Teilnahme am Freizeitprogramm ist freiwillig. 

Die Bibliothek. Eine srnöne. wohlversehene Bibliothek versorgt die ge
samte Belegsdlaft mit Lesestoff. Nachsdllagewerke. tedmiscne und andere 
Fachbüdler, Belletristik, eine große Zabl von Zeitschriften, Zeitungen und 
anderen Veröffentlichungen sind vorbanden. Neben der Bibliothek hat 
jedes Wohnhaus eigene Bümer und Zeitschriften für die Bewohner des 
betreffenden Pavillons. Während der Ausgabestunden hUft eine als Bib
liothekarin eingesetzte Gefangene den anderen bei der Auswahl. 

Für den Unterridlt steht eine Bibliothek mit audi-visuellen Hilfsmitteln, 
wie Filmen, Platten, Projektionsa pparaten und Plattenspielern nebst Auf
nahmegerät zur Verlügung. 

~Der Adler.' Der .Adler· ist eine dreimal im Jahr erscheinende Zeit
schrift. Die Gefangenen arbeiten freiwillig an ihrer Herstellung während 
ihrer Freizeit; sie liefern ernste und heitere Beiträge. Cedidlte und Er
zählungen. Die Zeilsduift wird gelesen von den Gefangenen selbst. ihren 
Angehörigen. Insassen anderer Anstalten und damn interessierten freien 
Persönlichkeiten. 

Relij!, ion. Zwei Geist liche slt:hen für die Beratung der Gefangenen lind 
d ie Gottesdienste zur Verfügung. Die Gottesdienste si nd gut besuchi, ob
wohl die Teilnahme nicht verlangt. sondern nur empfohlen wird. Die 
Chöre sorgen für die musiklllisclle Umrahmung. 

Disziplin. !tn gesa mten Rcso7111lisierungsprogramm wird sehr großer 
Wert auf alles gelegt, was dazu dient, die Selhstbeherrsdllmg, ,lie Cha
rakterfestigkeit. die Ordnungsliebe und die Leistungsfiihigkeit der Gelange. 
nen zu stärken. In den Sonderkursen wi rd ebenso wie bei allen regel. 
mäßigen Tätigkeiten großer Nachdruck auf korrektes Betragen gelegt. Die 
Aufredilerllliitung einer positiven Einstellung ist nur eine Seite der Dis
ziplin, die mit konstruktiven Mitteln arbeitet, durch Ermutigung und die 
Bereilsdlaft, den Frauen bei der Aufklärung von Mißverständnissen und 
bei ihren Bemühungen um Anpa!;.~ un g an die Notwendigkeiten des Lebens 
beratend beizustehen. 

Für gutes Verhalten gewährt das Gesetz für jeden Monat eine Redu
zierung der Haftzei! um eine bestimmte Anzahl von Tagen. 

In Pällcn einer Verletzung der Hausordnung oder ma ngelnder Bereit
Srollft, mit den llnderen zusammen zu arbeiten, fallen Privilegien . wie 
Haumen oder Hlmbesuch fort. \Venn eine Gcfungene sich audl cl.lnn 
nicht einfügt, wird ihre Isolierung empfohlen. Eine zur Isolierung verurteilte 
Frau wird in einen Raum in einem isolierten Teil des Wohngebäudes 
eingewiesen. Hier ist sie von jeglidler Teilnahme an den gemeinsamen 
Betätigungen abgeschnitten. bis sie ihr eigenes Verhalten ridlt iger beurtei lt und 
ihre Haltun g Ändert. Dies gelingt meist in wenigen Tagcn und darf nur mit 
sduiftlidler Erlaubnis des Direktors länger als zehn Tage fortgesetzt werden. 
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Bel.iehungen zur Familie 

Post. Die Frauen dürfen mit den Angehörigen ihrer eigenen Familie 
und mit anderen auf einer genehmigten Liste aufgeführten Personen kor
respondieren. Jede Wodle wird offizielles Briefpapier ausgegeben. Zusätz
lidle Briefe geschäftlichen Inhalts können von der zuständigen Fürsorgerin 
genehmigt werden. AnSichtskarten, die die Gefangenen selbst gemacht 
oder in der Kanline gekauft haben, können benutzt werden. 

An Weihnachten darf jede Gefangene entsprechend den Vorschriften 
von einem ihrer ßriefpartner ein Geschenkpaket erhalten. Die Gefangenen 
können an bestimmten Tagen des Monats Pakete mit handgearbeiteten 
Gegenständen an ihre Briefpartner und ihre Kinder sdlicken. Bestimmte 
Zcitsduiften oder Zeitungen des Heilnatorts können abonniert werden. 

Besucher. Dic Gefangenen dürfen unter der Aufsimt eines Beamtcn in 
einer Art Wohnzimmer Besudle empfangen. Die Familie wird hienu auf
gefordert, weil Gefangene an Selbstvertnluen gewinnen, wenn sie wissen, 
daß ihre Familie und ihre Freunde Anteil an ihnen nehmen. Die Bedeu
tung der Bindung an die familie wird immer wieder betont. 

Die Babies 

Wahrsmeinlidl sind die Babies. die num der Verhaftung ihrer Mütter 
geboren werden, die beliebtesten und am meisten umsorgten Bewohner 
d('r Anstalt. 

Wird eine smwangcre Frau in die Anstalt eingeliefert, so bekommt sie 
von famkräftl'n vorgcburtlidle Pflege und Anweisungen. Vor der Geburt 
des Kindes wird die Mutter der Sdmeiderei und der Werkabteilung zu
gewiesen, wo sie angeleitet wird, die Ausstattung für ihr Bahy selbst her
zusleHen. Sie wird außerdem der Abteilung zur HersieHung von Baby
sadlen zugewiesen, wo sie zusätzlimc Dinge anfertigen kann. In der 
Wöchnl'rinncnzcit bleibt die Mutter mit ihrem Kind im Krankenhaus. wo 
sie Anleitung zur Säuglingspflege erhält. 

\Vcnn die Gefangene aus dem Krankenhaus in eines der Wohnhäuser 
elltlllsscn wird, werden eine Wiege und andere Sachen für das Kim! in 
ihr Zimmer gebracht. und es ist ihre erste Aufgabe, selbst fü r das Baby 
zu sorgen. Ist sie dnzll in der Lage, so können ihr weitere leichte Arbeiten 
innerhtlH) des Wohnhauses übertragen werden. Die Gegenwart der Babies 
in den Pavillolls erhöht ihre wohnlidlC Atmosphäre. 

Die MuHer wird audl aufgefonlcrt, der Fürsorgerin hei der Ausa rbei
tung von PHincn zu helfen, wo das Kind untergebracht werden soU. wenn 
die An:!e seine Entlassung /Jus der Anstalt für ridllig halten. Bis zur Ent
lassung dcr Mutter müssen sorgfältigc Vorkehrungen für die Unterbrin
gung des Kindes in sl'iner familie, bei Freunden oder in einer anderen 
Institution getroffen werden. Alle Pläne werden durdl das zuständige J u~ 
gcndall11 geprüft. 
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Die Entlassung 

Vom Tage ihre r Verurteilung an gilt das oberste Interesse aller Ge
fangenen dem Tag, an dem sie zu ihren Familien und freunden und in 
e in normales Leben zurüd;kehren können. Der Tag der Entlassung mag 
abwemselnd herbeigesehnt und gefürchtet werden, auf jeden Fall wird 
er mit großem Verlangen erwartet. Der Entlassungslag kann vorverlegt 
werden auf Grund eines Strafnamlasses wegen guter Führung, Anerken
nung vOn wirtschaftlkner Leistungsfähigkeit oder besonderer Verdienste 
während des Aufenthaltes in der Anstalt. 

Wenn die Gefangene einen Anspruch auf .Bewährung" besitzt und wenn 
sie einen dahingehenden Antrag gestellt und gleichzeitig einen Plan für ihre 
Zukunft vorgelegt hat, der gutgeheißen wird, dann kann ihr der Gnaden
ausschuß Entillssung auf Bewährung genehmigen und verlangen, daß sie 
einen Teil ihrer im Urteil festgelegten Strafzeit unter Aufsicht in der Ge
meinde, in die sie entlassen wird, verbringt. 

Unmittelbar vor der Entlassung t'rhätt die Gefangene noch die letzten 
Anweisungen von ihrer Fürsorgerin und unterschreibt die entsprechenden 
Papiere. Sie wird dann bis zur Abfllhrtstelle begleitet. 

Das Resozllllisierungssystem hat das Ziel, einen Menschen in die Gesell
schaft zu entlassen, der in der Lage, gewillt und bereit ist, die Verantwortung 
eines für sidl s~[bst sorl.?enden und aufredlten Mitbürgers zu übernehmen. 
Unabhän~ig von den positiven Elementen des HesozialisierungsprograJ\\ßls 
und den hoffnungsvollen Möglidlkeiten der einzelnen Persönlichkeit wird der 
wahre Erfolg oder Mißerfolg des Bemühens um Resozialisierung in AJder
son abhängen von dem künflig~n Geschick jedes einzelnen Menschen, der 
einmal hier gefangen war. 

Die Wirkung der Freiheitsstrafe auf die Frau 
Von Itcgicrungsrätin Dr. ElislIbcth Mcyer , Aimach, Fraucnstrafanslalt 

Wer schon einmal Gelegenheit hatte, eine StrafanSfalt zu besichtigen, 
wird sich erinnern, weldl eigentümlidles rluidum von einem solchen Haus 
ausgeht, welche Beklemmung dieses allseitige Zugesperrlsein hervorruft. 
Aber nicht nur der Besucher einer Anstalt steht unter diesem Eindrudc, 
auch jeder neu ankommende Beamte kennt dieses Erlebnis und braudlt 
eine gewisse Zeit, bis er spürt, daß innerhalb der Mauern ein Lebensraum 
vorhanden ist, in dem es sich existieren läßt. Um wieviel mehr muß dieses 
Erlebnis bestimmend sein für einen Menschen, der als Verurteilter in solch 
ein Haus kommt, der über keine Schlüssel verfügt, sondern tatsächlich 
dieser Situation ausgeliefert ist. Im Grunde gibt es nur zwei vitale Reaktionen 
auf dieses schreckhafte Erlebnis: Aufbegehren oder Angst. 

Und damit sind wir sdlOn bei den ersten Wirkungen, die die Freiheits
strafe zeitigt. Der Mensch, dem das so wesentliche Grundredlt der f reiheit 
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genOlilmen ist, fühh sich in seiner vitalen Existenz bedroht. Welche von 
den beiden obengenannten Rellktionsformen der Inhaftierte nun wählt, 
hilns! von seinem Temperament, seinem Elan, ab. Häufig wechseln aud ... 
die heiden Pormen einander ab, z. B. folgt der Phase lähmenden Entsetzens 
der Bewegungsslurm, in dem der Gefllngene mit deo Fäusten gegen die 
Türen trommelt, oder der sogenannte Hilftkoller macht infolge physisd}(~r 
Ermüdung einer resignierten depressiven Verfassung Platz. Die Stärke der 
Reaktion ist bestimmt durdl die Eindrud.sfählgkelt des Betroffenen und 
seine Außew nssbereilschaft lind -fähigkeit. 

Natürlim hll.ndelt es siro bei diesem Erlebnis um keine spezifische Wirkung 
der Freiheitsentziehung Iluf die Frau. Man kann wohl feststellen, daß der 
I;reiheitsentzug mit gleidlCT Intensität auf Männer wie Frauen wirkt, da 
er Iln die tiefsten Wurzeln unseres Mensdlseins rührt. \Venn wir von 
besonderen Wirkungen des Vollzugs der Freiheitsstrafe auf Männer oder 
Frauen reden, so meinen wir eine gewisse gesdlledJtstypische Reaktions
weise auf die Haft. 

Eine aggressive Auflehnung gegen die Freiheitsberaubung ist unter Frauen 
wesentlkh seltener als bei Männem. Dies cntsprid\t wobl der allgemeinen 
psyd,oIQgiscr.l'" T .. tSIldlC, daß !'rauell sid, it\ der Regel widcfSprudlSlos('f 
in ein als ullvl'nneidlid\ erleutes Schidslll fügen. Offenbar kommt der 
Frau cli" Einengung des Lcbensfllumes auch nidlt so belastend zum 
ßewußtsein wie dem Mann, da skh ihr Alltagslcben auch in der Freiheit 
in alle r Regel in einem kleineren, engeren Lcbensraum bewegt, die Frau 
an Haushalt und Familit~ mehr gebunden i~t. Um so mehr droht der FniU 
audl die Gefl1hr, sidl mit der Haft stumpf und gedclnkenlos abzufinden, 
womit die Strafe im tie(sten ihren Sinn und Zwed. verliert. 

Aber auch eille Reihe YOn iiußeren Umständen modifiziert das Straf
erlebnis. In scinerglln7.cn Ursprünglichkeit wird den SdlTed.en der Inhaftierung 
wohl nur der Erstbestrafte, der zum ersten Mal in eine StrafanstaH einge
liefert wird, auskosten. Bei der wiellerholten Einlicfefllug ist, weun nicht 
die Haftanstalt, so dod, die Haftsituation als solche bereits bekannt und 
das Erschr('den durdl eine bewußte Voreinstellung geminflert. Dann besteht 
ei n Untersdlied, je nadldem, ob der Straffiillige verhaftet wird, oder sich 
freiwillig in das Unvermeidlidle schiat und zum Strafantrill meldet. Freilich 
kann die Vt'rhafiullg auch das Ende einer Periode der Angst und Un
sicherheit bedeuten und deshalb zunädlst als Erlösung empfunden werden. 

1111 Grunde aber ist es di!! innere Einstellung zur Strafe lind zur Ver
urteilung, die den lIafteindrua bestimmt. Mit der Verurteilung fü gt die 
Gesellsdlah dem Hcchtsbrerner ein Obcl zu, sie distanziert sid\ VOll ihm 
und seiner Tat und bekräftigt damit die Isolierung des straffälligen Mensdlcn. 
Der Verurteilte fühlt sich der Gesellschaft gegenüber lIladltlos, unterlegen. 
Er versudlI, sein Tun zu erklären, zu entsmuldigen, zu beschönigen, zu 
leugnen. Sehr häufig steigert er sidl dabei in eine agressive oder passive 
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Opposition gegen die Gesellschaft und ihre Repräsentanten, die Richter 
und Vollzugsbcllmtcn hinein. Die Verurteilung hst seinen Selbsterhaltungs
trieb angestadleJt. Er ist peinlidl darauf bedacht, die ihm verbliebenen 
Rechte zu wahren, er wittert ständig Gefahr, ist immer in Alarmbereifsdlafl. 
Seine Reaktion ist natürlich völlig verschieden, je nachdem, wie es um 
sein Selbstgefühl bestellt ist. 

Das Selbstgefühl ist - nad) Lersdl, _Aufbau der Person· S. 266 - das 
Erlebnis des .Selbstseins in Abgehobenheit und Gegenstellung zu Um- und 
Mitwelt', somit also das Innewerden der Individualion, Es wird in zwei 
charakteristischen Ahenluierungen erfahren, dem mehr vital besthnmten 
Eigenmadllsgefühl und dem mehr geist bezogenen Selbstwertgefühl. Das 
erstere vermittelt das Gefühl der, vermeintlichen Mächtigkeit- gegenüber 
den Anforderungen des I.ebenskampfes, das letztere das Bewußtsein des 
persönlirnen Wertes. Beide sind mehr oder weniger abhängig von der 
Meinung der Mitmcnsrnen, der Geltung vor der Umwelt, 

Selbstverständlich ist das Selbstgefühl eines straffälligen Menschen ange
sdJlagen, seine Geltung vor den Anderen hat erhehlich gelitten. Ist nun 
sein Eigenmadltsgefühl an sidl schwädlüch und störbär, traut sich der Be
treffende wenig zu, so wird er sid, nun zurüd;7,iehell, in sidl selbst ver
kriechen, eine deutliche Empfindlichkeit entwickeln, keine Initilil ive für 
seine künftige Lebensgestaltung entfalten, sich der Meinung Ilach dem 
Hat anderer, vilalerer Mensdu!n - womöglich HHTlgkrimineller!! - ridl len 
und dadurdl erneut yersagcn. 

Diese Re/l.ktionsform ist unter weiblidlen Häftlingen sehr höufig, Es gibt 
sehr viele Frauen gefilde in den einfHdlcn ßevölkerungsschichten, die von 
Kind auf nie ein Hcsundes Selbstgelühl entwickeln konnten, die sich desh/l.lb 
überflÜSSig, minderwertig li llf der Welt vorkommen, als Aschenputtel in 
unserer alldl heute noch deutlidl auf die Männer zugeschnittenen Gesell
schaftsordnung. Nicht sehen ist dieses Minderwertigkeitsgefühl ja bereits 
die Wurzel der Slraftllten, z. ß. eines dirnenhllften Lebens. Audl berufen 
sirn straffäll ige Frlluen öfter ols Männer lIuf die Verführung, der sie zum 
Opfer fielen . 

Verfügt der Gefangene aber über ein naiv unkritisches Eigen llladltsgcfiihl, 
so wird er sein Versagen bagatellisieren, sich darüber leiclltferlig hinweg
setzen, die Straftat ,vergessen', cl. h. aus seinem Bewußtsein verdrängen, 
Pläne sdHni('(len, die über seine rellien Möglidlkeiten hinausgehen, nlle 
Vorsidllsmllßregein außer lldlt lassen, die Chance der 5trafverbiißung, 
nämlich die 5elbstbesinnung, versäumen und dadurrn den gleichen Gefähr· 
dungen wie vorher ausgesetzt sein. 

In der Regel paart sich ein soldl unkritisches Eigenmadltsgcfühl nicht 
nur mit mangelnder Intelligenz - der Anteil der Minderhegabten ist unter 
den straffälligen Frauen beadlllich hoch! -, sondern auch mit einem ebenso 
unkritischen Sclbstwl'rlgefühl, dem clie Beeinträchtigung seiner Geltung 
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vor der Umwelt 7.war lästig ist, ohne diesen Verlust aber in seiner eigentlimen 
Tragweite zu erkennen. Ein solcher Mensch versucht seine Straftat auf 
läppische Weise zu entsdlUlcligen, mit anderen vermeintlichen Vorzügen 
zu zerreden und zu verharmlosen. Er jagt nam billiger Anerkennung, wird 
sidl in der Anstalt gut führen, um gelobt zu werden und seine Selbst
geredltigkeit in der Abhebung gegenüber anderen _bösen· Gefangenen 
wieder aufzubauen, ja um sidl selbst zum kleinlidlen Sittenrichter über 
diese aufzusdnvingen. 

Auch dieses unkritische Selbstgefühl ist unter den Frauen redl! ofl ver
trelen. Es sind dies jene haltlosen, gedankenlosen, gutartigen, unter Auf
sichl lenkbaren Geschöpfe, die unreif und infantil wirken, sich in der 
Anstalt wohlzufühlen sdleinen. während der Haft eine Art Regression 
auf die Stufe des Sdlulkindes durchmachen. ihre Zukunft in märchenhaften 
farben erlräumcn und mit ihren unrealistischen Lebenserwartungen und 
ichbezogenen Ansprüchen burostäblich lebensuntüchtig sind. 

Unkritisch sind im Grunde auch die eitlen Menschen, die in sich selbst 
verliebt sind, ständig von sidt und ihren Vorzügen reden und geradezu 
erstaunt über die Möglkhkeit der Mißachtung durch die Umwelt sind. Sie 
umgehen ihr VerSAgeIl wie die Katze den heißen Brei und finden immer 
neue Wege, sidl ein applaudierendes Publikum "Zu verschaffen - gegebe
nenfalls sogar durdl selbstgefiillige Aufblluschung ihrer Straftat. Sie gehen 
realistisrner Selbstkritik absichtlich aus dem Wege und quittieren die 
Kritik Anderer mit hysteriformen Beleidigtsein. Diese Heaktionsform findet 
sim haup!siichlich bei Hod1staplem. HodJstaplerinncn zeidmen sich durdl
IlUS nidl! durch wirklirne Intelligenz BUS. In der Slrafa nslll lt fallen sie 
durch ihre guten UmK1Ißgsformen, ihre Biegsamkeit und Freundlidlkeit, 
sowie ihr gepflegtes Außcre auf. Sie haben unter den Gefangenen einen 
gewissen Nymbus. sdleinen dies aher kaum zu beachten. 

In ihrer Reaktionsweise ähneln sie den Menschen mit unechtem. auf
gebauschtem Selbstgefühl. Diese wissen allerdings redll genau ihre eigene, 
persönlidJ erlebte Minderwertigkeit abzuschätzen, versuchen dieselbe aber 
hinter hohlem Pathos zu verbergen. Dkses Selbstbewußtsein erschöpft sich 
in der äußeren Gebärde von Würde und Macht und klammert sich daran 
so sehr, daß deren Unechtheit in der Oberbetonung erkennbllr wird. 
Strafgefangene dieser Wesensart {)llCrieren immer mit dem Vergleich schlim
merer VNfehlungcn, schledllerer Mensrnen. die sie äußerst drastisch zu 
Sdl il<km verstehen. Ihre eigene Straftat tun sie auch beim wiederholten 
Rückfall mit ,Ier Bemerkung Jeder madl! einmal einen Fehler" ab. Sie 
zeichnen sirn durch hochmütige Absonderung von den Mitgefangenen 
aus, mit denen sie nur herabla~end verkehren. Für ihre eigene Person 
sind diese Gefangenen sehr elllpfindlidt und reagieren auf jede vermeint~ 
!idle Heeinträdltigung mit der Drohung, sidl zu beschweren. sofern eine 
blasierte Oherhebung über den angeblidl Srnuldigen nidlt schon die er-
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wünschte Selbstbestätigung e-inbringl. Solche Gefangene erstreben immer 
Sonderredlte, Vorzugsposten, lind nützen dieselben in der Regel in un 
lauterer Form 8US. Es ist ihnen nur mit Strenge und Konseque-nz beizu
kommen. 

Ihre Ansprüdlc an die Umwclt ·machen sie dem ewig Unzufriedenen 
vergleichbar, der imrllerzu protestiert, das Strafmaß als ungercchtfertigt hodl 
bezeichnet, wenn er sidl nicht gleich als UIlsdlUldig hinstellt, der ver
bohrt die Anderen für sein Versagen verantwortlich macht, der immer das 
erstrebt, was der Andere hat, nirgends - z. B. bei keiner Arbeit - aushält, 
von einer chronisdwn Unrast besessen ist und sich durdl Neid und Res
sentiment auszeichnet, desha lb quemliert und schimpft . Es ist aussidltslos, 
soldlC Mensdlen durdl Nnchgiebigkeit ruhigstelIen zu wolle n. Meist ver
fügen sie auch nodl über eine bcachtlidlc Antriebskraft und Ausdauer 
und müssen mehr oder weniger ertragen werden. 

Die beiden letzten Gruppen sind unter weiblichen Inhaftierten zweifellos 
seltener als in einer Männcrllnstalt. Frauen verfügen nidll oft über soviel 
Init iative, eine soldle Rolle innerhalb der Anstalt durtnzustehen. Die 
wenigen Vertreterinn en dieser Gruppe der Störenfriede genießen zwar zu
nächst die Bewunderung der übrigen Gdangc,u.'n , werden aber in ihrer 
Phrascnhllftigkeit sdmell entlarvt und alsba ld belächelt, ja fast mißachtet. 

Die Kraftlosen unter d~1l ansprudl~vlJnen Gefangenen verlegen sim 
auf senlimentale Selbstbemi!leidullg, wobei sie die !ladl ihrer Meinung zu 
Unrecht erduldeten Leiden förmlidl genießen, ill Krankheiten zu fliich ten 
versuchen, um sich ihr Sdtid:sal zu ~ rleidltern und gleichzeitig das Mitleid 
der Umwelt als wirkun gsvolle Kulisse auf sidl zu ziehen. Es bedarf kl'iner 
besonderen Ausfüllrun gen, daß es sidl bei ihnen um Lebensversager han
delt, die der nüdlSlen kriminellen Gelegenheit erliegen, d ie sich ihrer 
selbstsüchtigen Haltlosigkeit biete!. 

~ntilllenta l es Selbstmitleid, das sicherlidl bei Münnern seltener auftritt 
und soldlt; der Lüchcrlidlkeit preisgibt, ist die teilweise mit außerordenl
lidtem Geschid: gehandhabte Waffe vieler frauen. M.S. ist es eine der 
wesentlichsten Erzieltungsaufgabcn des Strafvollzugs, mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln diesem neurotisdH:Il Mechanismus entgegenzutreten, 
der nirnt nur in der Anstalt, sondern <ludi in der freiheit zur Tyra nnei 
der gesa.mten Umwelt ausa.rten kann. 

Es gibt dann aurn Geftlßgene, die an ihr~n Minderwertigkeitsgefühlen 
wirklidl leiden und edlte Reue emplinclen, ja darüber resignieren, sich 
selbst aufgeben und verachten, in Skrupel und SclbstvoTwüne verfallen, 
verzagt und 1raurig werden und der Entlassung aus der Anstalt mit großer 
Angst entgegensehen , auf Grund ihrer Besdlt:!idenheit und Sdlüchternheit 
aber wohl kaum mehr eine Straftat begehen werden, also kei ne schlechte 
kriminalsoziologisdlc Prognose bieten. Manche Frauen werden von einem 
tiefen Entsetzen über sich selbst und die Abgrüncligkeit ihrer Affekte ge-

279 



jJackt, so daß sie verlwcifclte Tage und Stunden erleben. Und wer smo n 
e ntlassene Gefangene beobachtet hat, der weiß, daß manche in jedem 
Schaufenster ihr Außeres kontrollieren, SdlCU die Blickbegegnung mit an
deren Menschen ,'crmeiden und ganz offensichtlich in der Angst leben, 
jeder sehe ihnen an, woher sie kommen und kei ner bringe ihnen noch 
die !('bensnotwend ige Achtung entgegen. 

Eine posi tivere LebenserwMtung haben diejenigen Gefangenen, die ih re 
Werteinbuße einsehen , sie aber durch positive Leistungen, a.lso sadllic:he 
Kompensa.tionen wieder wettzumachen versuchen. In der Strafanstalt sind 
diese Mensdlen die einzigen, die ihre Wiedergutinacluillgspflicht ernst 
nehmen, die die Strafe als Sühne ertragen, die Zeit in der Anstalt zu nützen 
verstehe n und dem Personal in ruhiger, offener, freundlidlcr Haltung 
gegenüberstehe n, ja sogar sachJidl mithelfen. Freilidl gelingt soldlc Ge
lassenheit nicht ohne inneren Kampf und verlangt, vor allem bei ursprüng
lidl kraftvollem Eigell madltsgefühl. enorme Beherrschung. Unter inhaftierten 
hauen nöligt soidIe Haltung cigcntlidl Bewunderung ab. Die Frau ist ja 
von Natur aus weniger auf Erzielung objektiver Leistung angelegt. Der 
Mann vcrmag sidl in sei nem Werk zu verwirklichen und seine Selbst
bestätigung zu erleben, die j:rau neigt im allgemeinen dazu, diese in der 
llingube und Surge für ihr nahestchenden Menschen und deren Gegen
liebc zu sudlen. 

Selbstbl'herrschung ist für einen \x>adltlidlen Teil der Gefll ngenell d n 
l:~ reJl1IllI'ort. Insbesondere unter den Vorbestraften dominieren Clcidlgültig
keit und Wursrigkeit. Sie reagieren ihre vitalen Regungen und Impulse 
ungehemmt und ungesteuert an ihrer Umwelt ab, einzig beseelt von de rn 
Drang, sidl auszu!l'ben, ohne Sclhslhesinnung und ohne Gespür für 
irgend etwas ander.:·s fils ihre primitiven Bedürfnisse. Widerstünde quill ieren 
sokhe Mtms(:h en mit zügelloser Entladung ihrer Affekte, er.lieherisdle Be
mühungen mit totaler Unansprt;'chbarkeit. Sie kennen keine mitmensch
lid Ien Bhlliungen, kt' in MHgefühl lind keine Verant wortung. Sie sind im 
wahrsten Siun des 'Wurfes asozia l. Paart sirn, was !Jei Frauen allerdi ngs 
weniger häufig ist, diese pa rasitäre Hinstdlung mit Rücksidltslosigkeit und 
Aggressivität, dann haben wi r es mit dem Antisozi{\len :w tun, de m die 
Krim inll iitiit 'WIll I.ebensprinzip geworden ist. 

Diese Mcnsdl('n hllLen sidl Wl'it vom fraulidle ll Weseß entfernl.
Miln sagt ja, daß eS eine Wesenseigentümlidlkeit der Frau isl, sich an die 
Personen und Dinge lies. ihrer niiheren Umwelt gebunden zu fühlen 
und meldet aus diesem GnJlHle Bedenken gegen die Freiheitsstrafe bei 
der Frau aß. lis ist ridl1ig, die Freihl'itsstrale reißt die Frau aus dem 
Familienkreis, aus dem Milieu heraus. Oie Inhaftierung bedeutet eine 
totale Veriinderung der Lcbensb('(lingun gell, t:'ine abrupte Drosselu ng der 
gewohnten s01.ialen Beziehungen. Sicher, die Briefverhindung bleibt be
stehen, Bcsurnsmöglkhkei t ist gegeben, aber der unmittelbare alltägliche 
Kontakt fehlt. Dies bedeutet eine enorille I'Hirte für Familienmütter und 
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Ehefrauen, aber audl für deren Angehörige in der Freiheit. Nicht sehen 
zieht ja d ie Inhaftierung; der Mutter die Heimunterbringung der Kinder 
nam sich. Der Mann muß häufig ausquartiert werden. Ist es ein Wun
der, daß die Entfremdung, die durdl die Straftat grundgelegt wurde, sich 
durdl die Trennung vertieft? Leider ist es eine Erfahrungstatsache, daß 
die Trennung das gegenseitige Mißtrauen der Gatten - nimt zuletzt 
durch Nachbarn und üble rreunde geschürt - noch steigert und mandl
mal sogar zum endgültigen Bruch führt. Andererseits liegt in der unfrei
willigen Trennung die Chance zum Nadldenken, zur inneren Wandlung 
der Gefangenen allS der Erkenntnis des tJbels, das sie durch ihre Ver
fehlung nicllt nur sidl, sondern auch - oder vielleicht soga r besonders
ihren Lieben zugefügt hllt. 

Nun kommcn aber die wenigsten Gefangenen aus geordneten Verhält
nissen. Ein viel größerer Prozentsatz hält sidl vor der Inhafiierung in aso
zialen und kriminellen Kreisen auf. Dic Zcit der !-Iafi bedingt nun 
zwangsweisc einen Abstand und dllmit eine Lockerung der sdliidlichen 
persönlichen Beziehungen. Sie läRt die Hoffnung zu, daß in den ja häufig 
fluktuierenden Gruppierungen der Halb- und Unterwelt die Gefangene 
vergessen wird. Dies gi lt audl für die Liebesbe'.I;ichnnSen der Inhafiicrhm. 
Im Gegensatz zu den freundinnen der inhaftierten Miinner erweisen die 
Freunde der strnffälligen 1~ r.1uen sehr wenig I-Iartniiddgkeit hinsirntlidl 
der Aufredllcrhaltung des Kontakts. Nun begeben sidl Fr.1l1en aber wohl 
selten mit Absidll unn vol!em Bewußtsein in kriminelles Milieu. Sie gehen 
in dN Regel viellllehr I..'ine persönlidle Beziehung ein, durdl die sie 
automatism in cinen asozialen Kreis hineingezogen werden. Wenn also 
die persönlidlc Bindung abreißt, so wird häufig iluch die Rüd;ke!n in die 
frühcre Gruppe unterbleiben. Ob die Entlassene dann freilid l wertvollere 
mensch lidw Bindungen eingeht, ist nidl! vor/lUsz\lsagen. 

Ene erhebliche Zahl von Inhaftierten hot aber überhaupt keine näheren 
mitmensrnlkhen ße-Liehungl'n. Sie lebt von wcrnselnden Bekannts<.:hafleu 
und zufiilligen Begegnungen. Die Strafhaft nimmt diesen Frauen Jlun /lUm 
dieses Mittel der Zerstreuung und Selbslbetäubung. Dadurdl kommt ihnen 
ihre Leere und Isolierung quäknd zum Bewußtsein und veranlilßt sie 
häufig, sidl auf Eltcrn, Kinder und IInderc MCllsdleo, denen sic zu 
danken haben Oller verpflichtet si ml, '1:11 bcsinnen. Zusammenfassend durf 
deshalb wohl gesagt werden, daß die wertvollen Kontakte, die während 
einer Strafverbüßun g aufgenommen werden, d ie Verluste an gute mit
mensdl lidlen Beziehungen weit überstcigen. 

Wenn wir Ilun aber srnon VOll der $07Jaleo Isolierung (ler Gefangenen 
gesprodlen habcn, so müssen wir jetzt {lucb nodl das vieldiskutierte 
Thern,l bdlandeln: Wird Ulan in einer Strafa nstalt nirnt srnledlter slatt 
besser? Die Gefahr ist naheliegend, denn die Insasscn ciner Strafanstalt 
sind natürlidl eine negati\ie Auslese. Und wenn es, wie wir oben hc
spromen haben, slhll!lll, daß eine beachtlidlc Zahl der straffälligen Frnucn 
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an Minderwertigkeitsgefühlen leidet und wenig selbständig ist, sondern 
sidl von Anderen führen oder von ihren Stimmungen und Affekten treiben 
läßt, dann werden diese hauen zweifellos ihre imposanteren, weil kalt~ 
sdmäuzigeren nnd rücksimtsloseren Mithäftlinge bewundern und zum 
Leitbild wäblen. Darüber hinaus schafft das gleiche Schicksal und das 
gemeinsame Gefühl der Unterlegenheit eine gewisse Solidarität gegenüber 
den Beamten. Die geringere Anzahl an weiblichen Kriminellen behindert 
überdies eine sorgfältige Klassifi;o;ierung und Trennung der Gefangenen. 
Die negative Kontaktnahme erfolgt weniger während der Arbeit oder in SOn
stigen zie[gerichteten Beschäftigungen sondern in besonderer Weise in den 
Cemeinsd18f1sunterkünften, in denen die Gefangenen in ihrer Freizeit un
beaufsichtigt und häufig auch untätig smwätzend beisammensitzen. Dem 
ist freilidl auch nidlt mit einer formalistischen Trennung von Erst- und 
Vorbestraften ausreidlend abgeholfen. Gerade die erstmalig inhaftierte 
Frau hört besonders begierig auf die Aufkliirung von selbstsicheren, erfah
renen Mitgcfangl'llen. Die erstmalige Inhaftierung bürgt aber durchaus 
llidll dafü r, daß es sidl um eine erstllwls straffällig gewordene Person 
handelt. Es kann sidl dahinter ebenso eine ahgebrühte Gewohnheitstäterin 
(2. b. Kupplerin, AbtrC'iberin!tl verbergen, die jede si ttl iche Wertordnung 
lJlißod'It.' I. 

Nu n ist das $tidlwort ZUIil letzten Hauptpunkt unserer ßetradltung 
gefll llen , Unseren weiblidten Gefangenen und Verwahrten fehlt eine 
fundierte Wertordnung. Sie entstammen in der Hauptsache den unteren 
BevölkerullRssmichten, sie sind wenig erzogen, zum großen Teil ohne 
erlern te n Beruf, haben vielfach eine schlechte Sdlulbildung und rekru+ 
lieren sidl wC'itall.~ lIlehr aus DuuuTlen und Minderbegabten als die männ
lichen Kriminellen und zc-igen fast alle erheblidlC Zc-imen äußerer und 
innere VC'rwahrlosung. 

Dies offenbart sidl deutlid1st bereits in der Umkleidestation einer Frauen
strafa nstalt . Es ist crsdm.uend, wie sdlmutzig, abgerissen und Illangel+ 
hall, insbesondere hinsichtlidl der Unterwäsche, bekleidet und in welch 
gesdlilladdosell Fiihm:hen die Zugange ankOlllmen. - Der Anstaltsarzt 
wi('(\('nun ist der Kronzeuge für die sexuelle Entartung und cnthemmung 
dieser Frauen. Man sagt zwar, die Dirnen befänden sich im Arbeitshaus; 
es ist jedodl jedem, der an einer Frouenstrafanstalt tätig ist, wohlbekannt. 
daß audl von den Diehinnen und Betrü gerinnen, die Gefängnis und 
Zuchthaus bevölkern, der grüßere Prozentsatz einem dirnenhaften lebens
wandel huldigt. Der ~ewohnte übermäßige Geschlechtsgenuß führt dann 
in dt.'r Anstalt zu einer Heihe von Entziehungsersdleinungen, die dann 
wiederum Masturbation UTl(J lesbisdle Verfehlungen im Gefolge haben . 

EiRentümlidl ist, daß Eigentumsdelikte viel leichter in ihrem Unremts
Re ha!! erkannt werden als sexuelle Verft>hlungen. Nidlt zuletzt die·öffenl-
11m" Meinung stcht hier einer Einsicht im Wege und behindert auch 
eine Er.t.iehung zu persön!it·her Zudll und Sauberkeit. Und mit der 
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sexueUen Hemmungslosigkeit wacr.sen die Verantwortungslosigkeit gegen
über den Kindern und die Skrupellosigkeit gegenüber dem keimenden 
Leben. - Höhere Werte sdleinen vielen Gefangenen fast unbekan nt und 
kaum faßbar. 

Die Aufgabe des StHlfvollzllg.~ ist es deshalb vor allem, den Gefan
genen eine redJte Wertordnung nahezubringen. Dies beginnt bei der Sorge 
für die Einhaltung einer äußeren Hausordnung, bei der Sdlaffung sinn
voller hygicnisdll:-r Bedingungen, der Pflege von Wäsche, Kleidung und 
I-Iafiraum. Dieser Gewöhn ungsprozeß wird unterstütz! durdl die Erziehung 
zur Arbeit, evll. sogar Berufsausbildung, und die Anleitung zu vernünftigem 
Haushalten mil der gewährten Arbeitshclohnung. Der Anstaltsarlzt unter
mauert die ErzidlUllg durdl die Wiederherstellung bzw. Erhaltung der 
Gesundheit. Der Anstuhslehrer bemüht sidl, die Bildungslücken a ufzu
füllen, die Gefangenen für ihre persönliche Weiterbildung zu interessieren 
und sie vor allem zu einer sinnvollen Freizeitgestallung anzuregen. Dem 
Psychologen obliegt neben der Begutachtung die psychagogiSd}(! Einzei
und Gruppenbetreuung, dem Anstaltspfarrer die seelsorgliche 11ührung. 

Die Erziehungsaufgabe an Frauen sieht zunädlst einfamer aus, da 
Frauen fügsamer und cinordnungswil!iger sind als MänneT. Man darf 
aber nidll der Täu~dl1lng verfallen, daß der äußere Gewöhnungserfolg 
eine künftige sozial angepaßte l.ebcnsführung verbürge. Die Schwie
rigkeit in der Arbeit !nit j;rll uen liegt darin: Männer lassen sich eher 
von sadllichen DIHlegungen iibcr'.r.eugcn, Frauen hingegen von unkontrol
lierbaren Gefühlsrl'gungen beeinflussen. Es !lluß deshalb versudlt werden, sie 
in ihrem Gemüt zu ergreifen und sich gleidn:eitig nidll mit einer ober
fl ädl l id}(~n Gefühisunsteckullg zufriedengeben, sondern die Erziehung auf 
die künftige Le bensbewiihrung abzustellen .' Es ist dies eine Aufgabe, die 
bei jeder inhaftierten f'rau neu und persönlidJ gestellt ist, die sorgfältiges 
Studium ihrer Eigenarten IInu verständige Einfühlung in ihre seelische Ver
fassung erfordert. 

Man spricht heute allenthalben von humanem Srafvollzug. Darunte r 
ist die Forderung nadl einer mcnsdlcnwiiruigen Behamllung der Gefan
genen in der Anstalt als Vorschule für ein späteres "Illenschenwürdiges t e
ben in der I:reiheit zu verstehen. Die Verhältnisse in der Anstalt sollen 
deshalb soweit möglich den H~lingungen eines sozial angepaßlen, ein
fndlen Lebens in der Freiheit Ilngeglidlen werden. Gerade aus diesem 
Grund mikhle im einer freundlichen Strenge in der Behandlung der Ge
fangenen das Wort reden und vor einer Oberhäulung derselben mit mühe
los erreidlharen materiellen Vergünstigungen warnen. \Vcnll es nicht ge
lingt, in der Haftn'it die Gefangenen, insbes. die Frauen, zur Beherrsch ung 
ihrer lmsudll und damit zur Einordnung in eine Gemeinsmaft und zur 
Selbstbesdleidung zu bringen, ist eine Hesozialisierung nidlt zu erwarten. 

Wer zu dieser EFJ:iehungsaufgabe An straffälligen l;rauen besser befäh igt 
ist, mönlllidlc oder weibliche Beamten, ist wohl generell nidlt festzulegen. 
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Zweifellos kommt es auf die jeweHige Einzelpetsönlichkeit an. Beide Ce
schlechter bringen versdliedene, aber gleidl wertvolle Vor aussetzungen für den 
Dienst an einer Frnuenstrafanstnlt mit. Eine gesunde Anstaltsatmosphäre, die 
dem normalen Leben am besten entspricht, ist sidlerlidl durm kollegiales Zu
sammenwirken von münnlichen und weiblichen Beamten zu erreimen, die sich 
durm die äußerlidl armseligen Erfolge ihrer Arbeit nicht entmutigen lassen. 

Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung 
V~TÖffp,,,lid\Unll deo o.,ul.dI"n Au!<dlu"<" lii. da. F ... I"hu,,~ •. und Bildnn8 ,w~,"'Cn (78 5.1 

SluUgan, Ern'l Kleu· Verlig, 1'160. 

Die Frage der Erwadlsenenbildung geht jeden Staatsbürger an . So ist 
es begrüßenswert, daß der Deutsdle Ausschuß für das Erziehungs- und 
Bildungswesen, der sidl bewußt ist, wie sehr eine umfassende Reform des 
deutsdlcn Rildllngswesens nötig ist, eine neue EillSdlätzung und Einordnung 
der Erwadlscnenbildung fordert. In dem vorliegenden Gutachten gibt der 
DeUlsdu!AllSsdlUßeinen Oberblick über die Untwicklung des Problenis und 
den Auftrag der Erwalnsenenbildung in der Gegenwart. Dabei berüd
sidltigt er Wissenschaft und Tedmik, Ausbildung und Bindung. Politik. 
Muße und .I'reizeit·. In einem besonderen Abschnitt erörter! er die Frage 
heiheit und Bindung in der Erwadlsenenuildung und in zwei wciterell 
Teilen klärt er Struktur und Aufgaben der freien crwathscnenbildung so
wie Erwadlsencnbildung und OfIentlichkeit. 

Die gesamte Darstellung zeigt, wie gegenwartsnah die Gutadlter die Situa
tion erk"nnlell und dllrzu~tdlcn vennodJtcn. Von der Erkenntnis ausge
hend, duß es Erwl1dlscnenbilduns im eigentlichen Sinne erst seit der Ent
stehung der mo(il'rnen industriellen Massengesellschafl giht, wird die Ab
hängigkeit dieser Jjinridllung als Folge eines Wandels gesellschaAlicher 
J:unktionen hervorgehohen. _Die Geschidue der Erwadlsenenbildung zeigt 
il1 Deutschland ebenso wie in der Welt einen Wandel der gescllsdIafHirocn 
I:ullktionell dieser ßildungsart, was einst mit den Emanzipationsbestrebungen 
einzeiner Grupfien und mit der Selbstbehnuptul1g anderer eng verbunden war, 
wird nun zur Angelegenheit der ganzen Gesellsd18f1, die sidl dem rasdlCn 
Wllndelihrer Lebe nsbedingungen geistig anpassen muß; was einmal der Ver
mittlung cincsSdlatzes von anerkannten Kulturgiitern dienen sollte, muß jetzt 
dem eim>;c1nen Mensdlen und der Gruppe helfen, ihr Lehen zu bewältigen- . 
Dieser Kernsatz zeigt den Ausgangspunkt des Gutadltens. Nur so ist es 
audl verständliclI, Wl'lln immer wieder betont wird: die Einridltung der 
Erwachsenenbildung miisse sich an alle wenden und müsse allen offen
stchen,sdlOn um sie gegen die enlbildendcn Mädllc dN Zeil widl' rSlandsfiihig 
zu lllad1Cn, aber /ludI um ihnen :7.U helfen, den Weg zu sich selbst zu 
finden . Wenn wir heule von .Aufklärung· sprechen, so identifizieren wir 
uns nidlt lllit der Aufklärung, die sidl im 18. Jahrhundert, im Zuge der 
Emanzipation des Bürgertums als AuOehnung gegen die Autoriliil der 
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Kirdle vollzog, sondern wissen, was man früher . Aufklärung" nannte, ist 
heute Erhellung des Bewußtscin~, 

In dem besonders zu hcodltenden Absdlnitt . rreiheit und Bindung 
in der Erwad1senenbildu ng' wird betont: .der erwarnsen(! Bürger der 
Demokratie darf durdl keine Stelle im Stoa! oder der Gesellsmafi zur 
Bildungsarbeit gezwungen werden: In diesem Zusammenhang wird aber 
auen hervorgehoben, die freien und freiwilligen Veranstaltungen für Er· 
wamsene, die dem tehenswillen des Bürgers ebenso wie dem Lebens· 
interesse der Gesellschaft entspredlen, gehören wie die allgemeinbildenden 
Schulen zum äffentlidlen El7.iehungs- und Bildungswesen. Von dieser Schau 
her ist auch der Satz des Gutachtens verständlidl : . Es gibt keine heiheil 
ohne Bind ung· Dic J] rwamsenenbildung arbeitet im Hahmen der Gl>setze, 
sie bindet sich insbesondere nadldrüddich an die im Grundgesetz fest· 
gelegte n Hedlfe und Pflidlten des Staatsbürgers und die I;olgerung: . Jene 
rreiheil der Bildung und di('Se Achtung vor der Bindung sind aller Erwach
senenbildung gemeinsam· ist dann sinngemäß. 

Die weitere Grundthese ist ebcnso beadltlidl: .Der demokratisrneStaat 
und die Erwachsenenbildung sind in der heutigen Gesellschaft 8ufeinan(ler 
angewiesen. Der demokrntische Stant hat in der Erwadlsenenhildung eine 
derwenigen Ställen dN i.ibcrparteilidlen und üherkonfessiondlen Begegnung, 
eine Stätte Iier demokratisdlen Integration, die nur in Frl!iheit möglidt ist. 
Die ßildungssliitten der Erwachsenenbildung, in denen die Wege und Formen 
freien Denkens und Sprcdlens, gegenseitige Adltung lind Hilfe, mitbürger
lichen Umganges und verantwortlidler Selbstverwaltung gei"lbt und gelehrt 
werden, siml Aufbaustätten (ll's demokratisdlen tl!bens.· 

Diese Zusammenste!lung von Äußerungen aus dem Gullldlten soll nodl 
ergänzt werdcn durdl dieSdllußbemcrkungen des Gutadllcns. Sie lauten: 
. Bildung ist nicht allmächtig. Der Wirkung der Erwadlsenenbildung sind 
durrn den Eigenwillen und die BL"(luemlidlkeit der Menschen und durch 
die Eigengesetzlichkeit und die Interessen von Politik und Wirtschaft Grenzen 
gL>Setzt. Es bedarf stöndiger Anstrengungen, ihr den Raulll zu erkämpfen, 
dcn sie braucht. Die Erwachsenenbildung ist der sidl stiindig wandelnden 
Wirklidlkeit näher als das institutionell festgelegte und durch staatlidle 
Normen geregelte Sdlulwcsen und als die aus Traditionen lebende Familie. 
Die Freiheit, die in ihr hcrrsdll, mag ihre Stoßkraft schwächen, aber sie 
erlaubt ihr auch, sich den] WarHlel der Zcit f<1sch und elastisch anzupassen. 
Wenn sie dadurdl nidlt belriebsnm, gesichtslos und gewidltslos wird, 
sondern den Fragen, vor die wir gL>;;tclh sind, standhält, tut sie dem e : 
zeinen und der Nation l'inen lebenswichtigen Dienst. Sie soll uns helfen, 
mit der Doppel .. ufgabe fertig zu werden, von deren Bewältigung viel 
abhängl: zu [eisten, was in der rationalen Zivilisation gelcistet werden 
muß, und zu bewahrcn, was in ihr bCW.lhrt werden muß· 

Die Erörterung der in dcm Gutachten lIngeregten Frllgen im Ratllllen 
der Beamlenaus· und . fortbildung ist dring~nd :tu empfehlen. A. Kr. 
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Ober Israel und sein Gefängniswesen 
alls eil/ern Reisebericht 

Prof. Dr. Albert Kreh s, Wiesbaden· 

I. An laß zur Reise 

Der Anlaß zu einer Reise nadl Israel kann vielfältig sein, der eine 
will . das Heilige land' mit seinen ch ristlidlen Stiillen erleben, der andere 
von dort aus das Spannu ngsfeld i1n .Nahen Osten ' beobachten, ein driller 
dieses Gebiet, etwa von Tel-Aviv = . Hügel des Frühlings' oder von 
Haifa aus, a us wirlsdlllfllidlen Gründen erkunden, ein vierter sidl viel
leid ll in der Gegend von Herzlia an dem Badestrand des Mittelländischen 
Meeres erhole n oder wieder ein anderer dnen Verwandten- oder Freun
desbesudl abstalten. Nicht zuletzt sind Deutsche, die in der Gegenwart 
nach Israel reisen, bewegt durch die Probleme, die H. Gollwilzcr in der 
Hede, .Israel - und Wir' behandelte und dabei feststell te: .Nach Israel 
sollten jedenfa lls nur solche Deutsche fahren, die nicht vergessen haben, 
(Ienen immer prlisent ist, .Dies alles hier sind Oberlebende trotz uns, trotz 
mir-. (L. 9, S. 17). 

Mit cin Anlaß zu dieser Rdse fü r midi war, dlls erst 1948 gegründete 
Gemeinwesen Israel, seine Men schen unu seine Einridllungen auch die 
zum Vollzug der Freiheitsstrafe, aus eigener Anschauung kennen:r.ulemen 1 

gao;'I besonders deshalb, weil idl annahm, das Werden dieses Staates, 
seiner Gesellschaft lind audl seines Gefiingniswesens läßt, da diese Insti
tutionen ers.t in der Nachkriegszeit gewadlSen sind , bnzelheilen deulUd!er 
erkennen 1IIs dies bei vergleidJbaren Einrithtungcn iiltereT Kulturnalionen 
möglidl i.it. 

Es gehört zum Wesen des edlten Reisenden, daß er sich olTen und 
vorurtl'ilslos in die jeweils besond ere Lage, flef er in einer neuen Um
welt begegnet, hineindenkt, AUch bereit ist, frische Kontakte zu suchen 
ulld aufz unehmen und sich sdlließlich nidlt scheut, Folgerungen aus den 
gewonnenen Urlebn issen und Erkenntnissen für sein Verhalte n zu :r. ichen. 

VClstiindnis für dAS Gefängniswesen eines Landes wird nur dann "in 
der ridltigcn Weise gewonnen, wenn auch Verständnis für den Staat und 
die in sei nen Grenzen sdlalicnde Gesellsdlaft vorhAnden ist. Da die Ein
stellun g zu den Außenseitern ein Spiegelbild der treibenden äußeren und 
innere n Kräfte von Staat unfl CesellsdHdi ist, dies gilt für alle Kultur
!lotionen, erfordert seine Wcrtung eine sorgfältige Beachtung dieser Gege
benheiten. Trifft dies allgemein bei unseren wcstcuropäisdlen Ländem zu, 
so audl bei dem seit 1918 neu geschaffenen Gemeinwesen Israel und 

I)I~ lid"'! noch [lto .. 1 Ilnl~n,~hn\ Ich im Friihjah. 1960 ",11 .. i"cr C"'!lpe de • • Kö1"iod\~1l Ct· 
... II ,moli fii. Chfl'llid,·I ~<1i.d>e Zu,Qn""enMb~I!-. Die fl"f~b"'n8 in du b,atlJ. che Ge· 
i~"'1"I.w".c" M~b mir Im Y~'[8u l der Rdl<: Herr 0 •. Zvl HERMON< Wi.o"",d,ölilime. Dfreklor 
d ... C .. fli nw"lowc.,,". In Js'Q~1. Audl a" di~$cr Stelle danke icl, lii . ~n~ mit 8chole" .. " Mi}g· 
IIwkelten 1um K~,,,w,,1,,.,,c,, ,je. I ... nde$ und ,je.. 5100Ivo111ule,. 
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seinen nom im Aufbau befindlichen 
Vol!zugseinrimtungen. Aber dieser 
Reiseberidlt kann nimt erschöpfend 
sein und will nur soviel Einzelheiten 
über das staatlime und gesellschaft
lidle Leben von Israel bringen, als 
zum Verständnis der widttigsten Ein
ricfltungen unbedingt nötig ist. Aus 
diesem Grunde werden nur knappe 
Angaben über die natürlichen Bedin
gungen, das Werden des Staales Israel 
und die Menschen, d. h. die Gesell
schaft, im Israel der Gegenwart gemadlt. 

Der Leser, der diese Fragen gründ
licher bearbeiten mödlte, wird auf 
die im Anhang angegebene Literatur 
hingewiesen. 

Z. Land und Leute 
Die natiirlid1en Lebensbedingun

gen des Staates Israel. dessen Bereidl 
sich nidlt völlig mit dem geograpbi
schen Begriff Palästinn cled:t, sind 
durUI eine unglüddime Grenzziehung 
ungewöhnlich erschwert. Der Staat 
Israel gehört zu den neuen, nach 
dem Zweiten Weltkrieg entstandenen 
Staaten des Nilhen Ostens. Er liegt an 
der Ostküste des Mittelländischen 
Meeres und grenzt an vier andereStaa
tenan: Ubanon,Syrien, Jordanien und 
Agypten, unweit von seinerSüdgrenze 
liegt Saudi Arabien. Bei einer Größe 
von 20.700qkm mit einer Grenze von 
I.ZOS km ist Israel fast so groß wie das 
Land Hessen mit 21.116 qklll und 1.413 
km Grenze. Dns Land ist in vier Regi
onen unterteilt: den Küstenbereich, die 
im Westen liegenden Gehirgsland
schaften Galiläa, Sllmaria, Judo, ein
schließlich der Berge des Nt'"gev = dürres Land, die östlich nadl Trans
jordanien gelegenen Höhenzüge und die Jorclonisme Senke. 

Das Klima ist in den vier Bereimen sehr versdlieden. AJlgemein ist 
zu sagen, Der Sommer ist völlig trocken und die heißesten Gegenden 
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liegen in der lordansenke. - Die Bodenschiitze, insbesondere an Mine
ralien, wurden und werden oodl weiter svstematisdl erforsdlt, dabei Salz, 
Phosphorit, Ura n, Glassand, Sch wefel. Bit:lmen und KUllfer bereits gefun
den und ausgebeutet. In den let:t.ten Jahren erfolgten Olbohrungen, deren 
hisheriger Ertrag freilich nur ein Zehntel d('S Eigenbedarfs deal. - Die 
LandschaR ist in einem Gl'bie! mit Tälern und Höhen von der größten 
Untersdl icdlidlkcit und in den einzelnen Bereichen versdlicden. ins
besondere audl, weil zur Zeit der Türh:nherrsdlali der VI aldbesland sehr 
slllrk vermindert wurde. Die Frudltbarkeit hängt, abgesehen von den 
allgemeinen Voraussetzu ngen einer Bodenkuhur. aussch ließlich von der 
Bewässerung ab. Oberall wo ausreidlend Wasser herongeführt werden 
konn, bringt selbst der Wüslensund einen Ertrog. Mittels der Technik der 
Bewiissserung yt'TlI'irklidlen die auf den tesdmischen Hodlsdmlen, vor 
Allem in Haifa, gesdmlten israelisdIen Ingenieure das londwirtsdlilfl
lidle • Wunder in der Wüste'. Die Bodenkultur in den jüdisdlen Sied
lungen grün(lel sich Auf die Tedlllik. In den ATaberdörfern, die freilidl 
in der MindeT"l.ahl sind, verläßt man sidl auf den Instinkt (L. 15, S. 7). 
Süd{rüdlle aller Art werden kultiviert. Zu biblisdlcr Zeit war es ja das 
Land, . in dem Mildl und Honig fließt" . - Es ergibt sidl zwangsläufig, daß 
auf Gmnd dics(>f Bt.. .. dlngungcn der Staot Israd bestrebt sein muß und mit 
größI('r energie auch iSl, sei ne Industrie und seinen Handel zu entwickeln . 

Die Industrie muß zuniidlst auf elen Hohstoffen aufbauen, die von der 
Nillur angeboten werden. Die Herstellung von Bausteinen, Porzelln u, Glas 
und vor tlllcm auch der riesigen Wasser.wleitungsrohre mit einem Durch
messer bis zu 2 m, erfolgt sowohl zur Verwendung im Land selbst als 
ouch ZIlOI Exporl. Oie Neuerschließung der .Kupferminen des Königs 
$alol\lon' im Süden der Wüste Negev unweit von Eilath, dem israelischen 
Ilafen um Hoten Meer, knüpfte on eine mit Energie, Gesdlick uml Erfolg 
wietlet/lUfg('nommeflc Tr8dition an. Die Ausbeutu ng der .Asdle VOll 

SodOlll-, im H8ndd als Pottastne, wird ehenfalls nadl delllneuesten Stand 
der jeweiligen Spcziu!wisSCIlSd)ufi, wie sie vor allem im Weizmann,lnstilut 
zu Rehovoth entwickelt wurde, ausgeführt. Man gibt sidl bei dieser Tätig
keit keinerlei Illusionen hin und weiß, daß vor ollem neu;<;ll~chaffende 

verarbeitende Industrien eingeridllet, sowie Aus- und Einfuhr in ein sinn
volles Verhiiltnis miteinIInder gebmdll werden müssen. Bei der Verwirk
lichung 11 11 dieser Ueslrcbungen gilt es. stets die rechte Harmonie der 
vielfältigen Aufgahe n Un7.11strcUen. 

Dit, ungemein bewegte und heim Nadlerleben immer wieder aufs Neue 
erre!(t'nde Gesdl idlte des Landes, auf welchem der Stnnt Israel wikhst, 
reicht zurück bis in d öS Stt'inzeitAltcr. Am bekauntesten sind die Zeugen 
der IlluestllmentArisdll'n Periode von den Patriarchen: Abrahll m, IS8.llk 
und lllkob, bis zur Zerstörung Jerusalcms durdl die Uabylonier, ~. h. vom 
18. Jahrhundert v. ehr. bis zum Johre 586 v. ehr.; die der ersten Riid;
kehr au~ der babylonisdlcn Gefangcnsdw.ft und dem Wiederaufbau des 
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Tempels in Jerusalem, 538 - 515, dann die der duistlichen Periode his 
zur Zerstörung VOll Jcrusalcm im Jahre 70, weiter die der Zeit der Kreuz
fahrer ab 1099 bis 1291 und nicllt zuletzt die der britisrnen Mandatszeit 
von 1917 bis 1948. Zweifellos ist Palästina, seit 1948 Israel genannt, ein 
Stück Erde von ganz besonderer Bedeutung für die Menschheitsgesdlidlte, 
und heute noch begegnet der n eisende an :r.ahlreichen Stätten den Zeug
nissen der biblischen, mittl'lalterlicllen und der modernen Perioden . Trot7. 
der großen Zerstreuung dl's jüdisdlcn Volkes über die ganze Welt haben 
skh dcnnodl imlller luden in Palästinn aufgellillten. Sie lehten vor allem 
in lerusa lem, wo siC' .nm J:u6e der Klagemauer weinten-, aber diese 
ludl'n waren Prellldc im (>igenC'n umd (L. 19, S. 90). Die Ausei nnndcr
set7.ung der vor Entstehen (Ies nellen Staates in Israel lebenden ara 
bischen Bevölkerun g mit den eingewanderten jüdischen Bewohnern ist 
nodl im Gange lind vcrsüindlicherweise einC's der Hauptproblerne im 
vorderen Orien t (I.. 17, S. 46). 

Das Gcwordenc lind das \Vcrdende in Israel kann hier nur in großen 
Umrissen angedeutet w('Tden. Entsprecllcnd einer En tsdlließung der Ver
einten Na tionen wurde das Land Palästina am 29. 11. 1947 in einen jü
dischen und einen Mllbigd H.'n n,,-reidl untcrtdlt.A In 14. 5. 1948 wurde der 
Staat .lsrllel" prok lamiert und 1958 die zelllljiillrige Wiederkehr der Un
abhängigkeit festlidl Lcglln gl~n . 

Die Regierun g und Verwa.ltung Israels ruht auf parJalllenlafisdler Grund
lage. Die hödlste stilatlichc Instanz i ~t die Knesset Idas Ptlrlalllpntl, sie ist 
der e igentlidlc Sot\verain, sie wiihlt den Staatspräsidenten, dtls Oberhaupt 
des Staates. Die stiirkste Partei des Parlaments in allcn bisherigen drei 
Wah lpf'riorlen ist die MAPAI, sie stellt seit der StallIsgründung den Premier
minister. Mit kurzer fre iw illiger Unterbrechung in seiner Amtszeit ist es 
Herr Ben Gurion, der in Personalunion die Aufgaben des Verteidigungs
ministers trägt. Er führt mit seinen fünfzehn Ministern die Hegierungsge
schäfte. Es !Je~tehcn sedlzehn Ministerien für: Auswärtige Angelegenheiten, 
Verteidigung, Finunzen , Innere~, Arbeit und I..."l ndwirtschaft, Handel und 
Industrie, Verkehr, Post, Er.l;iehung und Kultur, Justiz, Po!i7.ei, Religiöse 
Angelegenheiten, Soziale Wohlfuhrt, Gesundheit und Entwicklung. Nad"l 
dem Urteil von Sachkennern und nm:h nach den ßeobadll1mgen des 
Reisendf'n s<. .... eint die VOll der MAPAI vertretene Politik im bestell Inler
esse des Lan<!es zu sein. Rs ist eine I~onn von Sozia lismus, der skh Huf 
das Cenossenschaftswesen stüt:r.t, das er durdl Staatsplanung mit (lern 
Aufbau von Privatunternehmen verbindet. Außerdem verfolgt .MAPAI 
zwei politisdle Ziek': die HückHihrung (ler Juden und die Erhaltung der 
geisliKen ulld politisdlen Freiheit (I •. 24, S. 127). 

Diesen T utsadlen gehen gesdlidJtlidl bet.leulstllne Vorgänge voraus, d ie 
in {liesem Zusnrnmenhang nidlt dargestellt werden können. Es soll. nur 
festgehnlten werden, dllß die kriegerischen Aus€'inanderset:r.uIIKen, vor 



allem seil 1947, die im Slaale Israel lebenden Menschen noch zwingen, 
ihre militärischen Krähe aufs Außerste anzuspannen. Dem Besudler wird 
der Stolz auf die militiirisdlen Erfolge, aber auch gleidlzeilig das Bedauern 
über das weitt'r andauernde ungünstige Verhältnis zu den angrenzenden 
Ländern durrn das, was er auf seinen Reisen im I.ande hören und sehen 
kann, immer wieder deutlich. Diese Spannung kann mit dem .kalten 
Kriegszustand· in Westeuropa und anderen Bereichen der Erde verglichen 
werden. 

Was für Menschen leben heute im Staate Israel und in welcher Gesell
srnaftsform spielt sich ihr Leben ab '? 

Nacll einer Ziihlung im Jahre 1959 lebte dort eine Gesamtbevölkerung 
von 2.1oo.000 0n Hessen auf dem gleichen Territorium 4.529.000). Der An
teil der Juden belief sich auf 1.810.148, der der Nichtjllden auf 221.524. 
Die mittlere ßevölkerungsdichtebetrllg demnod! in Israel 101 {in Hessen 
2141 Einwohnf'r je qkm. Zu den Nichtjllden gehören 152.368 Moslems, 
47.612 Christen, 21.344 Drusen und 200 Bahais (L 24, S. 181). Alle diese 
nidlljüdischen Gruppen hilben ihre eigene Organisation, und ein Mini
sterium fiir religiöse Ang('legenheiten regelt in den Grenzen seiner Zustiindig
keil d/ls LebeIl dieser Gemeindell, Es ist selbstverSländlidl, daß der jüdi
sdle Stllllt z. B. audl mit seiner Ileicrtagsordnung dem gesamten öffent
lidlen Leben einen Stempel Ilufdrückt. Aber die Gleichheit aller Bürger 
ohne Untersmied der Iteligion ist in der Unabhiingigkeitscrklärung ver
ankert . Die Zahl der .Juden- in Israel, d. h. derjenigen, die nach den 
religiösen VOrschriften Ills luden gelten, betriigt nur 16°/0 aller Juden in 
der weiten Welt. Sie sind nam der Zerstreuung, die bereils im 8. Jahr
hundert v. ehr, mit dem Untergang des Königreiches Israel begann und 
bis 194R, der Neugründung des Staates Israel währte, in der Mehrzahl 
nad! sdm'crer ßCIIrängnis eingewandert. Die Auswanderung aus Ilem 
_Gastland- bedeu/Ne vielfadl die einzig möglil:he Heuung; die Einwan
derung auf Grund des in der neuen Verfassung verankerten Redlls auf 
Heimkehrfür jeden luden die vieLfach einzigmögliche Erhaltung seines Lebens 
und des seiner Familie. Aus 74 Nationen lösen sich jüdische Bürger, um 
Angl'hörige der neuen Gesellsdlaft in Israel zu werden, In der Zerstreu
ung unterschied mlln drei größere Gruppen, die Ashkcnasim - aus Zen
tral- und OSleuropiI - , die Sephardim - Nachkommen spanisdJer luden 
und die Mo:arovilll - aus Nordafrika - , dazu kommen noch. jüdische Men
schen BUS versdlie<lenen arllicren Ländern, die Yemeniten, die Irakis, die 
Kurden und die Perser, Alle diese Menschen leben heute mir den genann
ten nimtjüdis(.nen Gruppen im .Schmelztiegel Isra~>j" 11. 23, p. 301. 

Das Leben in diesem werdenden Organismus verläuft unter dem Druck 
einer sich neu bildenden Ordnung, aber Ilidlt in den Formen, die etwa 
mit unseren Verhältnissen ohne weiteres verglichen werden können. Es 
wilre aum flllsd l, bei dem auf den ersten Blid: stark westeuropäisdl sroei-
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nenden Leben in Israel zu übersehen, daS dieser Staat und seine Men
sdlen im vorderen Orient bestehen müssen . Zu dieser Täuschung trägt 
die Tedmik insofern bei, als sie dem im Flugzeug Reisenden ein leicht · 
falsda zu deutendes Bild bei der Landung auf dem modemen Flughafen 
zu Lod, dem olten Lydda, vermittelt. Es wäre eindrucksvoller, etwa den 
Weg zu Lande durdl Südosteuropa und dann zu Sdtiff bis HBifa zu neh
men, um zu erleben, wie verschieden sich Israel einerseits von den um
gebenden politischen Gebilden, aber auch andererseits von Westeuropa 
entfaltet hat. - Dos Besinnen auf soldie Gegebenheiten ist mit eine Vor
aussetzung zum Verständnis der sozialen Einrichtungen. 

Obgleien die Industrialisierung mehr und mehr zunimmt, was sidl vor 
allem in der Zusammenballung in den Städten zeigt, bleibtlsfilel von seiner 
Landwirtschaft abhängig. Nach einer Zählung aus dem lahre 1958 leben 
in den drei großen Städten, in Tel-Aviv und laffa rund 300.000, in Haifa 
170.000 und in lerusalem 156.000 Menschen . Die Stadt Heersheba, Grenz
station zur Negev-Wiiste, hat 36.000 Einwohner, Nazareth in Galiläa 
35.000 und Tiberias am See Genezareth 20.000. Auf Stad t und Land ver
teilen sich jeweils rund die Hälfte der Einwohner. 

Die zionistische Mewegung hat das I.ebt'n der Landbevölkerung ent
smeidend mitbestimmt. Der Zionismus trägt keinen religiösen Charakter 
und hat sieh nidlt vorgenommen, den Tempel Jerusruem wieder aufzubauen, 
für ihn ist Paliistina nicht das . Heilige Land- im hiblisdlen Sinne, wohl 
aber geheiligt als Vaterland. Das Programm ist einzig und allein nationa l 
und ökonomisch. Das ökonomisdle Programm des Zionismus, ist stark von 
dem iiidischen Nationalökonomen, Professor Fran'l Oppenheimer, der in 
Frankfurt am Main lehrte, beeinflußt worden (L 8, S. 348!. Oppenheimer 
trat für die genossensdmftlime Siedlung ein und es bildeten sidl da nn 
im Laufe der letzten vierzig Jahre unter Einhezichung älterer Siedlungen 
verschiedene Formen VOll landwirtscha.ftlidlen Arbeits- und lebensgemei n
schaften aus, die Kibbutzim (Einzahl KibbuM, wobei die Siedler teilweise 
nach ihren Herkunftsliindern zusammenblieben. Sie verwandelten mit un
gewöhnlichem Einsatz überall durch ihrer Hiinde Arbeit die Wüste in 
blühende und frudltbringende Gärten. Dabei waren den Israeli · aud illie 
Huinen der Kreu'Irilterhurgen ein wBrnemlcs Mahnmal, sie erinnerten sie 
daran, daß Hili Zusammenbrudl der Ritterorden vor allem der Versuch 
senuld WHr, lias I..chnswesen eill7.uführen, niemals aber den Acker selber 
zu bestellen (L. 15, S. 8). 

Die Genossenschaft nimmt aber nicht aussdlließlich die landwirtsdwft · 
liehe Form an, sondern alle Formen, z. B. die, der Kreditgenossenschaft, 
Baugenossenschaft, Arbeitsgenossenschaft, der produktiven und konsumtiven 
Genossensdlaft. Bis 1948 war das Programm gekennzcidmet durch den 
unvermeidlkhen Konflikt zwisdlen den Ansprüchen der dort lebenden 
beiden Menschengruppen, den Arabern und den luden, von denen die 
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einen, die Juden, sidl auf historisdIe Anredlte beriefen, während die an
deren, die Araber, sidl auf ein Besitzrecht bezogen, das zwar weniger alt 
isl, aber (Iodl mindestens 1000 lahre zurüddiegt. Heule hai es sidl dunn 
die Stall1sgründung, die verstärkte jüdische Einwanderung und die teil
weise m8bisdH~ Auswanderung gewandelt. Die Spannung zwisdlCn den 
beiden Gruppen besteht aber notn, vor allem an den Ost- und Südgrenzen 
Isr<1ds. Die Ausbildungsstätten einer gemeinsamen nationalen Haltung : 
Sdmle und Militär, wo 8ussdlließlidl Hcbräisdl als die gemeinsame 
Spmdw gesprochen wird, haben eine nidlt zu uniersdlätzende gesellschafts
bindende und slaatsfestigende Aufgabe. 

An dieser Stelle soll audl der persönliche Eindrud: des Besudlers über 
das Verhältnis der Israeli zu ihrer engeren lind weiteren Umwelt wieder
gegeben werden. Die Einstellung der Bewohner des Staates Israel gegen
ülx!r der Gruppe von Reisenden aus der Bundesrepublik I war frei von 
Ressentiment un<1 jedes eim:elne Mitglie<:l der Gruppe hatte Gelegenheit, 
mit Vertretern seines Berufs, mögen es Lehrer. PlIrIalllentsabgeordnete oder, 
in meinem Falle, Vollzugsbeamte gewesen sein, Kontakt aufzunebmen 
und die Aufgaben zu besprechen {L 7, S. 248}, Die ersdlütlernden Ge
schehn isse in Deutschland während der Jahre 1933 bi ~ 1915 ~;nd llid'I 
vcrgessc-o, sie wenlen aber als .Geschidlte- hingenommen. Bei einer Ein
ladung in eine in Td Adv ansässige Fomilie, Vater und Mutter waren 
aus Deutsdll.1nd emigriert, der zwölfjührige Sohn in IsrHd aufgewachsen, 
karn audl die Rede auf ßriefmarkcnsarnrndn. Der Vater meinle Will Sohn, 
er möge seine deutsdlcn Merken zeigen. lis waren nur wenige, darunter 
einige mit der Abbildung von J-litler. Als der Sohn dies erkannte, meinte 
er zuerst, _die zerreisse idl -. Der Valer wies icdodl in a Uer Sachlidlkeit 
und Ruhe dfHfmf hin , _das ist dodl Gesdlidlte·. Die Briefma rken wUT<len 
von dem Jungen stilJsdlweigend in den Umsdl]ag zurlickgesdloben. -

Bei /lllen Israeli, die der deutsdIen Reisegruppe als soldler und audl 
den dnz<'lnen Mitgliedern beklllUlI wurden, lebt ein Stolz, der fehlent 
wickelt, uls Nationalismus eine Gefahr bedeuten könnte, nicllt dagegen, 
wenn er sidl fnr die Sclbslhehauptung einsetzt und in 'Hilfe für alle be
dürf:lgen Mitbürger bewährt. 

Wie sdton aus dem bishcr Gesagten hervorgega ngen sein möge, ist für 
die Bevölkerung Israels das rechte Verhällniszu der arahisdH'"u Uillweit 
das Kernprohlem. Es mag hier o{fenbleibcn, inwieweit audl jenseits der 
Staatsgrenze ISrIlds eine soldle sinnvolle Beziehung gesudJ! wird. Von 
israelischer Seite werden /lidl! nur w]ss('llsc;haftlidle Studien zur Erforschung 
des arabisdIen Problems, z. H. all der Hebriiischen Universität in Jerusa lem 
getrieben, .1udl der einfache Stlllltsbürger läßt den Willen zur Vers\iin.
digung rnit ~den Arllbern erkennen. Dies wllhrsdl('inlich schOll deshalb, 
weil sonst t!IlS Ollsein seines Staates und damit seiner eigenen Existenz 
dauernd Ilufs J !ÖdlSlc gefährdet bliebe. Kcnnzcidmcnd und eindrudesvoll 



WClr ein Erlebnis im Zusamrnenhang mit der FdC!r des Purim-Festes in 
Tel-Aviv, <las in gewissem Sinne dem Karneval vergleidlbar ist. Bei die
sem Fest zeigten sich die Kinder in _ Verkleidungen - auf der Straße, und 
aus der f·Hiufigkcit der gleid1Cn Kostümierung kann wohl mit Hcdlt auf 
Wunst'hbildl'r und Wert vorstellungen geschlossen werden. Etwa ein Viertel 
der Kinder, die sidl am 12 . Mlin i960 in den Straßen von Tel-Aviv 
tummelten, WUrt'n als .Araber· verkleidet und diese Tatsadle bekrähigt 
die Äußerungen der CrwadISCIH'n. Nicht nur sie selbst, sondern auch die 
nadlwa{.'hsende Generation wünsdlen mit den Arabern in ein tragbares 
Nadlharschaftsverhältnis zu kommen. 

3. Strafen und Bestrafte 

Im ZusUlmnC!nhang mit dem gesamten Problem des Aufbaues im 
Staate Israel soll <largestellt werden, was der Besucher über die Behand
lung der Personen, die straffäIHg und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden, erfuhr. Das an Ort und Stelle Beobadllete wurde durm ein
schlägige Lektüre ergänzt. Ein Heisebericht kann nur zum Ziele haben, 
den Leser ilufnlt'rken zu lassen, so wie der heobamtende Heisende selbst 
veranlaßt war, aufzumerken. 

Bill ZUlU Ende der brilisdlell Mandatsregierung (1948) wilr den Juden 
in Palästina keine Miiglimkeit geboten, Einfluß auf die Behandlung von 
Hechtsbredlern ßuszuüben. Hervorzuheben ist aber, dllß die Mandatsre
gierung in Be1.llg auf die lkhandlung jugendlidler Rechtsbremer werl
volle Arbl~it leiSlete (L 10, p. IIOL Jetzt befITheifct der Jugendrichter in 
Tel-Aviv, Herr David Heifen, vor allem die mit der Jugendkriminalität 
zusammenhängenden Probleme (I.. 21, p. 130), 

Das neue israelisdie Sirafreclll beruht auf dem Gedanken des Sdluill
strafrechts - wie audl <las der Bundesrepublik Deutschland - uml nidlt 
etwa auf den Auffassungen dl'r dcfence sodale, wie sie besonders in 
Skandinaviell vertreten w('nlen (I... 25, S. 60L In Israel wirken sid, nod, 
Auffassungen des angclsiidlsisdlen Strafrechts aus, wie sie während der 
britischen M,lndlllszeit vt'wnkert wurden. - Ober die StrafzulTlessungs-
praxis im ncucn Slaille berichtete eingehend Herr Shoham (L 22, fl. 327), 
Das iSfilelisd,e CcfiingnisweseH stellte Herr Dr. Hermon im ein
zelnen dar (L. 11). - Soweit nicht im Bereim der Stralredltspflege Neue
rungen alsbald nam der Staatsgründulig durdlgeführt wurden, bramte 
das Strafredllsreforlllgesetz von 1954 eine Reihe von Bestimmungen, die 
audl für den Vollzug von Freiheitsstrafen besondere Bedeutung besitzen 
(L 11 . p. 70). Einige dieser Bestimmungen. die für den Angeklagten und 
den ·w Freiheitsstrafe Verurteihen wesentlich sind. seien hier wiedergegeben. 

Die Untersuchungshaft kann entgegen den Absidlten der hierfür Vl'r
antworllidlen Dienststelle !lodl nidll in besonderen Anstalten vollzogen 
werden. clil hierfür der notw('mlige Raum fehlt. Im Tagcsdurrnsmnitt 
sind b('i rund !, 200 Gefangenen etwa 70 Personen in Unt('rsuchungshaft. 
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Sie wcrdc-n in den zum Vollzug von Frc-iheitsstrafen an Männern, Frauen 
und rungen Gefangenen bestimmten Anstalten, soweit möglich, in einem 
Sonclerbereicll mit untergebracht. Die Gefahr, auch der kurzfristigen Un
terbringung besonders der jungen Mcnsdlen in einer Gemeinschaft von 
Redltsbrcchem, in einem _Remand Home-, etwa vergleichbar einer Un
tersuchungshaftanstalt für Jugendliche, ist erkannt. Man befürntet, daß sie 
dort mit erfahrt'neren Redllsbremern in zu enge Verbindung kommen 
!L. 20, p. 33). 

Was die mit Freiheitsentzug verbundenen Strafen anlangt, so ist zu
nädlst (estzuhalten, daß das israelische Strafrecht zusätzlidl keine Maß
regeln wie Arbeitshaus und Sicherungsverwahrung kennt. Es werden 
keine unbestimmten Strafzeiten ausgesprochen. Die Freiheitsstrafen werden, 
wie sdlOn angegeben, nad, dem Maß der strafredltlichen Schuld zuge
messen, sie sind im allgemeinen zeillidl nient sehr hoch. 

Bei einer freien Bevölkerung von . rund 2.000.000 
leben im Freiheitsentzug . . fUnd 1.200 Personen, 
davon mi t Strafen bis zu 3 Monaten fUnd 60 °/0' 

mit Strafen bis zu 6 Mon.1teo rund 80 °/1), 
mit Strafen von 6 Monaten 
his einsrnließlirn lehenslang . rund 20 (1/0' 

Lebenslange Freiheitsstrafe wird nur bei Mord verhängt. gei Verrat 
militärischer Geheimnisse in Zeilen wirklicher Kampfhandlungen ist To
desstrafe vorgesehen (L. J 6. S. J 36)' 

Die !ladls/eilende Zusmnmenstellung gibt einen Einblick in die zahlen
müßige ZnsammensteIlung der freien Bevölkerung (L. 23, p. 28) lind der 
Belegung der Gefängnisse von 1948 bis 1958. 

Freie Bevölkerung Cefangene (Zugiinge) 
Nicht- Nimt· Tllges-

lahr Gesamt Juden juden Gesalllt luden juden durdlschnilt 

1918 775.000 625.000 150.000 
1949 1851 251 
195{) 1.370.000 1.203.000 167.000 3911 505 
195 1 5l2l 7{)) 

1952 180b 970 
1953 1.616.000 1.465.000 181.000 5579 3996 1583 1111 
195" - Einführung des Gesetzes über 3746 2592 1154 947 

bedingte Strafuntcrbremung 
1955 1.7 18.000 1.528.000 192.000 2637 1860 777 926 
1956 2257 1647 610 957 
1957 1.872.390 1.667.455 204.935 2654 2060 591 1004 
1958 317 1 2530 641 1207 

1959 1.031.672 1.810.118 221.524 3215 2461 751 "00 
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Besonders zu beadlten ist die Belegung der Vollzugsanstalten im Tages
durdlsdlßill in den Jahren 1953 und 1954, hier werden die Auswirku n
gen des Strafrcdllsreformgesetzes von 1954 deutlich. Im übrigen ist 
es erstaunlich, doß sie noch nicllt höher anstieg, weil ja eine Bevölke
rungsvermehrung nid .. t nur rlurdl den natÜrlid .. en Geburtenzuwachs, 
sondern aud .. dmd .. die erhöhte Zahl von Einwanderern erreicht wurde. 
- Das Problem der Ei nwanderer und ihrer Kriminalitiit erfordert in Israel 
besonderes IntNess{'. liine Untersudmng, die sich mit der Jugendkrimi
nalitiit nnd} 1948 befaßt, ergab ein Anwachsen der Zahlen bei Kindern 
von Neueinwa nd{'rern. Dabei war der Anteil von Kindern orientalischer 
Herkunft unter den jug<'ndlid .. en Kriminellen höher als rler europäisd .. er 
oder ameri kanismer Herkunft, sowohl unter den nlten Siedlern als auch 
unler den N{'ueingewanderten (L. 14, p. 98), Das gleiche Problem wurde 
in den Vereinigten Staaten und in Westdeutschland erforsdl! (L. 6, S. 38; 
r.. 2 p. 154; L. J, S. 162l. - Die Behandlung der Gefangenen aus dem 
Personenkrcis der Einwanderer stellt verstiindlidlerweise besondere Auf
,ll:aben. 

Da ein UnterschiNl von ZudJthaus Lind Gefängnis im Strafgesctzbum 
nicht vorgesehen ist, wird die Freiheitsstrafe in der Form der _Einheits
strafe- vollzogen. ON Freiheitsentzug kann durdl Erteilen von .Strafur
lauh· untNbrornen wenlen. Er wird von dem zuständigen Hessortmin ister 
- der Vollzug untersteht dem Poliz~iminister - im Einzellfall bis zur 
D,luer von 96 Stunde n gewährt. Audl .Ausführung· im Sinne der 
Vollzugsbestimmungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
sind vorgesehen. Abgesehen von der HllgeHihrten Ausnahme, dem .Straf
urlaub·, dürfen sich Gefangene außerlllllb der Anstaltshere idle nicht 
ohne sorgfältige Oberwamung durdl Aufsidllsbeamte aufhalten (I.. 3, S. 4 18L 

Der Ridlte r kann auf Verhiingen einer Strafe bei Stellen unter Be
währu ng ver.l.idllen, er kann audl alsbald nach Verhängen der Freiheits
strafe die Aussetzung auf Bewähruug anordnen (L. 16, S. 137). Bei Stra
fe n von über sechs Monllten D.1uer k.1nn der Vollzug nach zwei Drillein 
der Strafe für das res!lidle Driltel ausgesetzt wenlen. Das Gesetz von 
1954 ersetzte mit diesen Bestimmungen den automatischen Straferlaß, der 
durch die pll liistinensisme Verordnung von 1940 Lind 1946 unterdelll Ei
flu ß des englisdlen Hechts eingeführt worden war. Danadl halle jeder 
Ge(lIngene ein Hernt auf Entl'lssung nach Vollzug von zwei Dritteln der 
\'erhiingten Stfllfe. Audl hei sdl ledller I;ührung verlor er meist mir einen 
Teil dieses AnsprudIs. Diese . automatische· Verkür.l.ung der vom Gericht 
verhängten St rafe war geeignet, in dem Verurteilten das Gefühl zu 
erwec!en, als gäbe es .eine geheime Instanz über den Gerichten" , die 
ihm stels zur Seite steht Lind das Urleil nidlt völlig ernst nimmt (I.. 16, S. 138l. 
Ahnlidl wirkte sidl die Gewährung von good time (I .. 2, p. 778) nadl 
1945 in der amerikunisdl bcsetzten Zone Deutsdllands an den von den 
lJS-Geridlten Verurteilten aus. 
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Seit dem neu(>nStrafredltsre{ormgesetz von 1954 prüft eine Entlassungs
kommision, rleren Vorsitzender ein Berufsridl1er ist, jedes Gesuch um 
Entlassu ng vor Stmf:r.eitahlauf. Der Minister bestäUgt, falls von dpr 
Kommission eine endgültige Entlassung ,'orgesdllagen wird. Ober eine 
!n><!ingte lind widerrufliche Entlassung kann die Kommision selbst be
sdlließen. I-Herbei besteht die Möglichkeit, eine nachgehende Fürsorge 
durdl den in den letzten Jahren aufgebauten Gefängnisdiensl zu einer 
Art von Bewährungshilfe zu entwickeln (L. l6. S. 139). Für die Bewäh
rungshilfe seihst ist dN Minister für soziale Wohlfahrt zuständig (1.. 5, p. 5l. 
Die Auswirkung des 1954 erlassenen Gesetzes war offenbar besonders 
giinstig. 

Wie in allen Kulturnationen haftet auch dem Strafentlassenen in Israel 
das Odium des Vorbestraften an. Da die Gesamtsituation des Landes 
aher {lie Mitarbeit jeder Kraft zur Verteidigung und zum Aufbau drin
gend henötigt, gelingt es dem willigen Entlassenen. sith in der Hegel 
verhältnismäßig rasdl und reibungslos in d<ts gesellschaftlithe Gefüge 
einzuordnen. Die , normale' gesellsdHlftlidIe Reaktion gegen den Straf
(.'ntlassenen verlierl unter diesen Umständen lläufig ihre Sdnvere. Ahn
Iiehes gilt fiir a lle Killturnlltionen in Zeilen wirtSf.:hllfliidH·r ßliite, u. ". 
Ilier bel V(Jllh('sdlii([i~llng. 

4. Behörden und Bcdienstett' 

Die Entwicklung d(.'S Gefängniswesens in Iswel begann alsbald nadl 
der Neugründung dt$ St6/l(e~. Im Januar 1949 wurde zur Erledigung der 
d ll111it zus8111l11enhängcnden Aufgaben eine selbständige Abteilung im 
Rahmen dt's Polb:eiminisle rill ms, unnhhängig von der Polizei selbst. 8e
sdla!len. Diese Einordnun g unter den Minister für Poli:r.ei und der nadl
sIehend ski'l:zjerte Aufbau der Gcfängnisbehördcn wird nur verständJidl 
bei ständiger Beriirksidlligung der gesamten Lage des parlamentarisdl 
dcmokwtischen Stilülcs Israel (L. 1[, p. 56). 

Dic oberste Aufsidlt führt der Minister der Polizei und nicht, wie in an
dercn Staaten üblich, cnt\\'eder der Minister der lustiz oder der Minister 
des Innern. Mögen am;h bei der Neugestaltung des Stll8tes im Jahre 1948 
zum Teil pcrsönlidle Gründc für diese Zuteilung bestIInden haben, so 
sdleint (Iodl dcm Iltlsländisdl('n Beobachter in Anbetradll der Gesamtsj
tU.ltioli d('S La ll{les <liese Unterstellung unter die Instanz. die für die 
innere Simerheit zu sorgen hat, zweckmlißig. Stä rker als 'Z. B. in den 
westeur{wiii~dlen Liindern bedeutet ja der Kriminelle eine innere Bedro
hung der Redllsonlnung des siclt entwickelnden und e rst allmählidl festi
genden Staates. Der derl.eil ige Minister der Polizei war ursprünglich Lehrer. 
wiihrend der englismen Mandatsregierung bekleidete er ein Rimteraml 
und später wirkte er bei dem Aufbau der Polizei mit. 
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Der Minister der Justiz ist an der Gestaltung des Gclängniswesens des 
Landes nidlt unmittelbar beteiligt, wohl aber nimmt er an dem Strafvoll
zug besonderes (nteresst'. Durch sC'jnen Generalstaatsanwalt (nttoroey ge
nNal of Israel) läßt er nach Vereinbarung mit dC'l/l Polizeiminister einma l 
jährlid\ alle Anstalten des Landes besud\C~n. Dabei ist bemerkenswert, 
daß der Generalstaatsanwalt zugleidl Rechtsberater der Gesamtregierung 
ist. Auch hier ist wohl vor allem die Persönlidlkeit e ntsdlcidcnd, die die 
genannten Aufgaben übernimmt und für die Wahrung (Ies Bedltes in 
dieser Notgemeinschaft, die der Staat Israel darstellt, eintritt (L. 5, p. 5). 

Wenn audl einerseits die Bedeutung des Gesamtproblellls des Preiheils
entzugs durchaus erkannt wird, so ist andererseits hervor.luhebcn, daß es 
nicht im Vordergrund der öffentlidIen Erörterungen steht, zumal die Krimi
nalität nicht erregend hodl ist. Der liltente .kalte Krieg- mit der beiladI
barten politisdlen Umwelt, den Arabt·rn, beherrscht das iiffentlidle Interesse. 

Wie bereits im Zusammenhang mit der Frage, wie die Gesellsdlaft den 
Entlassenen aufnimmt, erwähnt, reagiert sie in Isrnel nicht völlig nblehnend 
auf den EntlAssenen im einzelnen und auf den Vollzug im ganzen . Auch 
die Presse bewahrt Zurü<.{;haltung bei Beurteilung von Sdlwierigkeiten, die 
gclcgcndid. lIuf!rctcn (I,. I J, p. 49). 

Zu den Bediensteten gehören Verwaltungs-, Aufsidlts-, Werk- und Er
ziehungskriiftc. Es sind tätig IInter dem Minister der Polizei: ein $taa!ss('
kretiir m, als ständiger Verlrl'ter und Leiter der vcrsdliedenen Abteilungen 
(die Zahlen bed('utell die Gehaltsgruppen). Es folgen ein Direktor des 
Gefängniswesens, Herr Nir, früh er bei der Polizei, im Rllllge eines Briga
diers (m, im zivilen vergleidli.lilrell Range: Herr Dr. Hermon als wissen
schafllidler Direktor, gleidlZeitig Lchrbeauftrngter 6.n der Hebräischen Uni
versität zu Jerusalem (IIJ, weiter ein stellvertretender Direktor, der für 
Sidlerheit und ullgcmeine Verwaltung zuständig ist, im Rllngc ein<.'S Obersten 
mn und in zivilen vergleidlbarcn Rängen je {>in Leiter des Arbcitswesens 
(IV), der FinarlZllbteilung (IV), der Wirtsdlaftsabteitung (IV), der Arbeitsbe
triebe lind fkrufsausbildung (V), der Personalabteilung (V), der Klassifizie
rung (V), des ärztlidlcn Dienstes (V) und der Forsdmngsableilung (V). 
Die fünf letztgenannten Leiter unterstehen unmittelbar dem wissenschaft
lirnen Direktor des Gefängniswesens. Es folgen weiter je ein Leiter der 
allgemeinen Wirtsdlaftsubteilung ul1!l Statistik (V) und der HauswirtsdUlft 
(V). im gesamten System ist lIußerdem ein hnuplamtlidler Babbiner im 
Range eines Mujors (V) tiitig. 

Jedes Gefängnis leitet ein Direktor (sein Rang ridltct sidl je nach der 
Größe der Anstalt und der Berufserfahrung (IV, V oder VI) mit je einem 
Sleilvertreter (i n V, VI oder Vli), unter ihm arbeitet jeweils ein leitell<ler 
ErziehungsbciI!l1ter (V) und je ein kiter für llerufsausbildung der Gefan
genen (V). Eng mit ihm zusammen wirken die Leiter der Arbeitsbetriebc; 
es sind dies vom Arbeitsministerium abgeonlnete Beamte (L 11 , p. 82). 
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Im gesamten System arbeiten hauptamtlidl vier praktische ÄI""i.le (IV), 
weiter zwei vom Gesundheitsministeriurn abgeordnete Psydliater und zwei 
PsydlOlogen im Vertragsvl'rhältnis mit zehn Sanitätsbeamten sowie in der 
ZentrnIapotheke in Hamla; ein Apotheker und zwei J.abor~Assistenten . 

Trotz aller Hemmnisse. die der Untwick.lung durch die besonderen Ver
hä hn isse gesetzt werden. sind bereits 21 Fürsorgl'r im israeJisrnen Straf
vollzug tätig; davon ist einer der Leiter aller fürsorgerisdlen Aufgaben, 
zwei sind stellvertretende Leiter, vier im _observation center' in Rarnln, 
drei im Jugendgeiängnis zu Tel-Mond, je zwei oder drei in den übrigen 
Anstalten. Wohlfahrtspfll'ger können entweder im Institut für Sozialarbei
ler in Il'wsalem ausgebildet werden. weImes vom Wohlfahrtsrninislerium 
und der Hebriiisdlen Uni versitöt gemeinsam betrieben wird, oder in der 
von der Stad, Tel-Aviv unterhaltenen SdlUle für Soziale Wohlfahrt (I... 24, S. 
11 2). Zu <Ien Sirafanstaltsfürorgern kommen zwei Heimerzieher beim lu
gendgefängnis in Tel·Mond hinzu. 

Auf alle Anstalten sind, je nam der Größe und Bedeutung verteilt, 
insgesamt tätig: rund 20 Werkmeister, 300 Aufsidltsheamte im Rang VII 
und Viii, -gua rd officers' IX und X, 'sergeant warders' XI, XII und XIII, 
ferner Hedlilu llgs{iiIHcr, Sdm:·iukrüftc, nusgebildct~ Köt:h~, darunter ein 
Diätkoch und ein Kraftfahrer <L 11, p. 60), 

Die Auswahl all d ieser lledienstetell erfolgt durdl die in Tel-AYiy lie
gende Zenlralabteilu ng. An· Vorbildung wird gefordert : für den C'infadlen 
Dienst bis zur Hang~tufc VII gute Volkssdllllbildung, für ,Ien gehobenen 
und hölleren Dienst Mittelsdmle und l-Iomsdlule. aber elie Bestimmungen 
werden nidlt slarr gehalldll1lbt, sond,~rn je /ladl der Persönlidl keit wer
den aum Ausnah men VO ll diesen Mindestforderungen zugelassen. 

Ocr wissenschaftlkhe Leiter des israelischen Gefiingniswescns, Herr Dr. 
Hcnnol1, mcinte nucr. gcmeinsnmen Besuch verschil'dener Anstalten, die 
Dislanz zwischen dcn Bediensteten, gleich weldlcr DienststC'llung. und 
den Gefungenen sei möglidlerweise in seinem Lande geringer als in den 
Gefängnissen anderer KultUTnlllione n, und er flihrtc dies mit auf die 
allgemeine Solidaritiit 'Zurück, die sidl seit 1948 hei der Abwehr von An
griffe n von außen auf den Staal Israd herausgebildet habe . Diese Hal
lung ist {ludl in Anbelradlt des weiter andltuerndell _kalten Kriegcs· 
verständlidl. 

Sämtliche Aufsichtsbeamte, auch die Anstaltsleiler, tragen khakifarbene 
Uniformen, der Hork ist blusenartig sportlim gesmnitten. Jedem Bl-odien
steten ~ teht im Jahr ein Monat Urlaub zu. 

Bei der Erörterung, nach wek-hen Grundsätzen die Aus- und Fortbil
dung vor sim gehe, wurde mir erklärt, es bestehe zwar noch keine syste+ 
malisdt geführte BCllmtensdlUlc für das ganze Land, die Sdmlung werde 
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aber von den Leitern der großen Anstalten, insbesondere in Ramla und 
Tel-Mond, zusammen mit ihren hierzu geeigneten Mitarbeitern wahrge
nommen. 

5. Vollzugsanstalten und Vollzug 

Nadl dem Vollstreckungsplan werden die 1.200 Gefangenen in fünf 
Vollzugsanstalten: die Gefängnisse in Ramla, in Tel-Mond, in Shatla, in 
Damoun hei Haifa sowie in die halboffene Anstalt Maasiahu bei Hamla 
eingewiesen. 

Zum 1953 eröffneten Zenlralgefängnis in Ramla gehören eine Männer
und eine Frauenanstalt. Das Männergefängnis in Rarnla hesitzt eine Auf
nahmefähigkeit für rund 350 Männer, es ist eine gesmlossene Anstalt. In 
der angegliederten psychiatrischen Abteilung nimmt es 42 und im Kran
kenhaus 45 Gefangene auf. Der Leiter ist Dir. Merhavi. - Die in einem 
Sonderflügel des Zenlralgefängnisses Ramla gelegene Frauenanstalt Nere
tissa, mit einer Aufnahmefähigkeit für rund 50 Gefangene, wird von einer 
Dame im Hauptmann~rang geleitet und steht unter der Gesamtleitung 
des Direktors des Zentalgefiin gnisst.>S in Ramla. Die nahe dabei liegende 
halboffene Anslnh Hir Erwachsene Maasiahu k.lnn 144 Gefangene aufneh
men; über sie wird weiter unten eingehender berichtet. 

Das Gefängnis Tel-Mond nimmt rund [40 junge Gefangene im Alter 
von 16-21 Jahren auf, es dicnt gleidlzeiHg für rund 30 Gefangene als 
.observation eenler" für das ganze Land. Die Anstalt ist im Jahre 1949 
in dem modernsten Polizcigebäude der früheren englischen Mandatsmadlt 
eingeridltel worden. Sie wird von Dir. Givati gelchet. Nach eingehender 
Persönlidlkeitserforschung erfolgl von hier aus die Oberweisung in d ie 
enlsprcdlendcn Anstalten. In einem besonderen ßereich außerhalb der 
Mauern ist der größte Teil des Jugendgcfängnisses in einem Camp unter
gebracht. - Im Norden des Landes befinden sim die Gefängnisse Shalta 
und Damoun hei I-Iaifa mit einer Aufnahmefähigkeit für je 250 Gefangene. 

Besondere Obergangsanslillten bcstchen nicht, in gewissen Sinne dient 
aber die halboffene AnS!1111 Maasiahu als solche (l. 12, p. 1). 

Mnasiahu ist benannt nadl dem einzigen _Polizeibeamten-, der in der 
Bibel (Jeremia 35, 4) erwähnt ist (L J I, p. 57). Während In den gesdllos
senen Anstalten - mit Ausnahme des Lagers für junge Gefangene bei 
der Anstalt Tel-Mond - der Vollzug durdl die Unlcrbringung in den 
alten, im Viereck gebauten früheren englischen Polizeistationen weit
gehend bestimmt wird, hesleht die hillboffene Anstalt MaIlsiahu aus ein
zelnen, nur einstöckig hodlgemauerten Baukörpern, die aufgelockert in 
einem großen, von einem Drahtzaun eingezäunten Gelände liege n. Dem 
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Besucher fielen zunädlst die Fenster der Gebäude auf, die der großen 
Hitze und nidlt der Sicherheit wegen, möglichst klein gehalten sind. Dies 
stcht so ganz im Gegenslltz zu der Tendenz beim Bau halboffener An
stalten in der ßundesrepuhlik, wo auf große Fenster besonderer Wert 
gelegt wird. Aber die starke Sonnen bestrahlung in Israel erklärt diese 
B.ll1weiiOe völlig. In der Anstalt selbst tritt der sidleru ngsgedankc weil
gehend zurück, dies läßt sidl sdlOn aus der geringeren Zahl der dort 
tätigen Hediensteten entnehmen. Das zahlenmiiBige Verhältnis von Be
d iensteten zu Gefa ngenen beträgt in Maasiahu I : 5, in den traditionell 
geWhrten Vollzugsanstalten dagegen 1 2,8. (23, S. 418) 

Mllasiahu, 1952 in Betrieb genommen, steht heute unter der Leitung 
von Dir. logev und hat eine Belegungsfähigkeit für 144 männliche Ge
fangene, die nad} eingehender Oberprüfung im zentralen , observation 
center" durch de n .dassilication hoard' ll usgewählt werden, wenn die 
Voraussetzun gen 7.U der geplanten starken Belastung mit Vertrtluen er
füll! zu sein scheinen. Der ,board ' Intel-Mond Pesteht aus dem Wissen
schaftlichen Direktor des Gdängniswcsens, dem Ar..-:t, dem Psychologen 
und dem Fürsorger, der den Gefangenen Bill, besten kennenlernte. Diese 
sorgfältige AllHWtlhl hAi sith dllrd'(lUS bewährt. 

Zwischen den Bauten und im anschließenden UlIl7:.'iunten Gelände 
befinden sidl Ueetc mit blühenden BlulTlen, Laubbäume aUer Art, grüne 
Grasflädlen, /lud} {lie Gehwege sind besonder.q sorgfäliig gepflegt. Solche 
Umgebung wirkt sim allflodc:ernd und anregend auf die Insassen aus. 

Die Mitverwaltung der Gefangenen ~e igt sidl in der Arbeit versd,ic
dener Committees. Us besteheu fünf Aussrnü.<;se, der erste übernimtllt die 
Einweisung des Nculings in das Lilger, der zweite be~prirnt lIlit ihm Fra
gen der Arbeit und der Berufsausbildung, der dritte wirkt mit bei der 
Verpflegung, der vierte ist zlistiindig für Fragen des Sports lind der fünfte 
für I:örderung IIlIer Bestrebungen zu sin nvoller Freizeit (L. 12, p. 3). 

Gerade beim Vergleicll von Haltun g und Ausdruck des Gesichts der 
Gefangenen spürte der Besucher die erfrt'ulidle Cclockertheit in Maasiahu, 
die absolut diszipliniert blieb; auch die Bediensteten salutierten genall so 
exakt im l'anlp wie im prison. Es wäre ein \Vidersprum zu allen Erfah
rungen mit Einrimtungen dieser Art gewesen, wenn nidll bestiitigt worden 
würe, daß EntweimlJllgen von MOllsiahu selten vorkiimen und die Diszi
plin gut sei. Hier gewinnt der Gefa ngene auch Ver1ra.uen zu sid l selbst 
und zu {Ien .anderen' , hier kann das Verbredlen, jenes Zeidlen der 
Som]crung aus der Gemeinsdlaf!, überwunden werden durch Verbunden
heit. Wieder einmal wurde dem Besucher das Wort des großen jüdisdlen 
l:rziehcrs, Marlin Bubt'r, bestätigt: .Der Gegenpol von Zwang ist nicht 
Freiheit, sondern Verbundenheit' (L. 4, S. 22). -
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Allgemein ist 7.U bemerken: der Vollzug wird auf Grund der Ergebnisse 
der Beobachtungen des .observation center" soweit wie möglich individuell 
durchgeführt Ein Progressiv-System ist nicht eingeridltet. Die Unterbrin
gung der Gefa ngenen erfolgt in Gemeinschaftsräumen, in der Regel in den 
flir Gefängniszwecke umgebauten englischen Polizeistationen. Dabei sind 
sich die Verantwortlidlen der Nachteile soldler Unterbringung bewußt, eine 
nächtl idie Trennung, wie sie ülJe Kulturn1'llionen wünsdlen, wird ange
streb" aber in Anbetradlt vordringlidlerer Aufgaben des Landes fehlen 
hierw nodl die Mittel. Der AnSIaltsleiter muß also bestrebt sein, bei der 
Belegung der Gemeinsdla(tsröume auf Grund der sorgfältigen Vorarbeiten 
im .observation center ' jeweils Gruppen von Gefangenen herauszufin
den, bei denen die Nachteile der gemeinsamen Unterbringung, d. h. die 
Auswirkungen dl'T Gefahr krimine!ler Infektion, möglidlst gering ist. 

Der Lebensstandard in den israelischen Vollzugsanstalten ersmeint auch 
im Verhält nis zu dem der freien Bevölkerung günstig. Die Ernährung ist 
gut ; sie entspridll hinsichtlich der finanziellen Aufwendungen der Min
dests tufe der Erniihrung für das Militär. Ta, der gesamte Lebensstandard 
der Gefängnisinsassen mag, insbesondere im Vergleich zu dem verhältnis
mäßig rech t nic<lrigen Lebensstandard der freien Araber, relativ hoch 
erscheinen. Man geht dahei aber von dem Grundsatz aus, (laß eine solche 
Art der Gcfangenenbehandlung an sich nicht sdladet, sondern im Gegen
teil, und dies ist vom israeliSt:ht'n Standpunkt aus völlig zu verstehen, im 
Laufe der Strafzeit clen etwa möglichen . eulture confli ct" vermindert 
(dazu sudl L. 2 1, p. 136). Audl außerhalb der Strafanstalten, in der Frei· 
heil, wird e ine Anpassung des Lebensstandards der versdliC'denen Bevöl
ke rungsgruppen, vor allem während des Dienstes beim Militiir, angestrebt, 
das ja in Israel nicht nur die Aufgabe der Ausbildung zum Waffengebra udl 
hat, sondern audl die der Erf.iehung zum Staatsbürger. 

Die Frage, ob die psymisdlc Wirkung des Freiheitsentzugs a uf d ie 
Gruppe der Araber und die der Israeli verschieden sei, wurcle damit beant
wortet, daß bisher im Verhalten cler Gefangenen keine Bt'Sonderhciten 
bl.'Obllmtel worden seien. Mir sdl ei nt, daß die Frage der psymischen Aus· 
wirkungen des j:reiheitsentzugs bei den versdlil!denen Bevölkerungsgrup
pen besondere Beachtung verdient. Die jüdisdlen und die arabischen 
Einwohner unterscheiden sidl in ihrer Denkweise, in ihrer Lebensform, 
und damil auch in ihrer Ernä.hrung. Daraus folgerl, ein an d.1s Nomadi
sieren Gewohnter erträ.gt den Freiheitsentzug unter Umständen schwerer 
als ein Seßhafler. Zweifellos wird der Unlerschie<! der Herkunft, aud l der 
von Stadt und Land zu beachten sein, denn hiervon kann Iler Erfolg 
oder der Mißerfolg der Gefangenenbehalldlung wesentlich. abhängen. 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe unterwirft den Cefa ngenen aum in 
Israel dem besonderen Gewaltverhältnis des Staates. Dies zeigt sich audl 
während der Arbeits- und der Freizeit. Obwohl besonders große öffent-
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lidle Aufgaben zu bewältigen sind und jede freie Arbeitskraft genutzt 
wird, fehlt es an ausreichender Arbeit für die Gefangt!ßen, insbesondere 
gibt es kaum Arbeitsmöglidlkeiten im .observation center", obgleich 
gerade dort, als Vorauss<,tzung geeigneter Beobachtung, auch das V<,r
halten des Zugangs bei der Arbeit überprüft werden müßte. 

Die normale Arbeitszeit in der Strafanstalt beträgt lIlaximal amt Stun
den tiiglidl. Es wurden die üblichen Einrichtungen gesdlaffen und inner
halb der Anstalten, vorzugsweise für die jungen Gefangenen, Berufsaus
bildung ermöglidll. Arbeiten für Privatunternehmer sind nicht erlaubt. 

Die Gründe, die zur Unterstellun g des Cefängniswesens unter den 
Polizeiministerführten, wirken sich wohl auch bei der Zulassung geeigneter 
Gefangener zur Außellarbeit iltiS, es wird ein sehr strenger Maßstab an
gelegt. Irn Jahre 1955 wurden von rund I. 000 Gdangenen im Tages
durdli.dmitt etwa fünfzehn Prozent mit landwirtsdlaftlicher Arbeit, meistens 
aber in den umzäunten Anstaltsbereichen, besdüiftigt (L 11, p. 73). Die 
Mitarbeit geeigneter Gdangener gerade audl bei der Bodenverbesserung 
und bei anderen öffentlidlen Arbeiten Crsdlicn dem Besucher zunächst 
besonders widltig, aber '-"S d llrf nid,t üLcrseheu werden, d8ß infolge der 
Grenzziehung kein Ort in Israd sehr weit von einer Grenze entfernt ist. 
DlIduR~' höte sich jedem elwa flÜdltenden Gelan genen die Möglichkeit 
'1.11 erfolgreidler Enlweichung, obwohl in der Regel für den Israeli das sO 

nahe (iegencle Ausland keilll.'Swegs erslre benswerles Buffitziel sein kann. 

Während der Freizeit wird eine Milverw8ltung der Anst8ltsins8sscn an
gcstrebt. Sie ist, wie bereits erwähnt, im Maasiahu-Lager besonders aus
gebiIlleI. aber audl im Jugenllgefängnis in Tel-Mond sind Gefangene als 
Vertrauensleute tätig lind gdten als Spred ler der Mitgef8ngenen gerade 
iludl in hagen der f-reizeit. In den gesdllossellen Anstalten sind diese 
MöglidJkeiten t·ingeengt. 

Die crwadlsenenbildung ist im öffentlichen t eb<'n !sT'lels durdl die 
Einheilsgewerkschaft HI~'TADJtUTH, durdl freie Vereinigungen und Be
rufsorganistl tiollen. entwickelt. Sie gilt als wimtiges Mittel, den Bewohner 
des L.1ndes zum Bürger zu madlen und audl in den Voll7.ugsanstalten 
werden die Bemühungen fortgeset7.t mit dem Ziel der Eingliederung im 
Iloppehen Sinne; einmal ols normaler straffrei Lebender ullll dann als 
Mitbürger in Israel. So sind z. B. in allen Anstalten Büdlereien vorhall
den; die Gefangenen können die Auswahl ihrer Lektüre 8nhand eines 
Kataloges vornehmen, Freihandbüdlereien bestehen nicht. Weiter ist die 
Lektöre von Zeitungen zugelassen, das Hiiren VOll Rundfunk und C!wa 
alle vierzehn Tage audt die Teilnahme an einer l.ichtbildvorführung er
laubt. Dies gesdlieht aum in der Absicht, den Gefangenen nicht über 
ein notwendiges, zwangsläufig gesetztes Maß hinaus von der Umwelt zu 
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trennen, in weldle er ja nam kürzerer oder längerer Zeit als Bürger zu
rückkehren soll. Selbstverständlich wird audl im Rahmen des Möglichen 
Sport getrieben. - Während der Freizeit ist das Rauchen gestattet, aber 
eine Begrenzung der täglichen Menge auf vier bis zehn Zigaretten fest
gelegt. 

Das Verbot der Teilnahme an bestimmten Freizeiteinrimlungen, die 
sowohl der Lockerung des Zwanges als audl der Bildung die~en, kann 
als Hausstrafe verhängt werden. In schweren Fällen ist auch Arrest mit 
Kostabzug vorgesehen. 

Es wurde bereits auf Grund der besonderen Situation im Staate Israel 
darauf hingewiesen, daß die Offentlichkeit im allgemeinen und die Be
diensteten im besondt:ren dem Straffälliggewordenen und dem Strafent
lassenen nirnt in einer feindlichen Haltung, in einer harten Abwehrreak
tion, gegenüberstehen, sondern seine Wiedereinordnung bzw. Neueinord
nung in die Gesdlsdlaft aus menschlichen und sadllidlen Gründen wün
schen. So gibt es in den drei großen Städten Haifa, Tel-Aviv und Jeru
salem Vereine für Rehabilitation. Neben den freiwilligen Helfern (prison 
visitors im englischen Sinne sind nicht üblich) wirken zwei staatlidl an_ 
gestellte Fadlfiirso~ger un der Entlassenenlüfflorge mit; sie untcrstehcn 
dem Leiter des Gefängniswesens, weil die Einheit der Fürsorge vllm Ge
fängnis bis zur Einordnung in das freie leben unter behördlidler Leitung 
gewünsmt wird. Daneben fehlt es selbstverstiindlich nicht an en!!jer Zu
sammenarbeit zwisdlen den Anslaltsfürsorgern und den während des 
Vollzugs ehrenamtlim tötig werdenden Persönlimkeiten. 

Die Durchführung der probation übernehmen im allgemeinen Bewäh_ 
rungshelfer und nur gelegentlich Anstaltsfiirsorger (l. 16, S. 139 lind 
L. 13, p. 491, während die fürsorgerisdlt! Betreuung der Angehörigen Ge
fa ngener ausschließlich durch die örtlidH!ll Wohlfahrtseinridl1ungen er
folgt. Audl die Presse, die Gewerkschaft, die Gesundheits-, die Arbeits
und die Wohlfahrtsömter wirken gut 7.usammen, um die gesellsdlaftliche 
Eingliederung des Entlassenen zu fördern. 

6. Aussichten filr die weitere Enlwidclung 

Aus (Ier skizzenhaften Darstellung mömtc deutlich geworden sein, daß 
alle Elemente für einen Vollzug von Freiheitsstrafen in einer modernen 
Kullurnation im Sinne der internationalen Mindestgrundsäf.7.e für den Voll
zug von freiheitsstrafen, Genf, 1955 (L. 18, S. 169 lI.170l von den Verant
wortlidien erkllnnt und von der Bevölkerung weitgehend anerkannt werden. 

Da.rüber hinaus sind wC'iterc Voraussetzungen gesdlaffen, um mit ei
nem Stabe von geübten und hochqualifizierten Mitarbeitern diese Grund
sätze auf erzieherischem Gebiet zu verwirklichen, ohne die unbedingt not
wendige und in dieser Zone des • killten Krieges - besonders gefährdete 
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Sicherheit außN acht zu lassen. Die Tatsache, daß im Jahre 1958 eine 
Gruppe arahiscller Gefangener entweichen konnte, veranlaßte die Auf
sidllsbehörden, (He Sicherheilsmaßnahmen zu verstärken und die Reso
zialisierungsarbei!C'n noch intensiver voranzutreiben. Die Einridltung der 
Stelle eines wissensdlafllichen Direktors des Gefängniswesens, der zu
gleich mit dem Padlc Cefängniskunde als nebenamtliche Lehrkraft an 
der Hebräisdlcn Universität Icrusalem tälig ist, bürgt für den festen 
\Villen, das Begonnene planmäßig auszubauen und allcfarnlichen Erkennt
nisse sinngemäß uuszuwerten. Folgerichtig wurde schon seit lahren mit 
der Persönlidlkeitserforschung in einer zentralen Beobachtungsanstalt 
Ill'gonnell. Die unentbchrlidle Mitarbeit von Psychologen in den einzel
nen Vollzugsanst<lhe" wr ständigen Weiterbeobachtung und etwa not
wendig werdenden Anderung des Behandlungsplanes konnte bisher aber 
nodl nidlt sichergestellt werden. 

Die Ausbildung von P<ldlkräften in einer eigenen HeamtensdlUle wird 
angestrebt. Einzelne von den führenden Kräften hatten bereits Gelegen
heit, den mO<lefllcn Strafvollzug in Westeuropiiisdlcn Anstalten vor allem 
in Ensland, kellncnzl1lernen. 

Dem Besudler fällt besond ers Duf, wie sUlrk die Abhängigkeit der erst 
wcnig lOehr als zehn lahre alten Einrichtungen vom allgemeinen gesell
sdlllftlidlcn l.ehe n sind, und dies ist stärker der l~ all als in älteren Kul
turn1llionen. In f!uropa und in den \'on seinen Ideen beinflußten Län
dern haben (He Gefiingnisse ihre Tmdition. Wie viele Vorurteile iiber 
die Auf~llb('n des Stm(vollzugs we«len da mitgeschleppt! Die fast vierhun
dertiährigt' Gesdlid)te des .modernt'n Strafvollzugs', beginnend 1555 in 
ßridewdl b('i I.ondon und 1595 in Anlstcrd8!1l, hat ihr Eigengewidlt! 

Der Stailf lsruel konnte !leu beginnen, !HIS der Vergangenheit lernen, 
und wie über{ll! (1,1. wo er einen Anfang zu setzen vermodlte, z. B
audl bei den Neubauten der Univen;ität in lerusalem und der Ted1l1i
sdlen Ilodischulc in Haifa, in vorbildlicher Weise seine Pläne verwirklidlen. 
Auch für das Gt'(iingnisweSt!n sind Pläne entworfen. Die Aufsidltsbehörde 
hegan n unter dem geeigneten Experten, der audl heute nodl tIer \"issen
f;dHlfilidle Leiter isl, sorgfiiltig ausgewählte Miiarbeiter zu einer Arbeits
,li;emei nsdlaft zusammcnzuschließen. Bei aller notwendigen Wissenschaft
!idlkeit versäumte sie nid,t, die läglidlC Praxis zu beachten, die ja da
für sorgl, dilß flur das wirklidl Si nnvnlle Bestand behält Es sei on die 
Källl[lfe um die Probleme: Einzel- und Ccmeinschaftshaft in Europa und dem 
dallwls von ihlll stark beeinflußten Nordamerika im 19. J'lhrhundert er
innert und dn rauf hingewiesen, daß heute nodl nidll überall die redue 
Syn these dieser heiden Prinzipien gefunden wurde. - Man ist in Israel 
weit davon entfernt, in irgendeiner Methode der Behandlung, sei es 
völliges Sdl\veigegebot oder hegrenzte Redeerlaubnis, oder in einem .Sys
tem ", ehva dem Stufenstrnfvol!zug, ein Allheilmittel zu sehen, so d<lß die 
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gleiche Gefahr, wie sie das europäisme Gcfiingniswesen im vergangenen 
Jahrhundert bedrohte - es stagnierte während dieser Kämpfe - ausge
schlossen scheint. 

Aber gerade aus diesen Gründen wären ausreidlende finanzielle Mittel 
zu wünsmen, um z. B. auch in Neubauten diesen Willen der Einordnung 
Straffälliger in die werdende Gesellschaft zu manifesliert'n . Während in 
dem europäischen und von ihm beeinflußten Kulturkreis die vielfach über 
hundert Jahre alten, panoptisdlen Zellenhäuser weiter verwendet werden 
müssen, besitzt der neue Staat Israel keine Vollzugsbauten aus der Ver
gangenheit. In der türkisdlen Periode bestanden keine größeren Gefäng
nisse. Die wenigen Einrichtungen aus der britischen Mandarszeit, z. B. 
in ·Ialla und in Haifa, werden jetzt nidlt mehr vef\vendet, wohl aber die 
damals errichteten Polizeistationen ,die durch Um- und Anbauten behelfsmäßig 
eingerichtet wurden. Die Verantwortlidlen erkannten, daß neben Neubauten 
für gesdilossene Anstalten halboffene Anstalten geschaffen werden müssen, 
wie dies in Maasiahu und im Zeltlager für junge Gefangene hei Tel-Mond 
bereits geslnah. Wenn unter diesen Gesidllspunkten der Neuimfbau fortge
setzt werden könnte, dilnn wären möglidlst kleine Anstalten, nach sdlwe
dischem Musler, '1. 11 sdlllffen. Gleichzeitig sollte die Zah l der Mitarbeiter, ins
besondere der mil den En:iehllngsaufgaben Betrullten, verstärkl lind alle Be
diensteten in ihrer Aus- lind Fortbildung planmäßig gefördert werden. Die 
Voraussetzung hier l.U ist das Fortschreiten der Befriedung der Gegensätze 
7.w i~chen Israel und seinen Nachbarn. Nicllt nur, daß der Verteidigungset.1t 
f~r die Aufredlterhaltllng der iiußeren Sidlt'rheit ungemein hoch ist, audl 
die übrigen öffentlichen Einridllungen, wie Schulen, Knmkenhällser uml 
Altersheime, bedürfen dringend Iier Fiirderung, da ja clurdt das verhältnis· 
mäßig rasche Anwachsen der Bevölkerung audl hier ein großer RalllHbe
darf zu bdril..,digen ist. Ein Staat im Neuaufbnu muß eine echte Hangordn llng 
zur Wahrung s('iner ideellen Werle lind zum Sdllilze seiner Bürger finde n 
und bewahren. Zweifellos gehören als Millcl dazu iludl die Anstalten, in 
weldlen die Störer des inneren Friedens des Landes, die Hechtsbredler, 
untergebrarot w('fden müssen. Es genügt aucll nidll, gl'gen die Hrthtsbre
cher etwa nidlt mehr Leibes- oder Lebensstrafe :w verhängen, die öffent
lidIe Meinung muß da ... u kommen, in jedem aus der StrafhaR Ent[ilSSenen 
nicht einen präsumtivt'n nt'lIen Täter, sonden einen neuen Milbürger zu 
sehen. Es sollte illin die Chance der lji!1(lTIlnung gegeben werdenl 

Bei dem Mildurchdenken der besonderen israelisthen Gefangenenpro
bleTlle drängte sidl audl der Vergleidl mit den Vereinigien Staaten von 
Nordamerika auf. Wldche Zahl von Men.ichcn aus den verschiedensten 
Nationen kamen in den beiden Staaten in den .Schmelztiegel" oder in die 
_Nation der Nationen "! Kein Stllat solhe heute seine \'erbredlerischen 
Elemen te etwa in getrennten Anstalten nach früherer Sliiatszugehörigkeit, 
nach Sthwarz oder Weiß, nlldl Araber oder lude, getrennt unterbrin gen 
wollen. Hier wadIsen dt'n Vollzugsanstalten weitere Aufgaben zu, die 
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ihnen in den wesldeutsrnen Ländern fehlen. Sie werden in gewissem Um~ 
fang zum .Schmelztiegel-l Weldle zusiit7.Uche Belastung entsteht bei sol
chen Vorgängen für die Bediensteten 1 

Dieser neue Staat Israel, der sicll in zwölf Jahren festigte, besitzt Bür
ger, die bereit sind, sich bis zum Außersten für ihre Selbsterhaltung ein
zusetzen. Jedem in diesem Lande aufmerksam Reisenden wird dies bald 
eindrucksvoll deutlidl. -

Wamm sollte nicht alles getan werden, um die erwähnten Notstände 
zu mindern? Könnte das Gefiingniswesen dieses Staates bei einem plan~ 
vollen weiteren Aushau nicht Anregungen für die anderen Kulturnatio
nen geben? Ist es abwegig, zu wünschen, einem solchen System möchten 
ausreidlende Millel von Staatswegen oder etwa von Philanlropen zur Ver
fügung gestellt werden? 

Sicher ist die außenpolitische Situation des Staates Israel nicht einfach, 
aber sollte nidlt gerade eine solche menschlidle Aufgabe besondere Be
adltung verdienen? Eine Hilfe könnte vor allem auch deshalb geleistet 
werden, weil der neue Staat Israel aus einem Glauben, dem der nationa
len Wiedergeburt, eIltstand . Dieser Glaube, der nuf einer Neuordnung der 
Gesellschaft und ihren Wcrten bcruht, wird in lSTllc!, gewde audl in den 
im Text erwähnten genossensdlUftlidlen Uinridltungen aller Art, ver
wirklicht. Hier könnte und müßte der Appell an das Gewissen ~i den 
Rt.xhtsbremern einen kräftigen Widerhall finden, weil dieser Appell dic 
feste Grundlagc eines unerschüllerlidlcn Glaubens der freien Bürger Ilal. 
Möge t.'S in diesem neuen Staat gelingen, möglichst zahlreidlcn Gefan
genen HeUer an die Seite zu stellen und Binridltungen zu geben, die Vor
ausset'7.ung bleiben für eine sjnJ1volk~ Uing!iederung des Eim.elnen in das 
Ganze. 
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STRAFVOllZUG UND STRAFRECHTSREFORM 

Die • vorbeugende Verwahrung · ilungtäterverwahrungl 
aus der Sicht des Strafvollzugs 

Von Dr. phi!. Max Busch, Direktor der Strafanstalt Dieburg 

Der StrafvollzugsbediensIele neigt dazu, seinen Sinn im engen Raum, 
den die Mauern umschließen, eng werden zu lassen. Während cr sich 
in fadllicner Hinsicht nur noch mit seinen speziellen Vollzugsfragen be
smäfligt, erlebt er hier und da ein unsanftes ErwadlCfl, wenn er festslel
leo muß, daß vom Strafrecht oder auch von politischen SlrölllUngen 
her in sein k-st gefügtes Tiitigkeilsfeld eingegriffen wird. Meist ist es dann 
für ihn y.u spät, seine gewidltige und durch unmittelbare Erfahrung qua
lifizierte Stimme zu erheben und auf die Dinge Einfluß zu nehmen. 

Es ist sdlOn sehr spät, vielleicht aber noch nimt zu spät in Bezug auf 
eine soldlc Nt"ucrung, die je!)';! auf uns zukommt und die dem Vollzugs
praktiker sehr fragwürdig sein müßte. Es handelt sidl um die geplante 
Einführung der sogenannten _vorbeugenden Verwahrung- (v. V.l oder 
Jungläterverwahrung im Entwurf des Allgemeinen Teiles eines neuen 
Strafgesetzbuches. Nacll § 91 des Entwurfes soll die v. V. junge Täter 
erfassen, die in Gefahr sind, zu sog. _I-Ia ngtätern - zu werden. Die l\.1,1l3-
nahme ist für junge Rt'mtsbrecher zwisdlen 16 und 27 lahren vorgese
hen. Diese können bei Erfüllung bestimmtcr Voraus.'letzungen his zu 5 
Jahren im allgemeinen nadl Verbüßung ihrer Strafe in vorbeugende Ver
wahrung genommen werden, wobei die erste Dberprufung der Entlassung 
lIam 2. Jahren, sudann jli.hrlidl durch das Vollstred:.ungsgcricht, das neu 
t!inzurichten ist, erfolgen muß (§ 97 des Entwurfs). Die vorbeugende 
Verwahrung kann ausgesetzt und der Verurteilte einer sogenann ten Sime
rungsaufsidlt unterstellt werden (§ 91,3 des Entwurfs). Die Sidlerungsauf
sicht soll eine Art Bewährungsaufsicht sein und den Bewährungs
helfern anvertraut werden. Eine weitere Variationsmöglidlkeit besteht 
darin, daß die v. V. vor der Strafverbüßung durmgeführt werden kann, 
welln bestimmte VOTlms~etzun gen gt'geben sind, wobei dann die Mög
lil.:hkeit bcsleht, die Zeit der v. V. ganz oder teilweise Huf die Strafe 
anzuredmen I§ 93, I des Entwurfs}. 

Man könnte sidl damit beruhigt'n, daß dodl eine Reihe von Siche
rungen und Variationsmög1idlkeitcn die Verhinderung aller Härten ge
währleisten. Auch könnte die Maßnahme als eine Bereimerung der 
strafridlft!rlimcn und audl der vollzugsmäßigen Möglichkeiten angesehen 
werd('n. Weiterhin ist darin eine Sim.erung gegen eine zu frühe Ver-
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hiingung der Sicherungsverwahrung :tu erkennen , wie mandle Freunde 
di~er Maßnahme anführen. Warum soll sich der StrafvolJzug hier lx-
mühen und Bedenken erheben? 

Dazu ist aber die Vorfrage zu klären, wie man in der Großen Siraf
redltskommission zu dieser Maßnahme kam und wie man ihre Notwen· 
digkeit begründet. Daraus wird sidl dann ohne weiteres die Problematik 
für den Strafvollzug ergeben. 

Als Grundlage für die Red1tferligung der Einführung der v. V. wird 
eine .praktische Erfahrung" angeführt, nämlich die Tatsame, daß es 
einen .zahlcnmäßig geringen Personenkreis· (I) gebe, der mit den zur 
Zeit zur Verfügung stehenden Mitteln des Strafrechts oder des Jugend
strairechts nkilt erreidlbar, zumindest nidü erzieherisch beeinflußbar sei. 
Trotz der Bemühungen der einsdllägigen Wissenschaften (insbesondere 
PsydlOlogie und Kriminologie) läßt sich aber dieser Personenkreis nicht 
genau urnsdlreiben. Lediglich bei dN Analyse des Einzelfalles läßt sidl 
nach Mollenhauer (2) mit einem .hohen Crad der Warscheinlichkeit' 
die soziale Gefährlichkeit und die Neigung zu"l Hangtäter feststellen, 

Nun ist der Personenkreis der . Iungtäter' schon unabhiingig von dem 
beson.lenm Typ des .Hnngtäters· nidll einheitlich. '''enn man den tief
gehenden Strukturwandel junger Mellsdlen zwisroen denl 16. und dem 
27. Ihzw. 30J Lebensjahr betradltet, so wird bereits deutlidl, daß es 
kaum gelingen dürfte, einen Weg zu linden, diese weitgespannle und so 
versdlit!clenarlige Gruppe von Hechtshrechern einer eindeutigen Bewer
tung und Behandlung zuzuführen. In den Verhandlungen der Großen 
Sirafrcchtskommission sudll man aUerdings vergebens !ladl einer Fest· 
stellung oder Berü<ksidltigung dieser ratsame. Hier ist MoUenhauer 
kritischer. Er will den hier zu behandelnden Personenkreis nach unten 
bei ,mindestens 18 Jahreo· abgegrenzt haben. Nadldem auf dem Jugend. 
geridllstng in Marburg 1956 die grundsätzlidle Erweiterung des Geltungs
bereiches des ICC bis zum 21. l.ebens jahr von einer überzeugenden 
Mchrheit und mit durdldringenden Argumenten gefordert wurde, dürfte 
es kein allzugroßes Wagnis sein, die so fragwürdige Neuerung der . Vor· 

0) So Mollenhßucr Inl Ned .. i<:f,!~ndi"".1 d ... Deulod,en Vereins fü r öftcndlrne und vrt"Me 
Für!ol'llc. Firn . Im. Nr. $. S, 129 /1. Die A"./;Jh ru"8~" dl ... "" Mikcl •• Ind • .,hr h<>arntlieh. 
und n .. h",,,,, lell"'ei.~ auch k,ill.eh <ur v. V. Ste!lu"~' wen" ,ieh e lldl MoUenhauer nl<+ .. 
~u clne, grund.ii t.Udl~n Vemcinung de r Maßnahme enl"ddleßen kftnn. DIe Große Slrai
remukommi .. inn spridlf huiigHd, deo In F'elte kommenden Pcuo,",nk ... r."" ""m "nbe· 
.,im",le . von .vr'Illutlleh H~'" be'tim"'ten Men,ehenlypen' IO",hc.!. 

(l~ a. a. 0 .. S. 129. Buiigl!m ,j~r .r:rhdlung- d ~r ~.{&hrung .. a' s.om" d~r Un"""rnnllßbart.c il 
du rm die Krln,rlloloSle bin ieh nichl .., opllm!stlod, wie Mollen"~uu . Symplume wude", 
.~h. wohl ".kanm wuden k(lnnen. dod\ damil l. t k~rn ." clndeutig~r h rs(\nlld,keltotyp gc· 
wonn~n "der Zu M"winn~n. daß e r /iir dn S"8f8~etz 01. geolmcne, Sonde rlyp I~ßh • • wir". 
Orr lI"g. if( cl,.. an~ehenden Hang';i l"r. 101 "OLi. unbetlimmt'"-r und u"klar~r &1, der dH .8e· 
fiih rl rd,en C .. ..,ohnheil>"".bred." .. - . 
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beusenden Verwahruns" erst mit dem 21. Lebensjahr beginnen zu lassen. 
Dadurdl würde audl kein Zweifel entstehen können. ma n wolle evtl. 
wieder eine Bres<-he in das lugendstmfrernt schlagen, wie es im national
sozialiSlis<-h e n Sdl\\'erverbredu'rpamgraphen (JGG von 1943, § 20) der 
Fall wßr. Damit wäre die wünsdlenswerte EinsdlTänkung der Anwen
dung der Sicherungsverwahrung gegen junge Töter sidlergestellt und audl 
der besonderen Bedeutung er,deherisdler Bemiihun gen um die kleine 
Gruppe der angehenden Ilangtiiter Hechnung getragen. In der pmktischen 
Redltspredlllllg würde (>int' Einführung der v. V. vom 21. Lebensjahr an 
zur Folge habe n, dal) die Gerkilte einen Teil der Bedenken abbauen 
könnten, <He sie bisher fa st völlig daHin gehi ndert haben, Sidlenmgsver
wahrung hei Tät ern unter 30 lahren zu verhängen. Die Verwahru ng an
gehender junger II.lngtiiter würde so üherhaupt ersl zur praktisdlen 
Realität werden, denn die Erfahru ng in deT Redllssprechung zeigt, daß 
OUdl heute kaum SidlerungsverwahruJlg' gegen Täter unter 30 Jahren 
angewandl winl. 

Die Frflge, ob überllflupl eine Verwahrung vor dem 30. Lebensjahr ver
tretbllr sei. knnn hier nidlt erörtert werden, rlodl sei darauf hingewiesen, 
daß das srark!' Ah~i n k(>n eiN Kriminnlitiit~kmvc nneh di~s~11l Zeitpunkt 
allein sdJOn zu erheblidlen Redcnken führen müßte. ni~ hier und dn zu 
findende AuffllSSIIJlg, I11il n kiinn e krimina!poütiscll gesehen <lie Spitze der 
Kriminalit iitskurve durdl (>i ne soldIe Maßregel (gleich ob SV oder v. V.) 
hernbdrücken oder <He Zeit bis 1'.1lIn natürlichen Hückgang der Kriminalität 
nadl dem 30. Lebcnsjnh r überbrücken, isl zu iIlusorisd l, il ls das sie über
haupt ernsthaft erHrt{'rl werdl'n müßte. In der Krimin.llstatistik wird selbst 
bei voller i\nrHlhme und wl'itgchender Anwendung des Vorschlags des 
Entwurf~ kcinl' faßb.ue Vl'ründerullg festzustellen sein, wenn die Ridlter 
sid l ülJerhaupt dazu bereitfinden, die Voraussetzungen der Moßnahme zu 
bejallen und ,liese dann an:mwen,len . Vielleidlt wird sich auch hier wie bei 
eier SV e rgebe n, daß die Ridlter vorsidlt iger lind behutsamer als der Ge
setzgeber sind, wenn es \llll lidgrcifc'nde Bl'urteilungen von Mensdlen 
lind so weilgehl'nde Maßnahmen geht. 

Dennocll sehen die Große Strafredllskomlll ission lind tllldl Mollenhlluer 
die v. V. His dne . kriminalpolitische NotwendigkeW an. Welches Ziel soll 
nun di t.-se Maßnllhme kriminalpolitisdl erreidlen? Die \,orheugen<]e Ver
wahrung soll de n Täter aus der Gesellsdlaft Ilusglicdern \lnd diese vor ihm 
schützen. Es soll .für die AJlgemeinht!il eine erhebliche Störung der öffent
lichen Ordnung" beseitigt wNden. Da s individuale i\.quiva!ent zur gesell
sdlaft1idlen Funktion (kr v. V. wird dann im erzieherischen Bemühen audl 
im Rilhmen dieser l!inrichtung gesehen . • Bei aller gebotenen Berlicksidlli
gung der sicheren Verwahrung isl dodl die Aufgabe der Resozialisierung 
des Uinzelnen oberstes Gebot-. (J} Die heute weithin übliche und hier ouch 

(lI Morrenhnuc •. ~ .... 0 .. s. 13 1 
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bei Mollenhauer erkennbare Behandlung des Erziehungs- und Resoziali
sierungszweckes der Slrafe bei der Rechtfertigung von Maßnahmen der 
Sicherung und Besserung erscheinl absolut unzulässig (41. Es ist ethisch 
nirnt vertretbar, Maßnahmen nam gesellschaftlichen und sogenannten 
kriminalpolitisroen Gesidllspunkten zu schaffen und die erzieherisme Aus
wertung der Maßnahme dann als Rechtfertigung gegenüber dem betroffenen 
Individuum zu benutzen. Auf diese Weise konnte man schließlich auch in 
Zeiten der D:ktalur jede Zwangsmaßnahme als politisch notwendig elnrich
len und ihren dcstruktiven Charllkter tarnen. 

Eine erzieherische Rechtfertigung der v. V., IIlso nicht nur eine erziehe+ 
risdle Auswertung ist jedoch nirgends zu finden. Einen ,endgültigen Verfall 
in ein Zustandsverbredtertum' kann man durrn. diese Ausgliederung wohl 
kaum verhindern, wenn man die negativen Auswirkungen eines langen Frei
heitsenlzuges ernst nimmt. ABein sdlOn der diffllrnierende Charakter der 
Maßnahme verhindert eine aussicntsreime Bemühung um die Hesozialisierung:. 

Vielleicht wird diese Red1tfertigung darin gesucht, daß sich der Vollzug 
vom Jugendstrafvollzug .nicht grundsätzlich, sondern nur gracluelr unter
srneidel (5). Wenn aher eine strafredltliche Maßnahme als solche nimt 
als crzichcrisdl zu begründen und zu red'ltfertigen ist, so reidn auch die 
Angleirn.un~ des Vollzugs an einen Eniehungsvollzug nidlt aus. Wenn 
kriminillpolitisrne Erfordernisse - soldIe sind angehlidl vorh8mlen -
durch Maßnnhmen berücksidltigt werden sollen, so muß zumindest bei 
Minderjährigen der Erziehungsmarakter 8US den Maßnahmen selbst deuflidl 
weHlen. Es ist schOll fraglidl, ob (lie v. V. überhaupt die Chance zur Er
ziehung eröffnet, da sie mit einer Reihe sdlädlkher Auswirkungen (Mol
lenhlluer nennt Trostlosigkeit, Resignation und Nihilismus) verbunden ist; 
ganz sicher ist jedom aus jeder Argumentation zu entnehmen, daß die 
Einrichtung nimt enieherisro-konstruktiv sondern repressiv gemei nt ist. 

Sehr aufsdllußreidl für die Tendenz des Denkens, das zu dieser Maß
nohme flihrt€', ist oum die Funktion, die der ,religiösen Betreuung· hier
bei zugewiesen wird. Sie soU der negativen Annosphäre (Trostlosigkeit. 

(41 Onu .(nd die "u.f(l~ru"t",n H .. I1", .... (j .. ~~hlm Hellm",r. ~r~l.hunt und Susl~. Betl1n 1957. 
~_ 30 F.> ~u", SlnndOrl ,I~. Enlchung.scdanke ns ;", SIr~f=hl.'Y",,~m w"nvoLL . Im ""schluP, 
~ " Vic.kRn,h . Ielh H. f~.,. dall dl .. sn.re ..,,, ohc .. h~t 81. }H-"e!n."d ..... ~t.un~ .:wr"",he n 
der C",,,LL.'rh.f1 "nd rl~m R"",h l.I",~<·h et 2U b. "'ach ten MI. SIe d(~n' e nh.'ede r (let . WI~er' 
eiHgII...:!e",,,S In .. de. der ~nd8m!18"n """tli~de.ung deo Tot" .. aua ,let Cc..,U,ch. fl . • Heu'e 
h~rt!'Chl _ ge wollt ode . unge wollt _ doch die .,,"sllo>demde Tend .. nz der SU8fe vo'. 

<SI 0<16 die e ... i~herJsd!e F"'ie hier nlm' ~u ronde g~o!.chl wurde. Ngib' .lm BUd! da,a .. .. d.S 
lii. dl .. Cro6 .... hl der vo.beugend Ver .... """n. njimUd> für dlej"nlgcn übe. 21 Jahre" eine 
s",n,I.~ttlicl,., Ck\d,h~hondlun~ do,," ... ohl nidH Im SInne d ... ErHnd" •• der M.Rnah", .. (so. 
SoM' müf'ot" d~r C~."tq: .. bcr d..m e." ."dl, liir die mit Celingn;, be."af1en Tiiler ~wl.ch"n 
21 und 'l.1 1<11, ... " einen lug"nd"oll~ug"hnUmen E"Jehung. vol!"uS- ve.l.ngen. Zu .. Iner ' 01. 
die" 1\".dehnun8 IU8cndr~ml.l1dler ~.id\t.p"nl<lc llt er .ber wuhl kclne. weg, bereit. 
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Nihilismus und Resignation) entgegenwirken. Hier ergeht es der Religion 
nient besser als der Pädagogik. Sie wird zum Mittel, um die schädlichen 
Wirkungen einer sd lleallen Maßnahm e zu beseitigen. Sie wird damit ihrer 
autonomen Funktion beraubt. Als Vergleich kann hier die Funktion der 
Religion bei der VolISlreckung der Todesstrafe angeführt werden, wobei 
aum die Ausgestaltung des letzten Ganges der Seelsorge überlassen und 
damit zugleich für aUe Skrupel des Gewissens eine Beruhigung geschaffen 
wird. Die Verschiebung aller Gewichte wird nun einmal immer da not
wendig. wo man versudlt, ßresdlen in das Prinzip eines individual ge
redlten Strafrechts zu sch lagen, weil es angeblidl Menschen gibt, die eine 
konstruktive Behandlung nicht erreidlen kann, bei denen daher die indi
viduelle Behandlung audl sd\On beim Urteilsspruch hinter der geseUsd!aft
lirnen Notwendigkeit verschwindet. 

Obwohl die Frage. ob kriminalpolitisrne Notwendigkeit und erzieheri
sd,e Verpflidttung, Schutz der Gesellschaft und Hesozialisierung miteinan
der in Konflikt geraten könnten, nidll ausgesprochen winl. steht sie un
abweisbar im llintergrund aller Erörterungen über die v. V. Die Antwort 
ist nidll dadurch zu finden, daß man von einem _größeren Ernst der 
Atmosphiire- hei dem hier Z \1 k hanJclnden PersQlIcnkreis spridll. Der 
Konflikt der beiden bererntigten Gesichtspunkte ist nicht aufzulösen, er 
besteht stets weiter. Grundsatz müßte gerade deshalb sein, daß Maßnah
men, die in ihrer Absicht und damit aud! in ihrer Durchführung nur von 
einer Seile (hier vom Sdllltzbedürfnis der Gesellschaft) ausgehen. auszu
schließen sind. WarUIll wehrt man sid, hci diesen jUI1f;en Tälern bis zu 
30 Jah ren gegen die unbestimmte Verurteilung und hejH ht dann die viel 
eingreifendere und daher bedenklichere Maßnahme? Freiheitsentzug bleibt 
FreihC'itsentzug, gleid! welche Bezeidmung man ihm gibt. Die Maßnah men 
werden von der Gesellschaft, vom Gericht und vom Tiiter letztlid, dod! 
stets als Strafe vt'rstilnden und /ludi benutzt. Das ergibt sich aus den Er
fahrungen mit her SV. deren Wirkung und Be<lcutung unbedenklid l zum 
Vergleidl herangezogen werden kann. Wen n lIlan der Maßnahme ,kei nen 
Strafchara kter' geben will. dann sollte sie nidl! ,neben der Strafe- (§ 91,1 
des Entwurfs) sondern an ihrer Stelle angeordnet werden. weil nämlich 
die Strafe nicl!! oder nidlt mehr geeignet ersdleint. Will lIlan konsequent 
vom Strafchllrakter absehen, dann gehört das Maßnahmenredlt überhllupt 
nidlt ins Strafrecht. Dann ist <las Krimen nur nod .. eines von vielen Symp
tomen <ler sozialen und ethischen Fehlentwicklung und Fehlhllitung eines 
Menschen, die bellalHleh und nidlt best raft werden müssen, womit eine 
rechtliche Sicherung dieser Behandlung keineswegs ausgeschlossen ist. Da
zu liegt ein Vorbild bereits in den vormunclscl .. aftsrichterlichen Maßnllh~ 
men vor. 

Zur praktischen Durdlführung dürfte die Forderung nach SonderanSllll
ten - es würde im Bundesgebiet nlldl den jetzt vorliegenden Fällen wohl 
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nur eine Anstalt zu enichten sein - wohl wenig Aussicht "uf Erfolg hIl
ben, wenn man bisher gewon nene Erfahrungen auf dem Gebie! der zen
tralen Planung zugru nde legt. Was methodisdl-crächerisch in dieser Son
derans!,,!' gesdlehen soll, ist bis jett! nirgends zu erfahren. Durdl die 
Einridltung einer kleinen Anstalt soll eine .weitgehende Individualisierung" 
(Mollenhauer) erreidl\ werden. Außerdem soll.ein größerer Erns! die AI· 
lIlosphiire der Anstalt" bestimmen (61. Soweit hitmnit überhau!)( etwas 
gesllgt ist, gilt das in voltem Umfang iluch für den Jugendstrafvollzug und 
den ErwadlsenellvoHzug gegt'fl junge Täter. Es wird audl hier wieder 
deut lidl, daß die Vcrwllhrung stets nur eine andere Art der Freiheilsstrafe 
ist. es dürfte audl schwer sein, für eine Gruppe, die allein durdl eine 
aus sehr vcrschietlcnartigen Faktoren sidl ergebende ungünstige Prognose 
vt'rbu nden isl, ei lle braudlbare Methode der Behandlung zu finden . Sollte 
man üoer an einen dcutlidlen Typus des Hangtäters glaubt'n, so wäre eine 
Iso!ierung dieser Sdlwicrigcll pädagogisdl und bezüglidl künftiger Resoziali
sierung mehr als bedenklich. Hier darf der Sdlluß Stuttes in seiner Unlcr
sudHillg über die Unverbesserlichkeit in der I:E ohne wciteres übertragen 
werdclI, der sidl ebenfalls gegen So nderanst1l1ten und die damil verbun
dene Diffamierung ausspridlt. Das Problem der .Störer" ist, wie Mollen
hauer in Bt'zug .1 uf seine umflls~cnd('n Erfahrunge n mit unbestimmt Ver
lIrlciltcn Iladlwcist, su ~erillg, d{lß mall auf das päda.gogisch positive und le
benSlluht' Gefiillc der V('rsdüedenell CeWhn!ungs- und Verwahrlosu ngs
intensität in e iner Anstillt ni(:h t verJ:i(:hlcn soll te. 

Dit· Heweisfühnmg gegen die v. V. mußte im Hahmen der Cegeben
Ileiten a uf Andeutungen besrnriinkt bleiben und erhebt keinen Ansprum 
auf Vollstiindigkeit. Die Einführung der v.V. ist umso bedauerlicher, als 
im lahre 1952 die mafl,gebellden h ldlleute nodl ga nz andere CrundsiitzC' 
vertrate n (t'inspurige, relat iv unbestimmte Sidlerungsstrafc, Abschaffung des 
Untersdlit.ods VOll Zlldltha.us und CefiinglJis). So W.1r 1952 l!inc einspu
rige, rdll tiv uoueslimlllteSidlt'rungsstr"fc nndl das "beste Millel, um die 
aus der als unbrnudlbar C'rkannten Zwcispurigkcit der Verbre<:hensbekümp
fun gsmiuel hervorgegangenen Mißhelligkeiten und nbclstiinde zu bcsei
Ii ~cn ' (7). 

ZUS.1ll l111('nf"ssend ist {t·stzustellen: 

I.) Hnc kriminalpoli!isdle Notwendigkeit Hir die Einführung der v.V. 
läßt ~idl nidll nach weisen. 

1(,) lc"-\"'k ,,".,,",m,an ,ku (:h" .~kl<'f d~. v. V. Im Vnll~"iI In Rd. IV. S. !LO der Vc,I"",dh m· 
~< ' u <l~. G.oS,· .. S!r~t",chl.k"",ml$.lo". Dannch ."ll der Vollzug .unangenehme,· nln. de, 
Ve.wuh'l" . p .. ,;üulid, "Tl ~cf" f\!" ...... den und ,nlch. "ntenoue},,,n' kannen. 

m 1 .. ll~l'dnnkcn /i'ir clne IIt·lnm d~., Vn\t~u~. ue' r'elh .. I,""1r81 .... ern,I'''';1 .. 1 von einen' Ath<>111· 
k",I •. dc"" n. 8. Mutlcnh .. uer . WultCt He ..... "nn und Sle,-e'" ..,,,,Ie Ii.Sd<mldl uml W{lr,c,,· 
L"r~cr an~.-I'Ö"pn. uL~edrud<1 In .7 ... ".d"ill /ii . Sr'3/"oU~ug · . 1951, S. 5 11. 
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2.1 Abgesehen von den grundsätzlichen Bedenken gegen Maßnahmen 
wie SV und v.V. sollte zunädtst die weniger tiefgreifende unbestimmte 
Strllfe für junge Täter bis zu 30 Jllhren lIusgedehnt werden (8). 

Sollten Erfllhrungen gemad1t werden, die sich allerdings über e inen lan
gen ZeitmunI erstrecken müßten, die sdlließlidt doch eine Notwendigkeit 
durchgreifenderer MIIßnllhmen erkennen ließen, so wäre dann noch zu prü
fen, ob diese Maßnahmen innerhalb des Strafrechts mit Stmfchllraktcr ein
geführt werden sollten. 

3.) Wcnn dic grundsätzlidlen und unter I. und 2. lIngedeuteten Er
wägungen nidl t anerkannt werden sollten, $0 müßte ein im Umgang mit 
den ihm anvertrauten Redlsbrr.mNn behutsamer Gesetzgeber die v.V. als 
lungtäterverwahrung zunächst iür junge Erwachsene zwisdlen 21 und 30 
lahren einführen. So könnte das Institut ohne Gefahren zunächst einmal 
erprobt werden . 

4.) Die Voraussetzungen, die in § 91 des Entwurfes festgelegt sind, müssen 
IIls völlig unzureidu~nd bezeidmet werden. DII die Prognosesysteme auch 
bei obligatorisdler Einschllitung eines Gutadlters noch nimt ausreichende 
Sicherheit gewährleisten könn('n (9), muß der Sdllvcrpunkt der Voraus_ 
setzungen in den Erfahrungen prllk1isdler Art gt."Surnt werden. ZUlIlinrlest 
muß die Jugendstrafe, möglidl~t soglIr (He von unbestimmter Dauer ange_ 
wandt und gescheitert sein. Bei älteren Gefangenen sollte mindestens 
eine Gefängnisstrafe von einem Jahr Dauer vorhergegangen sein. 

S.I Sollte die v.v., was zu befürd1ten ist, eingeführt werden, so müssen 
zumindest die individual notwendigen Redingungen (Sonderansto.lten, er
zieherisdle Ausgestaltung) erfüllt wenlen. 

6.) Die FE, der Jugendstrafvollzug und alle anderen Mittel der Jugend
strafrechtspflege und der Jugendfürsorge müssen auf ei nen Stand gebracht 
werden, der er.lieherisdl die Möglichkeiten voll aussdlöpft. Bei allen er
freulichen FortsdlTiUen in diesen Institutionen muß dodl festgestellt wer
den, daß hier nod! so viel zu tun übrigbleibt, daß das Vers(.·hulden für 
das Srneitern nodl nicht allein nuf den Behandelten abgeladen werden 
kann. Aum insofern ist die v.v. eine verfrühte Verwah rung. 

7.) Die Prllxis des Strafvollzugs kennt zwar sdnvierige Gefangene, ge
störte Gefangene (Psydlopathen, Neurotiker usw.) und Gefangene mit ei
ner großen Rüddallwllhrsmeinlichkcit auf Grund psymischer und sozialer 

181 P.R. Hof"öue< ,&&' zU die.." Frage, • Wir wi''iC1l z , Zr. nod, h~~chiin"",d " -e nl g Ober dl~ 
AuswIrkung der von Gerldllcn I'crlilglen M .. ßnBllIn~"-. w"llei ~r mit _Maf.n .. 1111'''''- ~ "dI dIe 
Su .. fe melnl. Ifl.me , .I.rxikon. P,ymologic. Bon, 1957. S. 106 IU 

191 P. R. ~Ioh,;;"cr .. ei., In _'ICh . zutrefle"d~, Weioe ~uf dl .... us.,.o.denillche" Srnwle.lgkeilcn· 
hin . denen . Id. di~ f"",,,,i.me I'oymolog+e_und d~, glh .. "m i,;, dl~ P.ymle lrl<:- - hcl der 
DIesn""" d~ . IQgen"nnl"n .Krio:nlnell"n Segmc"" d~r Revölk"ronH- scgenühp."j~hll ... a. 0 .. 
S. 1071. 
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Gegebenheiten. Vor einer weiteren Differenzierung der Maßnahmen hält 
der Strafvollzug jedoch einen Ausbau der erzieherischen Möglichkeiten, 
sowoh l in person eller als sudl in räumlid}(~r Hinsidlt für eine unabding
bare Vora ussetzung; für später eventuell zu treffende Strsfrechtsreformen. 
Geset7Jiche Festlegungen wie die Sonderbchandlung der angehenden Hang
täter durt·h die vV. engen die erl.ieherisd1cn Möglichkeiten durch starre 
und unangemessene Typisierung nur ein und nehmen Entscheidungen 
vorweg, die erst im Strafvollzug getroffen werden können . Solhe aber SUdl 
ein {Ien Erziehungsstrafvollzug gefährdender Personenkreis bCiionders in 
tensiv krimin.eller Jungtliter bestehen, so ist diesem etwa mit einer Diffe
renzierung der Anstalten und einer entsprechenden Gruppierung in den 
Ansta lten zu begegnen. Das jetzige lGG reicht vollauf für (He Forderungen 
aus, die der Vollzug für Täter unter 21 Jahren an den Gesetzgeber zu 
stellen hat. Die wirklid1en Probleme liegen auf ganz anderen Gebieten. 

Vom weltlichen Strafen 
Von Strllfa nslaltspfarrer Hudolf Pfistl!r~r, Jugendstrafa/lstalt SdJwäbisch·Hall 

Immer wieder wird den Geridllcn und mHn dem Stmfvollzug in einem 
Ton des Vorwurfs und der Belehrung empfohlen, wie es in einer Zusdui(' 
an midi heißt: _Die heutige Justiz muß sich auf allen Gehieten sehr än
dern lind bessern. So kann es nidlt weitergehen.- Keiner, der in der Redlt
spr(>dmng oder im Strafvollzug Tätigen, hat je behiluptet, unfehlbar zu 
sein. Wer hier lludl nur ein wenig SadlkunJe besil;o:t, weiß darum, daß 
da ulHl dort mand1cs nod! besser gen13chl werden könnte. Gerade darum 
wird IIllin ein derartiges pausd!lI les Urteil nur llbweiscn k.önncn; denn es 
stammt nidll aus dem Willen, d\lrro geeignete Maßnahmen auf dem weit
schich tigen Gebiet der Rechtspflege Verbesserungen durchzusNzen. Dieses 
Urteil komnJl IIUS {lern weithin tief eingewur.wlten Vorurteil, durch I·liirte 
lind Sdliirfe dem Recht größeren Nadldrud< verleihen .zu können. In sol
dIen Außerungen meldt.'1 sidl der uralte Drang des Mcnsdlen, duun 
seinen Zum ver[ihtcs Unrecht mit prompter Selbsthilfe auszugleidJen und 
so dos Redlt der Bestrafung von seinem Racheinstinkt her zu bestimmen. 

Die verhiingnisvolle Gleichsetzung von Strafen und Schlagen ist heute 
nod1 weithin in der Erziehung der Kinder üblich. Eine der/l.rtige PHIxis ist 
natürlich redJ.t einfach und be<juem 1 viel N.lchdenken und viel Phantasie 
sind hier nicht erforderlich. Eine andere Frage ist natürlich, ob man mit 
dieser Grundhilltung einer wirklidIen Er.delnlng unserer Kinder gerecht 
wird. Die läglidlen Erfalmmgen weisen gemIlI in die entgegengesetzte 
Ridltung. Wenn nämlich die Autorität der älteren Generation nur auf die 
körperlid lc Oberlt'genheit sid1 grundet, dann pflegt sich über kurz oder 
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lang der Augenblick einzustellen, in dem das physisdle Kräfteverhiiltnis 
sidl sehr 7.U ungunsten der älteren Generation veriinderl. Allein durdl 
Schlagen findet eben eine wirklidle Zurechtweisung nimt stall; eine solche 
Anleitung und liinweisung in ein anderes, neues Leben soll aber in e iner 
Strllfe sich ereignen, wenn sie wirklidl sinnvoll sein solL 

Noch gefiihrl icher sind soldIe Gefühlsreaktionen beim wehlicllen, öffent
lichen Strafen. Dadurch wird nämlich das Redlt in seiner Wohltat und 
\Vürde unterminiert. Denn das Hemt unter uns Menschen ist in seiner 
Wurzel bedroht, wenn das Umpfinden der Masse zum Zuge kommt und 
auf die Gestaltung des Redltes Einfluß gewinnt. Dann ist der Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Schon ein kleines Loch in einem Damm weilet sich 
rasdl aus, so daß die nachdrängenden Wassermassen einen Dammbruch 
hervorrufen und eine lJbersdlwemmung auslösen können, in der alles 
mitgerissen und 7.erstört wird. Darum Achtung vor jedem Attentat auf das 
Recht und dil' Bcchtsordnung, das unter Berufung auf die öfIenuidle Mei
nung oder auf HedHsinstinkte durdlgeführt werden soll. Rasch wächst der 
Dschungel, in dem das Recht des Stärkeren und nimt mehr das Recht für den 
Menschen gilt. Es pflegt'n sich dann salme überhastelen Maßnahmen 
meistens auch gegen dit>jenigen zu wenden, die sie eifrig bcfürwoTlcl habe n. 

Das Redll ist ill~ Gahe Gottes an die Mensmen eine Wohltat. Ohne 
Ilaß Iier Mensdl durdl das Hecht vor den Obergri fTcn von seiten seines 
MilmensdlCll gesdlützt wird, müßte unser ganzes zwismenmenschliches 
Leben in Chaos versinken. Durum ist durdl das Recht klar das Gebotene 
und das Verbotene festgesetzt. Das ist ein Kennzeichen des Hedltes: es 
muß ge.~elzmäßig sein. Das heißt: in einem verbindlidlen Gesetzesakt muß 
ausgesprodlen werden, was n .. wtswidrig und was erlaubt ist. Es kann Hur 
bestraft werden, W.1 S gegen di(' Bestimmungen eines soidIen bestehenden 
und darum beknnnten Gesetzes verstößt. 

Damit hängt ein zweites zusammen: Redltsverletzungen müssen durch 
eine im Gesetz festgelegte Strafe geahndet werden. Die restsel7.ung eines 
Maßes ist die notwendige Sdlutzwehr gegen die immer wieder auftaumende 
Mutlosigkeit, die in allen Mensdlell sdllutl1mcrt. Nur so kann dem Miß
braudl gesteuert werließ, daß die Wohltat des Rechts durch menschliche 
Willkür verbogen wird. MandIe Forscher nuf dem Gebiet der Rechtsge
sdlidltesindd~rMeinllng, daß diese Hcchtsstrafc sim im Kampf gegen die 
ungebundene ltadle entwickelt haI. Us wird darum gut sein, wenn man 
an diesem Punkt besonders auf der Hut und eigenen AufwaUungen ge
gegeniiber recht kritisdl ist. 

Aber die frage !ladl dem Redlt ist erst dann vollstlindig beantwortet, 
wen n <ler Mensch selb.~t in der Besinnllng über das Recht nicht übersehen 
wird. Das Redlt will für den Mensdlen audl dann nodl eine Wohltat 
sein, wenn es für ihn unter dem schmerzhaften Zeichen der Strafe steht. 
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Man erniedrigt das Recht, wenn man ibm nur noch den Schutz der Ge~ 
seilschaft zuweist und nidlt mehr wahrhaben will, daß das Redl! um des 
Mensdlen willen da ist, und nicht umgekehrt der Mensch um des Redltes 
willen. Darum weist das Wort des ehemaligen Lorcloberrimters Goddard 
in einc verkehrte Itidltung : . Das R~cht ist dazu da, die Gesellsdtaft zu 
schützen, nicht aber die Verbrecher zu besseren Menschen zu madlen: 
Mit welchem Hedlt will man eigentlidl dem Remtsbrecher die Wohltat 
des Rechtes absprechen1 Es wird ihm ja durch den Spruch eines ordent
lichen Gerichts das Redl! zum Lehen gewährt, und nidlt abgesprornen _ 
freilidJ in einer besdHiinkten Weise, aber eben um von da aus wieder 
in das normale, bürgerlidle Leben eingewiesen zu werden. 

Es geht hier um dic recht verstandene MensdJlichkeit des Rechts. Aum 
der SdlUldig gewordene Mensdl muß zu seinem Redlt kommen. Er darf 
nkht als anonymer Fall im Räderwerk eines sich nidlt um den Menschen 
selbst kümmernden RemiS zermalmt werden. Aber er darf aud! nidJt in 
der Auflösung jeden Hedlts durdJ menschliltlC Willkür in den Wogen der 
Unsidlerheit ertrinkcn. Dieser Schutz des Mensdlcn ist von Gott sclbst 
gewollt. Sehr gut hat dies der französisdle Philosoph Rieoeur zum Aus
druCK gebradlI; .lm Grunde genommen ist die GNechtigkeit des Mensdum 
giittlid., solange sie menschlidl bleibt. lIue göttliche Stiftung begründet 
ihre ßemfuns, menschHdl zu scin, nidlts als menschlid!. Die Geredltigkeit 
skht gcrade im Zeichen Gottes, wenn sie nicht Gerechtigkeit Gottes sein 
will, sondern solange sie eine me-nsdllidlc Einridltung bleibt, die auf den 
Dienst am mensdllidlen Wobl Ilbzielt.-

Es Will außerordentlich wichtig und hilfrekb, daß Iierr Professor D. Kar! 
Barth (Basel) .lu! der Konfcrenz für Ev. Str/lffäUigenpflege in Fulda i9. -
11. 5. 1960) auf Grund von ihm vorgelegter Fragen zu dem Problclll des 
Rechtes und der Strafe Stellung nahm. 

Zunädlst hob er hervor. daß es heiß} weltlid.en Strafen um den Men· 
sehen geht] Es lilas sein, daß es eine menschlidle Bereitschaft zu bestimm
ten Verbrechen gibt, zu Verbredien, Ilber nicht ZUJll Verbredlert An einer 
soldIen Bereitschaft leiden wir Mensdlen alle. Celtullgsstrehen und Madlt
trieb könnel! d8für Zeidwn sein. Es ist dabei eine offene Frage, W8S für 
cine Gesellsdlafl <He größere Gefahr bedeutet: die schleichende SeU<.:he 
der .gesunden· Bereitsdlaft und Anfälligkeit oder das offene Aufbrechen 
. kmnkhafter · Anlagen. Die gunze Mcnsdlheit existiert ja im Abfall von 
dem lebendigen Gott - nicht nur der RedJlsbrerner, bei dem sein Wider~ 
stand gegen Gott in der Obertrelung der bestehenden Gesetze offenbar 
geworden ist. Darum darf er als Mensch in keiner Weise abgeschrieben 
werden. 

AudJ die vom wcltlidwn Hidlter verhängte Strafe darf darum keine 
Adltung (!iesl'S Mensrnen sein. Die dort ausgcsprodlene Stmfe ist zunämst 
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eine Zwangsmaßnahme. Sie wird an einem Glied der staatlichen Gemein
smaft vollzogen, das durdl ein GeTimt der Obertrehmg eines geltenden 
Gesetzes fü r sdmldig befunden wurde. Diese Strafe muß durm das Ge
setz dieser Gemeinsrnaft gefordert und geordnet sein . Dös Recht dazu ist 
begründet in der dieser Gemeinsdlaft zugewiesenen Aufgabe; dies ist aber 
gleidlzeitig audl der sadlliche Inhalt und die unüberschreitbare Grenze 
jeder Strafmaßnahme. Diese Aufgabe ist der der staatlichen Gemeinschaft 
von Gou erteilte Auftrag der Fürsorge fiir das tiiglidle Leben aller ihrer Bürger. 
Sie übt diese Fürsorge aus, indem sie alle Glieder dieser Gemeinschaft 
unter den Sdmtz und die Kontrolle dieses Gesetzes stellt. 

Die Gewalt in dieser staatlichen Gemeinschaft wird von Mensdlelz aus
geübt. Darum ist ihr Gesetz ein mensdlliches Geset7:. Auch Urteil und 
Strafe können nur mensdllidler Art sein. Die Strafe ist als Fürsorgemaßnahme 
da7:u da, die der staatlichen GemeinsdH}ft 7:ugefallene Aufgabezu erfüllen. 
Darum hat die Strafe keinen Ansprudl auf Götflidlkeit im Sinne irgend 
einer Unfehlb,nkeit zu erheben; sie darf aber auch nicht unter das mensrn
Iiche Niveau herabsinken. Weil die Strafe eine menschliche Maßnahme 
ist, kann sie auf kdnen I:all Sühne sein. Sie kann und darf ihren Sin n 
nic/ll in derWicdergutmachung 7:ugefügten Unrechts haben und darf darum 
auch nicht von daher begründet werden. 

Was ist damit der Sinn und das Zid der Strafe als menschlicher fürsor
gemaßnahme? bnmal wird (Iadurch in allem ETilsl die Würde und die 
Hoheit des bestehenden Gesetres eingeschärft. Es muß deutlich werden, daß 
es sidl dabei nimt nur urn juristische Zwirnsfiiden handelt, über die man 
leidilsinnig stolpern darf. Es muß zweitens deutlidl werden. daß die Glie
rler der staadidlen Gesellsdlaft du'rdl dieses Gesetz in Schutz. genommen 
werden vor allen Obergriffen der Mitmensdlen, die sich freiwillig diesem 
Gesetz nidll unterordnen wollen. Sie wird darum für den Redltsbredlcr 
7:unädlst immer ein Obcl sein, da sie unter Androhung und Anwendung 
von Gewalt vollsl r~:kl werden muß. Aber gleicllZcitig muß audl unter
strichen werden, daß die Strafe audl eine für den Hechtsbre<her gehende 
Maßnahme ist: er wird dadurdl vor sim selbst und seinen Sdliidlidlen 
Neigungen 8esd,ützt und sol! zu einem besseren Verständnis lind einer 
Beadilling des auch ihn S<.hül7.l'nden Gese~es er:1.ogen werden. 

Hat denn der Sühnetod Christi eine Beziehung zu unserem Strafen ? 
Gewiß, aber diese Beziehung darf auf keinen Pali in irgend einer Weisc 
in einer Verliingerung oder Wiederholung dieses einzigartigen Gesdlehens 
bestehen. Denn dieser Siihnetod ist die nur Golt mögliche. von ihm voll
zogene, vollkommene und {iir alle Zeiten gültige WiedergutrnadlUng der 
Obertretung der Gebote Gottf.,'S. Darum umfaßt dieser Sühnetod auch das 
Schuldigwerden gegenüber den menschlichen Geset7.en. Für uns Menschen 
bleibt nidlts mehr zum Sühnen übrig. 
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Alle Obertrclu ngen sind <llso in lesus Christus \'ergeben. ledes mensch
lidl€' Sühnen ist in Jesus Christus auf der ganzen Linie überholt. Wenn 
man trotzdem /lodl von Sühne abgesehen von Jcsus Christus reden will, 
dann ist das eine Beleidigung der Ehre Gottes. Hier kann es nur heißen : 
Hände weg! 

Die Strafe als Sühne ist von daher ausgeschlossen. Menschliches Strafen 
kann darum im letzten Grund nur eine Fürsorgemaßnahme sein, die den 
am Gesetz der Gemeinschaft sdmldig gewordenen Menschen in ein anderes, 
neues Leben einweisen will. Strafe kann darum nie ausgleichende Sühne
maßnahme sein wollen. Damit hat {lUch die Todesstrafe keinen Platz mehr. 
Miln könnte vielleidlt behaupten, daß die Todesstra(e dem Ernst des Ge
setz.es Nadldruck versdlafft. Vielleicht könnte sie auch noch den SdlUlz 
der Gesellschall mit sich bringen. Bei diesen heiden Gesichtspunkten 
wären nodl allerhand Fragezeichen anzubringcn. Eines ist aber die Todes· 
strafe sicher nicht: eine FürsorgemaBnahm(> für den Rechtsbrecher. Wie 
wir aber gesehen haben, gehört gerade dit.-'Se Fürsorge für den Rechts
bredler zum Wes('n weltlichen Strafens. So ist hier grundsiitzlidl zur 
Todesstrafe nein zu saßen - soweit Kar! Barth. 

Entscheidend bleint, duß wir uns im Nad,dcnken über Grund lind In
halt, Silln und Zid weltHdlen Strafens lösen von der in uns allen von 
Natur her sted:enden .Religion der Rame- und uns mühen um das Recht 
für den Mcnsdlen. Gerade dieses Recht für den Mensdlt~n meint das 
Evangelium. !csus Christus ist nidlt ein Prinzip oder eine Idee, (>f ist 
Mensdl geworden. ,Das Christentum ist - die Religion der Besserung 
und nicht der Sühne. - (Poul I{ieoem). 

Aus der Arbeit des Vereins für Gefangenen-
und Entlassenenfürsorge in Südwürttemberg~Hohenzollern 

- Sitz 'fi"ibillgen - im Rechm/ITgsja/!r /959//96Q 

Von Gesdläftsführer Fritz !ehle 

Zum Dienst in der Gefangenenfürsorge gchört ein gewisser Idealismus. 
Man ist versudli, zu sagen, daß es sich hier um eine undankbare Arbeit 
handelt. Wirbt lIlan unI Beiträge. stößt lIlan oft auf Ablehnung. ,Für solche 
Menschen audl nodl sJlcnden!" hört man immer wieder sagen. Und die 
r lilfesuch(>nden sind auch nidlt zufrieden. wenn ihre Erwartungen nidlt 
oder nicht voll befriedigt werden. D(IS kaun entmutigend wirken, darf aber 
kein Grund sein, in der Gefangencnfürsorge nach:mlilssen. Es muß jemand 
da sein, d(>r, um das bekannte Wort zu gebraudlen, sidl der .geringstcn 
Brüder- annimmt. Im GefängniS, und erst redlt nach der Entlas~ung, sind 
viele in Nor. Fänden sie keine I'lilie, wiire hei erneuter Stralfiilligkeit der 
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Vorwurf bererntigt: "Es hat uns ja niemand geholfen". UnS<:'r Verein war 
daher auch im abgelaufenen Rechnungsjahr bemüht. den Hilfesurnenden, 
die in großt"r Zahl vorsprachen, so gut wie irgend möglidl mit Hat und 
Tal an die 1·land zu gehen. 

Im Kreis Tübingen wird die rürsorge von der I..andesgeschäftsstelle 
des Vereins wahrgenommen, die milder Kreisliga der freien Wohlfahrtsllflege, 
- Betreuungsstelle - zusammenarbeitet. Dort haben aurn die entlassenen 
Gefangenen vorz;usprernen. Das hai sich bewährt. Da andl Caritas, Innere 
Mission und Hotes Kreuz die bei ihnen vorsprechenden endassenen 
Gefangenen ebenfalls auf die erwähnte BetreullngsstelJe verweisen, wird 
eine Doppelbetreuung vermieden, die früher häufig vorkam. Im übrigen 
Landesteil von Südwürllemberg-Hohcnzollern werden die Aufgaben unser('S 
Vereins von Be-f.irksvertretern, die sim am Sitz der Amlsgeridlte befinden, 
wahrgenommen. 

Die Beansprudlung im letzten Hernnungsjnhr hält sidl etwa im nahmen 
des vorangegangenen Rechnungsjahres 1958/1959. 

In Tübingen sprachen 1239 entlassene Gefangene bei der genannten 
Belreuungsslel!e der Kreisliga der freien Wohlfahrtspfleg~ vor. Nnm Mög
lichkeit wurde ihnen geholfen. Mit Bargeldunterstiitzung war man jedoch, 
um eine mißhriiluHil:tJe Verwendung zu vermeiden, vorsichtig. Uber die 
Kreisliga erhielten 390 Personen ObernlIchtung und Verpflegung für ein 
oder mehrere Tilge auf Hedmung des Städtisdlen Sozialaffits Tiibingcn. 
An Reiseverpflegung ließ man es nicht fehlen. Audl vielen Gefangenen des 
Landgeridlfsgefängnisses Tiibingen wurde gehnlfen, vor allemmil Beklei
dungsstücien. 

Finanziell alll stiirksten beonsprudlt wurde unser Verein von Insa.ssen 
des Landesgefängnisses RottenburgiN., das den Winter über rcl. 800 Häft
linge hatte. Entlassen oder versdlubt wurden 1718. Vielen von ihnen lIlußte 
vorher in der Ilekleidung geholfen werden, was bekanntlich ins Geld gehl. 
423 Gefangene bzw. ihre Familien erhielten 7844, - DM Beihilfen. Im 
ganzen verausgabte unser Vertreter in Rottenburg 250 13,- DM. Dieser 
Aufwand konnte nur mit lIilfe bedeutender anderer Bezirksvertretungen 
und der Landesgeschäftsslelle bestritten werden. Letztere stellte auch lleklei
dungsstücie in erheblidlem Umfang zur Verfügung. Aum Spenden, 
nament!id, von Lieferanten des Landesgefängnisses, gingen in erfreulicher 
Zahl und Höhe ein. 

In gallz Südwürttembcrg-Hoherl7.oIlern erhielten 2531 Personen 27189,
DM ßarunlerstützung einsdlL Fahrgeldern und 1958Personen Sadlleistungen 
tUbernachtung, Heim- und Reiseverpflegung, Bekleidung) mit einem Aufwand 
von 26.388,- DM ohne die Kosten der schon genannten 390 Ohernad,
tungen. Von 85 Gebern sind llekleidungsstücke und Lebensmittel im Wert 
von etwa 2.700,- DM gestiftet worden, wovon viele Entlassgefa ngene 

321 



und die Familien von Gefangenen bedacht werden konnten. Letztere 
erhielten audl liebesgaben aus dem amerikanischen Hilfswerk. Unter den 
angegebenen Zahlen befinden sich natürlich mehrmals die wandernden 
Entlaßge{angencn. 

In Arbeit vermittelt wurden in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern: 
in Tübingen durch die oben emöhnte Kreisliga 380 Personen und von 
den Bezirksvertretern in Südwürttcmberg-Hohcnzollern 516. Die Vorurteile, 
die gegen Strafgefangene aus naheliegenden Gründen bestehen, wurden 
weiterhin durdl die günstige Wirtsdlaflslage überwunden. 

Bestens bewährt haben sich die von unserem Verein eingerichteten 
Rundfunkanlagen, 16 an der Zahl. Die ausgewählten Sendungen, auf 
gewisse Stunden des T8gesbesror.ii.nkt, werden dankhar entgegengenommen 
und wirken günstig auf Geist und Verhalten der Gefangenen, haben also 
erzieherischen Wert. 

Weihnadltsfciern mit Bescherung wurden {ast in allen Cefjingnissen 
abgehalten. 

Absdlließend kann gesagt werden, daß auch im vergangenen Rem
nungsjahr 1959/60 für die Gefangenen und entlassenen Gefangenen in 
Südwürtlembcrg-Hohenzo!lern viel getan wurde - bei aller Vorsicht, die 
dabei geübt wurde. Ohne die Hilfe, die dem Verein zuteil wurde, hätte 
er seiner Aufgabe freilidl nicht gcredlt werden können. 

Das Land gewährte einen Beitrag von 5.000,- DM, die Strafgeridlte 
wiesen Geldbußen in sdlöner Höhe zu, und unsere Mitglieder und Gönne'r 
laten ihr Möglidlstes. Dafür sowie für die selbstlose Arbeit der mehrmals 
erwähnten Kreisliga und unserer llezirksvertreter sei Budl an dieser Stelle 
bestens gedankt 

Möge dem Vcrein audl fernerhin die nötige Unterstützung zuteil werden, 
die er braudlt, um die Arbeit befriedigend fortsetzen zu könnt'll. 
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Was sie braudzcn, ist eine feste Hand, ein Mensa!, zu dem sie 

gehören, u.nd gerade den finden sie nicht. N icht das Strafgesetz 

ist ihre eigentliche Klippe, sondern das moralische Gesetz, das 

die VoralJssetwng für jede 8e~'lJnde menschliche Bindung ist. 

Au., _Ft~uen im G"'M"gnl. - vu" Marliel Fle.m·Theb ... i ... 
. Fr.nkfurt~r AI\~emelne l.<:1\ung· vI"" 4. 1. 1959 N •• 76 
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